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Weinfest in ensch 
21.07. - 23.07.2017

Programm

Freitag, 21.07.2017
19.00 Uhr  Öffentliche Weinprobe mit Weinen

  aus Ensch und Schleich

Samstag, 22.07.2017
16.00 Uhr  Weinbergswanderung mit Weinverkostung
  Eröffnung der Stände mit Brot aus dem Steinbackofen
19.00 -
20.30 Uhr  Musikalische Eröffnung durch die Feuerwehrkapelle Klüsserath
20.30 -
22.00 Uhr  Musikalische Unterhaltung durch den Musikverein Malberg
ab 22.00 Uhr FILMPALAST ENSCH – EIN FILMMUSIK-ABENTEUER

Sonntag, 23.07.2017
10.30 Uhr  Gottesdienst unter Mitgestaltung der Martinusgruppe Ensch
11.30 Uhr  Traktorsegnung mit anschließendem -korso
11.30 -
14.30 Uhr  Musikalische Unterhaltung durch die Winzerkapelle Mehring
  und das Jugendorchester der Winzerkapelle Ensch
  Kaffee und Kuchen
14.30-15.00 Uhr Showübung der Jugendfeuerwehr Ensch
15.00-17.00 Uhr Musikalische Unterhaltung durch die Winzerkapelle Ensch
ab 17.00 Uhr Tanzmusik mit Wolfgang

Ganztägig Traktoraustellung rund ums Dorfmuseum

Die Ortsgemeinde Ensch freut sich auf Ihren Besuch!
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Notdienste

Notrufe

1. Ärztliche Bereitschaftsdienst
1.1 Der Bereitschaftsdienst umfasst alle Ortschaften der 

Verbandsgemeinde Schweich.
1.2 Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Trier
 c/o Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen, 
 Feldstraße 16, 54290 Trier
 Telefon: 116 117
1.3 Öffnungszeiten:
 - Montag ab 19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr,
 - Dienstag ab 19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr,
 - Mittwoch ab 14.00 Uhr bis Donnerstag 07.0 Uhr,
 - Donnerstag ab 19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr,
 - Freitag ab 16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr,
 - an Feiertagen vom Vorabend des Feiertages ab 19.00 

Uhr bis zum Folgetag 07.00 Uhr.
Zentraler Anlaufpunkt außerhalb der Praxisöffnungszeiten
Die Bereitschaftsdienstzentrale ist der zentrale Anlaufpunkt für Pati-
enten außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Arztpraxen.

2. Kinderärztlicher Notdienst
(Samstag, Sonntag, Feiertag: 09.00 - 12.00 Uhr;
15.00 - 18.00 Uhr; Mittwochnachmittag: 15.00 - 18.00 Uhr)
Tel. 01805-767 54 634

3. Zahnärztlicher Notdienst
Inanspruchnahme nur nach telefonischer Vereinbarung
Notdiensttelefon: 01805/065100
(14ct/min a. d. dt. Festnetz, Mobilfunkmax. 42ct/min)

4. Augenärztlicher Notdienst
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder .......Tel. 0651/2082244
Nordallee 1, 54292 Trier
Mo.  19:00 Uhr - Di. 07:00 Uhr
Di.  19:00 Uhr - Mi. 07:00 Uhr
Mi.  14:00 Uhr - Do. 07:00 Uhr
Do. 19:00 Uhr - Fr. 07:00 Uhr
Fr.  16:00 Uhr - Mo. 07:00 Uhr
Feiertag durchgehend geöffnet vom Vortag 18:00 Uhr bis nach 
dem Feiertag 07:00 Uhr

5. Notaufnahmen der Krankenhäuser
 Ständige (Not)-Aufnahmebereitschaft:
5.1  Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
 Chirurgie und Innere 0651/208-0
 Schlaganfall 0651/208-2535
5.2  Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen,
 Pädiatrie, Psychiatrie, Chirurgie, Innere 0651/947-0
5.3  Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Nord 
 (ehem. Elisabethkrankenhaus)
 Chirurgie und Innere 0651/6830
5.4  Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Ehrang, 
 (ehem. Marienkrankenhaus Ehrang)
 Chirurgie und Innere 0651/6830

6. Rettungsdienst und Krankentransport
Deutsches Rotes Kreuz Schweich
(Tag- und Nachtdienst) .................................................. Tel. 112

7. Apothekendienste
Notdienstbereitschaft der Apotheken

(Der Notdienst ist jeweils bereit bis zum nachfolgenden Tag 08.30 
Uhr)

Tel.: 01805-258825-PLZ
Nach der Wahl der Notdienstnummer und direkter Eingabe der 
Postleitzahl des aktuellen Standortes über die Telefontastatur 
werden Ihnen drei dienstbereite Apotheken in der Umgebung des 
Standortes mit vollständiger Adresse und Telefonnummer ange-
sagt und zweimal wiederholt.
Des Weiteren ist der Notdienstplan auf der Internetseite www.lak-
rlp.de für jedermann verfügbar. Hier bekommen Sie nach Einga-
be der Postleitzahl des Standortes die umliegenden dienstberei-
ten Apotheken angezeigt.

8. Hilfezentren
8.1	 Pflegestützpunkt	in	der	Verbandsgemeinde	Schweich

Beratungsstelle für alte, kranke und behinderte Menschen 
und ihre Angehörigen)

 (Herr Selzer)  ...................................Tel. 06502/9978601
 (Herr Katzenbächer) ........................Tel. 06502/9978602
8.2 Caritas Sozialstation (AHZ)
 (Frau Falk) ...........................................Tel. 06502/93570
8.3 Gemeindepsychiatrisches Betreuungszentrum des 

Schönfelder Hofes, Schweich
 (Herr Rohr) ........................................Tel. 06502/995006

9. Trinkwasserversorgung
Ihr Wasserwerk ist während der	üblichen	Dienstzeit	(Mo. - Mi. 
08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr und 
14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefonnum-
mer 06502-407704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Versorgungsanlagen erreichen Sie den 
Bereitschaftsdienst außerhalb	der	üblichen	Dienstzeiten	unter:	
0171-8555 956.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Wasserwerk, Brückenstraße 
26, 54338 Schweich

10. Abwasserentsorgung
Ihr Abwasserwerk ist während der üblichen	Dienstzeit	 (Mo. - 
Mi. 08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr 
und 14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefon-
nummer 06502-407704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Abwasseranlagen erreichen Sie den Be-
reitschaftsdienst außerhalb	 der	 üblichen	 Dienstzeiten	 unter: 
0171-8555 957.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Abwasserwerk, Brücken-
straße 26, 54338 Schweich

11. Erdgasversorgung
Für das Stadtgebiet Schweich, den Stadtteil Issel und den IRT 
Föhren ist im Falle von Störungen an der Erdgasversorgung das 
Servicetelefon der Stadtwerke Trier erreichbar: 0651 - 7172 599.
Stadtwerke Trier, SWT - AöR, Ostallee 7 - 13, 54290 Trier

12. Stromversorgung
Störung Strom Westnetz GmbH Tel. 0800 - 4112244 Alarmierung 
der Feuerwehren

Alarmierung der Feuerwehren
Notruf ...............................................................................Tel. 112

Leitstelle Trier (Berufsfeuerwehr) ...................... Tel. 0651/94880

Polizei
Notruf ...............................................................................Tel. 110
Polizei Schweich.............................................. Tel. 06502/91570
Autobahnpolizei Schweich............................... Tel. 06502/91650
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SV Mehring Sieger beim Estrich-Schlag-Tunier
Die Weinkönigin der Römischen Wein-
straße Senta Schmitt und ihre Prin-
zessinnen Celine und Julia gratulieren 
gemeinsam mit Frau Bürgermeisterin 
Christiane Horsch dem 1. Vorsitzenden 
und Veranstalter Günther Schlag sowie 
der siegreichen Mannschaft des Estrich-
Schlag-Turniers, dem SV Mehring (2. 
Platz SV Rot-Weiß Wittlich, 3. Platz SV 
Leiwen-Köwerich und 4. Platz TUS Mo-
sella Schweich).

Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen der Verbandsgemeinde

Verbandsgemeindeverwaltung 
Schweich

Öffnungszeiten 
Allgemeine Verwaltung

montags - freitags  ................................ von 08.00 - 12.00 Uhr
montags - mittwochs ............................ von 14.00 - 16.00 Uhr
donnerstags  ......................................... von 14.00 - 18.00 Uhr

Bürgerbüro
montags - dienstags  ............................ von 07.30 - 17.00 Uhr
mittwochs  ............................................. von 07.30 - 13.00 Uhr
donnerstags  ......................................... von 07.30 - 18.00 Uhr
freitags  ................................................. von 07.30 - 12.30 Uhr

Sozialverwaltung
montags - freitags  .................................von 08.00 - 12.00 Uhr
montags - mittwochs............ nachmittags nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung
donnerstags  ......................................... von 14.00 - 18.00 Uhr

Adresse:  Brückenstraße 26, 54338 Schweich
Telefonnummer:  06502/407-0
Telefax:  06502/407-180
E-Mail:  info@schweich.de
Web-Seite:  www.schweich.de

Ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter 
für die Verbandsgemeinde Schweich

Herr Alfons Schaan
Telefonische Sprechzeit: mittwochs von 10.30 - 12.30 Uhr
Termine nach Vereinbarung.
Tel.: 06502/5064561, Email: senioren@schweich.de

Gleichstellungsbeauftragte 
im kommunalen Bereich

Verbandsgemeinde Schweich
Frau Susanne Christmann.............................. Tel.: 06502/407-302
E-Mail: christmann.s@schweich.de
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Zimmer 10
Termine nach Vereinbarung

Freundeskreis Verbandsgemeinde 
Schweich - Portishead e.V.

In diesem Jahr feiert der Freundeskreis der Verbandsgemeinde 
Schweich gemeinsam mit der englischen Stadt Portishead das 
25-jährige Bestehen der Partnerschaft.
Seit der Beurkundung der Städtepartnerschaft im Jahre 1992 ha-
ben viele gegenseitige Besuche im jährlichen Wechsel und private 
Begegnungen stattgefunden und viele Freundschaften zwischen 
den Gastfamilien sind im Laufe der Jahre entstanden.
Am 27.07.2017 starten zahlreiche Mitglieder zur Fahrt nach Portis-
head, um das 25-jährige Bestehen gebührend zu feiern. Auch im Jubi-
läums-jahr haben unsere englischen Freunde neben dem Festabend 
am Sonntag ein abwechslungsreiches Besichtigungsprogramm für die 
Tage in Portishead vorgesehen, auf das wir uns alle freuen.
Anlässlich des Jubiläums fahren auch über 20 Radfahrer aus der 
Verbandsgemeinde nach Portishead. Der Start der Radler zu die-
ser über 900 km langen Reise ist am Samstag, 22.07.2017 um 
09.00 Uhr an der Verbandsgemeinde. Der Vorstand würde sich 
darüber freuen, wenn sich viele Mitglieder des Freundeskreises 
und Mitbürger dort einfinden würden, um die Radfahrergruppe ge-
bührend zu verabschieden.

Öffentliche Bekanntmachung 
Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes 

„Industriepark Region Trier, 7. Änderung“
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Industriepark 
Region Trier hat in der Sitzung vom 29. März 2017 die 7. Ände-
rung des Bebauungsplanes „Industriepark Region Trier“ gemäß § 
10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBL. I S. 2414) in der 
derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 24 Gemeindeordnung 
für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 
(GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2017 
(GVBl. S. 21) als Satzung beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist 
auf dem nachstehend abgedruckten Planausschnitt dargestellt. 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Bebauungsplan mit dieser öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Diese Woche in den Kreis-Nachrichten

•			Ferienspaß:		„In	zehn	Tagen	um	die	Welt“
•			Schulleiterin	der	IGS	Hermeskeil	verabschiedet

Die	Kreis-Nachrichten	finden	sich	im	Anschluss	an	
den	redaktionellen	Teil	des	Amtsblattes.
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Der Bebauungsplan, 7. Änderung, mit der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung wird während der Dienststunden 
bei der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Industriepark Regi-
on Trier, Europa-Allee 1, 54343 Föhren, zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten und es wird auf Verlangen über den Inhalt Auskunft 
gegeben.
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtli-

che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntma-
chung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber dem Zweckver-
band Industriepark Region Trier geltend gemacht worden sind. Bei 
der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, darzulegen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie des Abs. 4 
BauGB über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschä-
digungsansprüche bei Eingriffen dieses Bebauungsplanes in eine 

bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen solcher Ansprü-
che wird verwiesen. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 24 
Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund 
der GemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1.  die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber dem Zweckver-
band Industriepark Region Trier unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. GemO gel-
tend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Föhren, 17. Juli 2017
Zweckverband Industriepark Region Trier

gez. Dennis Junk, Verbandsvorsteher

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des 

Verbandsgemeinderates Schweich 
am 29.06.2017

Unter dem Vorsitz von Bürgermeisterin Horsch fand am 29.06.2017 
im Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich eine 
Sitzung des Verbandsgemeinderates Schweich statt.
In dieser Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:
Beratung und Beschlussfassung
öffentlich
1. Mitteilungen
Bürgermeisterin Horsch unterrichtet den Rat über folgende Ange-
legenheiten:
a) Geburtstage Ratsmitglieder und Ortsbürgermeister/innen
Bürgermeisterin Horsch gratuliert für den Rat den Beigeordneten 
Erich Bales und Rita Jung, den Ratsmitgliedern Wolfgang Sauer, 
Günter Herres, Renate Kanzler, Michael Rohles und Albin Merten 
sowie Ortsvorsteher Michael Löwen und den Ortsbürgermeisterin-
nen Dr. Christel Egner-Duppich, Kathrin Schlöder und Rosi Radant, 
die seit der Sitzung im April 2017 Geburtstag hatten. 

b) Glückwünsche Dr. Katarina Barley
Die Vorsitzende gratuliert Dr. Katarina Barley, Schweich, die auch 
Mitglied des Verbandsgemeinderates war, zur Ernennung zur Bun-
desfamilienministerin am 02.06.2017.
c) 25-jähriges Partnerschaftsjubiläum Portishead
In der Niederschrift über die Verbandsgemeinderatssitzung am 
06.04.2017 wurde missverständlich formuliert, dass die Fahrt nach 
Portishead/England nicht stattfindet.
Bürgermeisterin Horsch stellt richtig, dass die Fahrt des Freundes-
kreises Schweich-Portishead durchgeführt werde. Nur eine Dele-
gation des Verbandsgemeinderates könne nicht teilnehmen.
d) Gemeinsame Orientierungsstufe am Stefan-Andres-Gymna-
sium Schweich
Im Briefkasten des Stadtbürgermeisters wurde ein anonymes 
Schreiben von besorgten Eltern abgelegt, die eine Auflösung der 
gemeinsamen Orientierungsstufe am Stefan-Andres-Gymnasium 
befürchteten.
Rückfragen beim Ratsmitglied Ingeborg Sahler-Fesel MdL als auch 
beim Ratsmitglied Jürgen Nisius, Leiter der Stefan-Andres-Real-
schule plus mit Fachoberschule ergaben, dass die gemeinsame 
Orientierungsstufe bestehen bleibt. 
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e) Genehmigungsverfügung Haushaltssatzung und Haushalts-
plan für die Haushaltsjahre 2017/2018
Die Genehmigungsverfügung ist mit der Forderung verbunden, im Be-
reich der freiwilligen Aufgaben Einsparungen vorzuschlagen. Zu den 
von der Kommunalaufsicht angeführten Einsparpotentialen wurde Stel-
lung genommen. Auf dieser Grundlage werde man mit der Kommunal-
aufsicht das Gespräch suchen. Ferner strebe man zeitnahe Jahresab-
schlüsse an, um die Haushaltsführung darzustellen. Es bestehe aber die 
Verpflichtung, auch den Ergebnishaushalt auszugleichen. 
f) Renaturierung Schantelbach in Leiwen
Mit dem Eigentümer der Scheune im Bereich der Euchariusstraße 
konnte eine Einigung zum Abriss erzielt werden. Zurzeit wird diese 
geräumt.
g) Flächennutzungsplanung Windkraft
Der Widerspruch der Verbandsgemeinde gegen die Nichtgeneh-
migung der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes, sachlicher 
Teilflächennutzungsplan „Windkraft“ durch die Kreisverwaltung 
Trier-Saarburg wurde der Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord zur Prüfung vorgelegt. 
Die Fa. juwi Energieprojekte GmbH, Wörrstadt hat nunmehr mit-
geteilt, die für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ge-
gebene pauschale Kostenübernahmeerklärung sehe man mit der 
Vorlage des Verfahrens bei der SGD Nord als erfüllt an. Künftig sei 
über eine Kostenübernahme im Einzelfall zu entscheiden. 
h) 13. Änderung des Flächennutzungsplanes, sachlicher Teil-
flächennutzungsplan	„Solar“
Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat mitgeteilt, dass die Geneh-
migung der 13. Flächennutzungsplanänderung, sachlicher Teilflä-
chennutzungsplan „Solar“ im Rahmen der Genehmigungsfiktion 
nach § 6 Abs. 4 BauGB als erteilt gilt. 
2.	 Änderung	 der	 Verbandsordnung	 für	 den	 „Zweckverband	
Wasserwerk	Kylltal“
Der Verbandsgemeinderat hat am 06.04.2017 einstimmig der Be-
teiligung des Zweckverbandes Wasserwerk Kylltal an der noch zu 
gründenden Landwerke Eifel AöR zugestimmt.
Da der Zweck der Landwerke Eifel AöR neben den Aufgaben des Bau-
es und des Betriebes von Wasserversorgungsanlagen des Trinkwas-
serverbundsystems weitere Geschäftsfelder umfasst, nämlich
· Bau und Betrieb von Wärmeanlagen,
· Bau und Betrieb von Anlagen und Netzen zur Abwasserbeseitigung,
· Bau und Betrieb von Anlagen und Netzen auf dem Gebiet der 

Energieversorgung,
· Bau und Betrieb von Netzen zur Telekommunikation, auch 

Glasfasernetze,
ist es erforderlich, den Zweckverband Wasserwerk Kylltal in der 
Verbandsordnung zu ermächtigen, Maßnahmen zu treffen, die über 
die wasserwirtschaftliche Aufgaben hinausgehen, solange diese 
Hilfs- und Nebengeschäfte in einem engen räumlichen und sachli-
chen Zusammenhang stehen und seine Aufgaben fördern.
Die entsprechend Regelung ist in § 1 Abs. 2 des allen Ratsmitglie-
dern vorliegenden Satzungsentwurfes getroffen. 
Darüber hinaus ist eine Änderung der Verbandsordnung erfor-
derlich, da die bisherige Fassung noch die Beteiligung der Stadt 
Trier im Zweckverband Wasserwerk Kylltal beinhaltet. Da die Stadt 
Trier jedoch die Aufgabe der Trinkwasserversorgung an die SWT AöR 
übertragen hat, ist die Vertretung, Beteiligung und Betriebsführung im 
Zweckverband, bezogen auf das Gebiet der Stadt Trier, neu zu regeln. 
Wesentlicher Punkt dieser Änderung ist, dass der jeweils alternie-
rende Verbandsvorsteher nicht mehr der Oberbürgermeister, son-
dern der Vorstand des SWT AöR sein wird und die Vertreter der 
Stadt nicht mehr vom Stadtrat sondern vom Aufsichtsrat der SWT 
AöR bestimmt werden. 
Die Regelungen (Änderungen) hierzu sind in der Präambel sowie in 
den §§ 2, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16 und 18 getroffen.
Diese Änderungen betreffen nicht die Entsendung der Mitglieder 
aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Schweich in den Zweck-
verband Wasserwerk Kylltal.
Eine weitere Änderung der Verbandsordnung wird zu einem spä-
teren Zeitpunkt erforderlich und zwar dann, wenn der Betrieb der 
LWE AöR aufgenommen wird. Dann werden Anpassungen hin-
sichtlich der Finanzierung notwendig (Wasserlieferung des Zweck-
verbandes an die LWE AöR, Wasserlieferung durch die LWE AöR 
an die Verbandsgemeinde Schweich).
Bürgermeisterin Horsch verweist auf den vorliegenden Entwurf der 
neuen Verbandsordnung und bemerkt, in § 11 sei die Regelung 
zum Verbandsvorsteher auf das bisherige Verfahren in der Ver-
bandsgemeinde anzupassen. In § 11 Abs. 1 sei der Satz „Jeweils 
nach Ablauf von zwei Jahren übernimmt der Verbandsvorsteher die 
Stellvertreterfunktion und umgekehrt“ zu streichen. Damit werde 
die bisherige Vertretung beibehalten.

Der Verbandsgemeinderat beschließt die Änderung der Ver-
bandsordnung	 des	 Zweckverbandes	Wasserwerk	 Kylltal	 ge-
mäß	dem	vorliegenden	Entwurf	mit	der	Streichung	des	Satzes	
„Jeweils	 nach	 Ablauf	 von	 zwei	 Jahren	 übernimmt	 der	 Ver-
bandsvorsteher	die	Stellvertreterfunktion	und	umgekehrt“	in	§	
11	Abs.	1	des	Entwurfes.	
Abstimmungsergebnis:	einstimmig
3. Wahl eines Vertreters der VG Schweich für den Verwaltungs-
rat	der	LWE	AöR
Gemäß der Vereinbarung über die Errichtung der Landwerke Eifel 
AöR und dem Entwurf der vom Verbandsgemeinderat zugestimm-
ten Satzung wird der Zweckverband Wasserwerk Kylltal durch 
seinen Verbandsvorsteher sowie drei weitere Mitglieder im Verwal-
tungsrat der LWE AöR vertreten, deren Benennung durch die Ver-
bandsversammlung erfolgt.
Im Hinblick auf das Beteiligungsverhältnis im Zweckverband Kylltal, 
VG Schweich 24,6 % und Stadt Trier 75,6 %, erscheint es ange-
messen, dass die Verbandsgemeinde Schweich neben dem wech-
selnden Verbandsvorsteher mit einem weiteren Vertreter und die 
SWT AöR mit zwei weiteren Vertretern im Verwaltungsrat der LWE 
AöR vertreten werden.
Die konstituierende Sitzung der Landwerke Eifel AöR findet voraus-
sichtlich am 27.07.2017 statt. 
Beigeordneter Bales schlägt Ratsmitglied Klaus Jostock, CDU-Frakti-
on als Vertreter der Verbandsgemeinde im Verwaltungsrat vor. 
Ratsmitglied Iris Hess, SPD-Fraktion schlägt Ratsmitglied Helmut 
Schneiders, SPD-Fraktion als Stellvertreter im Verwaltungsrat vor. 
Bürgermeisterin Horsch nimmt an der Wahl gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 
1 GemO nicht teil.
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig, die Wahlen 
offen	durchzuführen.	
Der Verbandsgemeinderat wählt einstimmig Ratsmitglied 
Klaus	 Jostock,	 CDU-Fraktion	 als	 Vertreter	 der	 Verbandsge-
meinde	im	Verwaltungsrat	der	Landwerke	Eifel	AöR.
Auf Anfrage von Bürgermeisterin Horsch erklärt Ratsmitglied Klaus 
Jostock, CDU-Fraktion, er nehme die Wahl an und danke für das 
entgegengebrachte Vertrauen. 
Sodann	wählt	der	Verbandsgemeinderat	einstimmig	Ratsmit-
glied	 Helmut	 Schneiders,	 SPD-Fraktion	 als	 Stellvertreter	 im	
Verwaltungsrat	der	Landwerke	Eifel	AöR.	
Ratsmitglied Helmut Schneiders, SPD-Fraktion erklärt auf Anfrage von 
Bürgermeisterin Horsch, er danke für die Wahl und nehme diese an.
4. Grundschule Trittenheim
a)	Antrag	der	CDU-Fraktion
Die CDU-Fraktion hat mit Schreiben vom 13.04.2017 beantragt, 
das Thema des Erhalts der Grundschule Trittenheim auf die Tages-
ordnung der Verbandsgemeinderatssitzung zu setzen.
b)	Erhalt	des	wohnortnahen	Grundschulangebotes
Zu den vom Bildungsministerium erlassenen Leitlinien für ein 
wohnortnahes Grundschulangebot fand am 13.06.2017 im Jugend-
heim in Trittenheim eine öffentliche Informationsveranstaltung der 
Ortsgemeinde Trittenheim und der Verbandsgemeinde Schweich 
statt. Die anwesenden Eltern, Vertreter des Elternbeirats, des För-
dervereins der Grundschule Trittenheim, des Landeselternbeirates 
Rheinland-Pfalz sowie Mitglieder des Ortsgemeinderates Tritten-
heim sprachen sich in dieser Veranstaltung einhellig für den Erhalt 
der Grundschule Trittenheim aus.
Der Ortsgemeinderat Trittenheim hatte bereits in seiner Sitzung am 
29.05.2017 einstimmig einen Grundsatzbeschluss für den Erhalt 
des Schulstandortes Trittenheim gefasst. 
Bürgermeisterin Horsch erläutert die Planungen des Landes, kleine 
Grundschulen zu schließen, die nur ein oder zwei Klassen umfas-
sen. In der Vergangenheit schloss das Land nur mit Zustimmung 
des Schulträgers Schulen. Sie verweist auf die ausführliche Be-
richterstattung in der Presse zur Grundschule Trittenheim. Von den 
Schulträgern fordere das Land ein Konzept, um anhand der Leit-
linien die wesentlichen Gesichtspunkte und Überlegungen für ih-
ren Schulstandort darzustellen. Dies bedeute, Ausnahmen von der 
gesetzlichen Regelung und den Leitlinien zu begründen. Ausnah-
men würden sich jedoch aus den Bestimmungen nicht unmittelbar 
erschließen. Diese könnten sein, wenn in absehbarer Zeit drei oder 
vier Klassen erwartet werden oder die Entfernung zur nächsten 
Grundschule unzumutbar wäre. 
Für die Grundschule Trittenheim erwarte man für die nächsten Jah-
re weiterhin einen Bedarf von zwei Klassen. Heute werde der kon-
zeptionelle Ansatz vorgestellt, der von der örtlichen Arbeitsgruppe Pro 
Grundschule Trittenheim insbesondere unter pädagogischen Gesichts-
punkten und der Vorteile kleinerer Grundschulen erarbeitet wurde. 
Die Vorsitzende bemerkt zur Frage der Alternative, dass die Trit-
tenheimer Kinder die Grundschule Leiwen besuchen könnten. Lei-
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wen sei Ganztagsschule neben den Grundschulen in Föhren und 
Schweich. Alle anderen Grundschulen, so auch Trittenheim, hät-
ten ein Betreuungsangebot, das mehr Flexibilität biete. Dass das 
Betreuungsangebot seine Daseinsberechtigung habe, zeige, dass 
kein Trittenheimer Kind zur Ganztagsschule in Leiwen angemeldet 
wurde. Dies spreche dafür, dass das Modell Betreuungsangebot 
funktioniere. Die nächstgelegene Grundschule mit Betreuungsan-
gebot sei Klüsserath.
Zum Erhalt der Grundschule Trittenheim hätten die Landtagsabge-
ordneten Ingeborg Sahler-Fesel und Arnold Schmitt ihre Unterstüt-
zung angeboten.
Im Rahmen der Eingliederung der Ortsgemeinde Trittenheim in die 
Verbandsgemeinde sei auch vom Land zugesagt worden, dass die 
Grundschule in Trittenheim nicht aufgelöst werde. Bereits damals 
gab es an der Grundschule nur zwei Klassen.
Abschließend dankt die Vorsitzende, dass viele an der gemeinsa-
men Veranstaltung der Verbandsgemeinde als Schulträger und der 
Ortsgemeinde teilnahmen. Dabei sei auch auf das Forschungspro-
jekt der Pädagogischen Hochschulen Graubünden, St. Gallen und 
Vorarlberg über „Kleine Schulen im alpinen Raum“ (www.schuleal-
pin.ch) erörtert.
Ortsbürgermeister Bollig, Trittenheim weist auf die bisherige His-
torie und die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten hin. In Mainz 
zählten die pädagogischen Aspekte nicht. Es werde nur auf die 
Prüfung der Unterrichtsorganisation durch den Landesrechnungs-
hof verwiesen. Für Trittenheim werde nicht bedacht, dass die Kin-
dertagesstätte umfassend saniert und ein Neubaugebiet mit 34 
Baustellen ausgewiesen wurde. Mit 23 Baustellen im Eigentum 
der Ortsgemeinde könne diese die Ansiedlung mitgestalten. Diese 
Punkte sprechen auch für den Erhalt der Grundschule Trittenheim. 
In der Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron sei die Grundschule 
die erste mit einem Betreuungsangebot gewesen. Mit der örtlichen 
Kindertagesstätte wurde dabei auch beim Mittagessensangebot 
zusammengearbeitet. Die Einrichtungen Grundschule und Kinder-
tagesstätte seien in gewisser Weise miteinander verschmolzen. 
Es gebe fast keinen Unterrichtsausfall und die pädagogische Ar-
beit sei sehr anspruchsvoll, was sich darin zeige, dass von neun 
Schulabgänger//innen sieben eine Gymnasiumempfehlung erhiel-
ten. Dies stehe für das Konzept der Schule wie auch das letzte 
Woche gemeinsam mit der Kindertagesstätte aufgeführte Musical. 
Das Betreuungsangebot gebe den Eltern auch mehr Flexibilität als 
die Ganztagsschule, die die Nachmittagsanwesenheit für die ganze 
Woche voraussetze.
Er bedauere, dass die bisherige Aussage des Landes „Kurze Bei-
ne, kurze Wege“ für die Grundschulen nicht mehr gelte und pä-
dagogische Aspekte zurückgestellt werden. Auch weist er auf die 
zusätzlichen Unterhaltungskosten bei einem Rückfall der Gebäude 
an die Ortsgemeinde hin. 
Ortsbürgermeister Bollig bittet weiter um Unterstützung für den Er-
halt der Grundschule Trittenheim. 
Ratsmitglied Scholtes, CDU-Fraktion trägt vor, nach der Bekanntga-
be der „Leitlinien für ein wohnortnahes Grundschulangebot“ Anfang 
April 2017 habe man wegen der Wichtigkeit den Antrag gestellt, 
das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Verbandsgemein-
deratssitzung zu setzen. Nach der Prüfung der Unterrichtsorgani-
sation durch den Landesrechnungshof plane die Landesregierung 
41 Grundschulen zu schließen. Ein solches Tätigwerden habe man 
nach den Prüfungen zum Nürburgring und zum Flughafen Hahn 
nicht wahrgenommen. Er bemerkt, zu den Kosten habe das Land 
sich noch nicht geäußert. Im Falle einer Schließung fielen die Ge-
bäude an die Ortsgemeinde zurück und die Unterhaltungskosten 
gingen zu deren Lasten. Pädagogische Gründe würden auch nicht 
greifen. Die Eltern seien zufrieden, gleiches gelte für die Kinder. Die 
Sozialkompetenz werde gefördert, die Jüngeren lernten von den 
Größeren in den altersgemischten Klassen. Die Grundschule sei 
als Infrastruktur für die zukünftige Entwicklung des Ortes von gro-
ßer Bedeutung. Bei einem Wegfall werde es schwierig, attraktiver 
Wohnort für Familien zu sein. 
Die CDU-Fraktion spreche sich daher dafür aus, die Grundschule 
in Trittenheim zu erhalten und dies im Beschluss gegenüber dem 
Land deutlich zu machen. 
Ratsmitglied Rößler, FWG-Fraktion bemerkt, die Verbandsgemein-
de habe in den letzten Jahren viel Geld in die Grundschulen inves-
tiert. Dies habe die FWG-Fraktion immer unterstützt. Den Antrag 
der CDU-Fraktion unterstütze man. Die Grundschule vor Ort sei ein 
wichtiger Standortfaktor für den Ort. 
Ratsmitglied Achim Schmitt, SPD-Fraktion weist darauf hin, dass 
Themen die unsere Kinder betreffen, oft emotional geführt werden. 
Werde die Diskussion bezüglich der Grundschulstandorte sachlich 
geführt, so sei zu erkennen, dass die „Leitlinien für ein wohnort-

nahes Grundschulangebot“ die Konkretisierung des bestehenden 
Schulgesetzes darstelle, welches nicht verändert wurde. Die Inten-
sion der Leitlinien biete nun die Chance, ein konkretes Konzept zu 
entwickeln, das zum Erhalt der Grundschule führe. Hierbei seien 
insbesondere folgende Fragestellungen zu prüfen:
· Ob die Grundschule Trittenheim dauerhaft so klein bleibe oder 

ob diese wieder größer werde?
· Ob es alternative Organisationsformen gebe?
· Ob dort ein besonderer Fall im Sinne des Schulgesetztes vorlie-

ge, der eine Ausnahme erlaube?
Ratsmitglied Achim Schmitt zitiert die Aussage von Ortsbürger-
meister Bollig, Trittenheim habe ein neues Baugebiet, mit dem auch 
weitere Kinder zu erwarten seien. Hierbei sei zu berücksichtigen, 
dass die dem Rat vorgestellte angewandte Formel nicht die Realität 
wiederspiegle. Dies zeige deutlich der Vergleich mit der tatsächli-
chen Entwicklung des Baugebietes Ermesgraben in Schweich. Die 
ursprünglich prognostizierten Zahlen sahen für Schweich weder 
einen steigenden Bedarf für die Kindertagesstätten noch für die 
Schulen vor. Letztlich musste die Kreisverwaltung dies korrigieren, 
so dass ein neuer Kindergarten entstehe, der 4 neue Gruppen - bei 
1 zu verlegenden - aufnehme. Zur alternativen Organisationsform 
wäre auch ein dislozierter Standort denkbar, also gewissermaßen 
Außenstelle einer anderen Grundschule mit gleichem Konzept, die 
dann eine gemeinsame größere Schule bilden. Auch so genann-
te kooperierende Schulen seien zu nennen. Solche Zusammen-
schlüsse von Schulen seien durch die ADD anerkannt und werde 
es auch künftig weiter geben. Lediglich der dritte Punkt sei nicht 
positiv darstellbar - auch nicht wünschenswert, da eine Fahrzeit 
von länger als 30 Minuten zur nächsten Grundschule nicht zutref-
fe. Somit können 2 der 3 gestellten Anforderungen positiv beant-
wortet werden, welche im Konzept explizit herauszustellen seien, 
mit der Zusatzoption der Fusionsgeschichte. Ausschließlich auf ein 
pädagogisches Konzept zu setzen wäre fatal, da von jeder Schule 
erwartet werden könne, dass ein derartiges Konzept täglich umge-
setzt werde. Das von der ADD zu bewertende Konzept sollte auch 
auf die boomende Moselschiene deutlich hinweisen, die entgegen 
dem demographischen Wandel eine ständig wachsende Bevölke-
rungsstruktur aufweise. Die Schullandschaft habe sich schon im-
mer an gesellschaftlichen Veränderungen orientiert, so dass in den 
1970-iger Jahren durch eine nicht SPD-geführte Landesregierung 
840 Schulen geschlossen wurden, während in den letzten 10 Jah-
ren 27 durch die Schulträger selbst und keine einzige Grundschule 
durch das Land geschlossen wurde. 
Die SPD-Fraktion unterstütze den Beschlussvorschlag, schlage je-
doch vor, die Formulierung „fordert“ durch „unterstützt“ zu ersetzen. 
Beigeordneter Bales erklärt, die Formulierung „unterstützt“ sei zu 
weich für die Zielerreichung, gefordert werde der Erhalt der Grund-
schule Trittenheim. 
Auf Anfrage von Bürgermeisterin Horsch erklärt Ratsmitglied Achim 
Schmitt, SPD-Fraktion den Änderungsvorschlag zurückzuziehen. 
Der Verbandsgemeinderat beschließt sodann einstimmig: 
Die Verbandsgemeinde Schweich fordert den Erhalt der Grund-
schule Trittenheim gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz.
Da bereits seit über 10 Jahren altersgemischte Klassen in Trit-
tenheim mit großem Erfolg unterrichtet werden und sowohl 
Schüler, Lehrer und Eltern dies als pädagogische Bereiche-
rung	 empfinden,	 darf	 sich	 eine	 Schließung	 nicht	 alleine	 auf	
finanzielle	Forderungen	des	Landesrechnungshofes	stützen.
Sofern eine Aufrechterhaltung der kleinen Schulen nur unter 
Änderung des Schulgesetzes möglich ist, bitten wir den Lan-
desgesetzgeber, die entsprechenden Änderungen einzuleiten.
Bürgermeisterin Horsch führt aus, das Konzept sei nun vorzulegen. 
Dabei sei sich nicht nur auf die Ausnahmen im Gesetz zu beziehen. 
Es sei auf die pädagogischen Leistungen und die Stellungnahme 
der Schulen und Eltern einzugehen. Diese zeigten auch, wie inten-
siv die Schule in Trittenheim verankert sei.
Man werde auch die Gelegenheit nutzen, die örtlichen Landtagsab-
geordneten einzubinden.
5. Integratives Schulprojekt Schweich; Kostenschlüssel
Zur Aufteilung der investiven Kosten des Bauvorhabens des Zweckver-
bandes „Integratives Schulprojekt Schweich“ wurde durch die Verwal-
tungen der beiden Verbandsmitglieder, Landkreis Trier-Saarburg und 
Verbandsgemeinde Schweich, ein Kostenschlüssel erarbeitet. 
Demnach wurde als Gesamtkostenschlüssel folgende Kostenver-
teilung ermittelt:
Landkreis Trier-Saarburg:  58,2 %
Verbandsgemeinde Schweich:  41,8%
Der Gesamtkostenschlüssel soll für die eigentlichen Baukosten so-
wie für die Kosten der inneren Erschließung in Höhe von zusammen 
rund 41,25 Mio. EUR gelten. Demzufolge entfallen rund 24 Mio. 
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EUR der betreffenden Kosten auf den Landkreis Trier-Saarburg 
und rund 17,25 Mio. EUR auf die Verbandsgemeinde Schweich.
Nicht enthalten sind die Kosten des Grunderwerbs und der äußeren 
Erschließung, die zwischen dem Landkreis Trier-Saarburg und der 
Stadt Schweich abzurechnen sind. 
Der Kostenschlüssel wurde dem Haupt- und Finanzausschuss und 
dem Bauausschuss des Verbandsgemeinderates in deren gemein-
samer Sitzung am 18.05.2017 sowie dem Kreisausschuss des Land-
kreises Trier-Saarburg in der Sitzung am 29.05.2017 vorgestellt. Die 
genannten Ausschüsse stimmten dem Kostenschlüssel jeweils zu.
Darüber hinaus wurde der Kostenschlüssel am 30.05.2017 der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD Trier) vorgestellt. Die 
ADD Trier stimmte dem vorgestellten Kostenschlüssel ebenfalls zu. 
Der Kreistag des Landkreises Trier-Saarburg beriet in seiner Sit-
zung am 26.06.2017 über den Kostenschlüssel.
Der Kostenschlüssel soll abschließend in der Sitzung der Ver-
bandsversammlung des Zweckverbandes „Integratives Schulpro-
jekt Schweich“ am 24.08.2017 beschlossen werden. 
Bürgermeisterin Horsch erinnert an die ausführliche Darstellung 
der Ermittlung des Kostenschlüssels in der Ausschusssitzung und 
verweist auf den allen Ratsmitgliedern vorliegenden Kostenschlüs-
sel nach den einzelnen Kostengruppen. 
Ergänzend bemerkt sie, dass am 07.07.2017 um 16.00 Uhr der 
Spatenstich für die Maßnahme stattfinde.
Der Verbandsgemeinderat beschließt, dem in der Sachdarstel-
lung aufgezeigten Kostenschlüssel zuzustimmen und weist 
seine Vertreter in der Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes „Integratives Schulprojekt Schweich“ an, diesen Kos-
tenschlüssel als verbindlichen Kostenschlüssel zur Abrech-
nung der bereits entstandenen sowie noch entstehenden, 
investiven Kosten (ohne Grundwerbe und äußere Erschließung) 
- vorbehaltlich einer etwaigen Überprüfung des Kostenschlüssel 
nach Abschluss der Baumaßnahme - zu beschließen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig
6. Grundschule Föhren; Entscheidung über die Dachsanie-
rungsvariante
Der Verbandsgemeinderat hatte bereits in seiner Sitzung am 
22.07.2015 beschlossen, die Architekten Schuh + Weyer, Schweich 
mit der Vorbereitung der Ausschreibung für die Flachdachsanierun-
gen an den Grundschulen Klüsserath, Föhren, Leiwen und am Pa-
noramabad Leiwen zu beauftragen. In der Verbandsgemeinderats-
sitzung am 08.03.2016 wurde beschlossen, die Sanierung an der 
Grundschule Föhren zurückzustellen bis geklärt ist, ob die Grund-
schule Föhren durch eine Aufstockung über dem Klassentrakt oder 
einen Anbau erweitert wird. Weiterhin hat der Verbandsgemeinde-
rat in dieser Sitzung das Architektenbüro beauftragt alternativ zu 
prüfen, ob für die Flachdächer auch geneigte Dächer in Frage kom-
men und wie hoch die Kosten hierfür sind.
Nach dem Beschluss, dass die Grundschule einen Erweiterungs-
bau auf dem oberen Schulhof erhält, hatte Architekt Schuh in der 
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Bauaus-
schusses am 18.05.2017 folgende Varianten für die Dachsanierung 
an der Grundschule Föhren vorgestellt: 
Die Dachflächen wurden in zwei Bauteile unterteilt:
· Bauteil 1 = Dächer über Turnhalle,
 Nebenräumen und Flur (1.144,78 qm)
· Bauteil 2 = Dach über dem Klassentrakt (272,84 qm - nur über 

dieser Dachfläche ist eine  Aufstockung möglich)
Sanierungsvarianten:
1. Sanierung Flachdach
Bruttokosten für Bauteil 1 317.572,36 EUR
Bruttokosten für Bauteil 2 68.907,46 EUR
Gesamtbruttokosten 386.479,82 EUR
2. Sanierung Flachdach mit Steildach
Bruttokosten für Bauteil 1 352.344,64 EUR
Bruttokosten für Bauteil 2 103.279,47 EUR
Gesamtbruttokosten 
 455.624,11 EUR3. Sanierung Flachdach mit Steildach und 
Aufstockung auf Bauteil 2
Bruttokosten für Bauteil 2 inkl. Aufstockung 192.050,85 EUR
Bruttokosten für Bauteil 1 (Steildach) 352.344,64 EUR
Gesamtbruttokosten 544.395,49 EUR
4. Partielle Reparatur des Flachdachs Bauteil 2 als Übergangslösung!
Voraussichtliche Reparaturkosten Bauteil 2 7.500,00 EUR
Bruttokosten für Bauteil 1 (Steildach) 352.344,64 EUR
Gesamtbruttokosten 359.844,64 EUR
Zu beachten ist, dass eine partielle Reparatur keine Dichtigkeit ge-
währleistet.
Der Vorteil der Übergangslösung liegt darin, dass man eine Sa-
nierung des Bauteils 2 inkl. Aufstockung erst dann vornehmen 

muss, wenn der Bedarf einer Aufstockung für einen zusätzlichen 
Klassenraum besteht. Nach der aktuellen Gemeindestatistik rei-
chen die vorhandenen 8 Klassenräume voraussichtlich bis zum 
Schuljahr 2020/2021. Zudem stehen nach Fertigstellung der Mensa 
und der zwei Betreuungsräume (voraussichtlich ab dem Schuljahr 
2018/2019) zwei weitere Räume zur Verfügung, die vormittags als 
Klassenraum genutzt werden können.
Ein Antrag auf Förderung aus dem EFRE-Programm wird für die 
Gesamtmaßnahme „Umbau Heizungssystem inkl. Erneuerung 
Wärmeverteilung der Turnhalle und Dachdämmung“ gestellt. Mit 
dem Ministerium wurde abgesprochen, dass die Maßnahme nach 
Ihrem Erfolg im Hinblick auf CO2-Einsparungen bewertet wird. Der 
Antrag wird demnach viele Einzelmaßnahmen enthalten, welche in 
Summe die Anforderungen für eine Förderung erfüllen. Im Hinblick 
auf die Richtlinie ist zu sagen, dass förderfähig alle Aufwendungen 
sind, die in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Projekt stehen 
und der Steigerung der Energieeffizienz dienen. Ein Schrägdach 
könnte durch bessere Dämmbarkeit dem Ziel der Dämmung über 
dem Standard dienen und als förderfähig anerkannt werden. 
Der Haupt- und Finanzausschuss und der Bauausschuss haben 
in ihrer Sitzung am 18.05.2017 einstimmig empfohlen, dem Ver-
bandsgemeinderat die Ausführung der Dachsanierung an der 
Grundschule Föhren gemäß der von Architekt Schuh vorgestellten 
Sanierungsvariante 3 zu beschließen.
Bürgermeisterin Horsch stellt fest, die Ausschüsse hätten sich da-
mit für die teuerste Variante ausgesprochen. Damit sei auch eine 
Erweiterung im voll ausgebauten Dach möglich. Als Investitions-
maßnahme belaste dies jedoch die Ortsgemeinden über die Schu-
lumlage nicht unmittelbar.
Der Verbandsgemeinderat beschließt die Ausführungsvarian-
te 3 „Sanierung Flachdach mit Steilbach und Aufstockung auf 
dem Bauteil 2“ für die Grundschule Föhren und die Architek-
ten Schuh + Weyer, Schweich mit der Vorbereitung der Aus-
schreibung zu beauftragen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
7. Solidarfonds erneuerbare Energien der Verbandsgemeinde 
Schweich
a) Antrag der Ortsgemeinde Leiwen auf Förderung zur Errich-
tung des Landschaftskinos „Moselkino“ in Leiwen
Die Ortsgemeinde Leiwen plant die Errichtung eines sogenann-
ten Moselkinos in unmittelbarer Nähe des Moselsteigs im Bereich 
Schutzhütte/Schlösschen mit höhenversetzt angebrachten Sitzrei-
hen mit Blick auf Leiwen und das Moseltal. Sie bittet um einen Zu-
schuss von 5.000 EUR.
b) Antrag der Ortsgemeinde Longen auf Förderung von Maß-
nahmen zur touristischen Erschließung der Ortsgemeinde 
Longen beim Höpperbour und Brunnenplatz
Die Ortsgemeinde Longen hat beim Höpperbour einen Rastplatz 
für Wanderer entlang des Moselsteigs errichtet. Weiterhin beab-
sichtigt sie den Brunnenplatz neben der Ortskapelle zu gestalten. 
Er soll als Startplatz für Wanderer in Richtung Moselsteig dienen 
und als Dorfgemeinschaftsplatz genutzt werden. Sie bittet um einen 
Zuschuss von 5.000 EUR.
c) Antrag der Ortsgemeinde Föhren auf Förderung „Kultur-
geschichtliche Begegnungsstelle im neu angelegten Park am 
Friedhof“
Die Ortsgemeinde Föhren plant die Errichtung einer kulturhistori-
schen Begegnungsstätte im neu angelegten Park am Friedhof. Der 
Park ist in das Wegenetz der Wanderer eingebunden und führt zum 
Lehrpfad „Lebendiger Föhrenbach“. Sie bittet um einen Zuschuss 
von 5.000 EUR.
Ortsbürgermeister Hermes, Leiwen erläutert das Projekt Moselki-
no, das 2016 durch den Ortsgemeinderat beschlossen wurde. Auf 
einer Fläche im Bereich der Schutzhütte/Schlösschen am Mosel-
steig sollen mehrere, höhenversetzte  Sitzreihen angebracht wer-
den mit Blick auf Leiwen und das Moseltal. Die voraussichtlichen 
Kosten betragen rd. 10.000 EUR. 
Ortsbürgermeister Rosch, Longen erläutert die beim Höpperbour 
ausgeführten Arbeiten, für die ca. 10.000 EUR investiert wurden. 
Zur weiter vorgesehenen Maßnahme des Brunnenplatzes neben 
der Ortskapelle führt er aus, dieser solle als Dorfplatz ausgebaut 
werden. Dieses Projekt wird Kosten von ca. 10.000 EUR verursa-
chen. Der Bereich werde bereits jetzt von vielen Wanderern und 
Radfahrern genutzt. 
Ortsbürgermeisterin Radant, Föhren erklärt zunächst die Lage der 
kulturgeschichtlichen Begegnungsstätte auf der älteren Friedhofs-
anlage mit einer Anbindung an den Radweg und Wanderwege, die 
u. a. zum Lehrpfad „Lebendiger Föhrenbach“ und zum Bienenfern-
seher führen. Es ist u. a. vorgesehen, einen Turm für die ehemali-
ge Klosterglocke zu errichten und mit Informationstafeln  über die 
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Historie des Klosters, geschichtlich bedeutende Persönlichkeiten 
und das Kriegsgräberdenkmal zu unterrichten. In der alten Fried-
hofshalle soll ein Raum der Stille entstehen. Die Kostenschätzung 
schließt mit 60.000 EUR.
Auf Anfrage von Bürgermeisterin Horsch werden keine Einwände 
erhoben, über die drei Anträge gemeinsam zu beschließen. 
Der Verbandsgemeinderat beschließt entsprechend den An-
trägen der Ortsgemeinden Leiwen, Longen und Föhren einen 
Festbetrag von 5.000 EUR je Gemeinde als Zuschuss aus dem 
Solidarfonds erneuerbare Energien zu gewähren. 
Abstimmungsergebnis: 24 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung
8. Ausschreibung Baumkataster
Die Ergebnisse der Nacherfassungen im Baumkataster und der 
Regelkontrollen 2016 sind allen Ortsgemeinden und der Stadt Sch-
weich übersandt worden. 
Insgesamt umfasst das Kataster nun knapp 8400 Bäume. Die Bäu-
me der Ortsgemeinden Ensch, Longuich und Köwerich (teilweise) 
sind mit ihren Baumnummern integriert, nehmen jedoch nicht an 
den regelmäßigen Kontrollen teil. Abzüglich aller somit „inaktiven“ 
Bäume und aller bereits gefällten Bäume existieren im Kataster 
rund 7000 aktive Bäume, wovon etwa 730 Bäume auf Flächen der 
Verbandsgemeinde stehen. Der nachträglich erfasste VG-Radweg 
ist in dieser Zahl bereits eingeschlossen.
Wie zu erwarten war, ist die Anzahl der auszuführenden Arbeiten 
deutlich zurückgegangen und somit ist auf die gesamte Verbands-
gemeinde bezogen nur noch bei rund 550 Bäumen die Verkehrssi-
cherheit aktuell nicht gegeben (im Rahmen der Erstkontrolle waren 
dies noch rund 1900 Bäume). Hiervon stehen etwa 50 Bäume auf 
VG-Eigentum. Diese Arbeiten zur Wiederherstellung der Verkehrssi-
cherheit sind nun von der jeweiligen Gemeinde / Stadt entweder in Ei-
genleistung zu erledigen oder durch Teilnahme an der Ausschreibung 
von einem beauftragten Unternehmen ausführen zu lassen. 
Die Verbandsgemeinde selbst hat keine Möglichkeit, die Arbeiten in 
Eigenleistung durchzuführen. Daher sollte, wie bereits im Rahmen 
der Erstkontrolle praktiziert, eine Ausschreibung zur Wiederherstel-
lung der Verkehrssicherheit erstellt werden, an welcher sich die Ge-
meinden beteiligen können.
Erst nach Abschluss der Arbeiten zur Wiederherstellung der Ver-
kehrssicherheit können die Regelkontrollen 2017 beauftragt wer-
den. Hierzu hatten alle Gemeinden und die Verbandsgemeinde be-
reits beschlossen, ob sie an den Regelkontrollen teilnehmen. 
Nach Durchführung der Ersterfassung und der ersten Regelkontrol-
len werden sich die weiteren Ausschreibungen entsprechend den 
Ergebnissen der FLL-Begutachtung nach Auffassung der Verwal-
tung als Geschäft der laufenden Verwaltung darstellen. Soweit hier-
bei die Vergabeobergrenze von 7.500 Euro überschritten wird, ist 
lediglich die Vergabe der Leistungen in den Gremien erforderlich.
Ratsmitglied Schneiders, SPD-Fraktion fragt nach dem Verfahren zur 
Begutachtung und zum Fällen von Bäumen im Hinblick auf die genann-
ten Zahlen. Er habe sich dazu die Arbeiten in Fell angesehen.
Bürgermeisterin Horsch erklärt, dass zur Verkehrssicherheit auch 
erhaltende Maßnahmen durchgeführt wurden. Soweit diese nicht 
mehr möglich waren, wurde gefällt. Heute werde nur die Ausschrei-
bung für die Arbeiten an Bäumen auf VG-Eigentum beraten und 
entschieden. Für die Verkehrssicherheit der ortsgemeindeeigenen 
Bäume seien die Ortsgemeinden zuständig. Die Prüfungen seien 
aber vom gleichen Baumprüfer ausgeführt worden. 
Herr G. Spieles, Verbandsgemeindeverwaltung erläutert die Regel-
kontrollen, die nach den gesetzlichen Vorschriften vom Eigentümer 
durchzuführen sind. Diese Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrie-
ben und dabei die gesetzlichen Anforderungen definiert wie die 
Prüfung nach den FFL-Richtlinien. Er erläutert das Verfahren mit 
Sichtkontrollen und ggfls. eingehenden Begutachtungen, u a. mit 
Messgeräten. Aufgrund dieser eingehenden Untersuchungen wur-
den notwendige Maßnahmen im Baumkataster festgehalten. 
Ratsmitglied Rodens, CDU-Fraktion, zugleich Ortsbürgermeister 
der Ortsgemeinde Fell bemerkt, dass in Fell nach den Baumprüfun-
gen Maßnahmen auch mit der unteren Naturschutzbehörde abge-
stimmt und von dieser akzeptiert wurden. Die Ortsgemeinde müsse 
ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen.
Der Verbandsgemeinderat beschließt, dass die Arbeiten zur 
Wiederherstellung der Verkehrssicherheit der Bäume auf VG-Ei-
gentum gemäß den Ergebnissen der Baumprüfungen durch ein 
beauftragtes Unternehmen ausgeführt werden sollen.  Die Ver-
waltung wird beauftragt, eine entsprechende Ausschreibung zu 
erstellen, an welcher sich die Ortsgemeinden beteiligen können.
Die künftigen Ausschreibungen sind entsprechend den Ergeb-
nissen der Regelkontrollen als Geschäft der laufenden Verwal-
tung durchzuführen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig

9. Vergabe; Trailer für das Mehrzweckboot der Feuerwehr Schweich
Für die Neubeschaffung eines Bootstrailers für das Mehrzweckboot 
der Feuerwehr Schweich ist für das Haushaltsjahr 2017 ein Betrag 
in Höhe von 10.000 EUR veranschlagt. Der alte Trailer wurde 1989 
angeschafft und sollte nun aus altersbedingten Gründen ausge-
tauscht werden.
Drei Firmen wurden zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. 
Zwei Angebote wurden abgegeben. Der wirtschaftlichste Anbieter 
ist die Firma Steinbacher Fahrzeugbau GmbH mit einem Angebots-
preis in Höhe von 8.310,08 EUR (brutto). Der zweite Angebotspreis 
beträgt 12.092,78 EUR (brutto).
Der Verbandsgemeinderat beschließt die Fa. Steinbacher Fahr-
zeugbau GmbH zum Angebotspreis von 8.310,08 EUR brutto 
mit der Lieferung eines Bootstrailers für das Mehrzweckbot 
der Feuerwehr Schweich zu beauftragen. 
Abstimmungsergebnis: einstimmig
10.	Auflösung	der	Feuerwehreinheit	Lörsch
Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 LBKG haben die Gemeinden zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe 
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 2 Abs. 2 Nr. 1 Landesbrand- und Ka-
tastrophenschutzgesetz - LBKG) eine den örtlichen Verhältnissen 
entsprechende Feuerwehr aufzustellen und mit den erforderlichen 
baulichen Anlagen und Einrichtungen auszustatten. Dabei sind die 
Belange der Ortsgemeinden besonders zu berücksichtigen (§ 3 
Abs. 1 Satz 2 LBKG).
Aufgrund dieser Bestimmung hat eine Ortsgemeinde ein starkes 
Beteiligungs- und Mitwirkungsrecht bei der Frage der Vorhaltung 
örtlicher Feuerwehreinheiten. Eine solche Entscheidung darf nur 
getroffen werden, wenn:
1. Eine atypische Situation und damit ein triftiger Grund für das 

ausnahmsweise Abweichen von der Regel vorliegt.
2. Das Einvernehmen mit dem Wehrleiter getroffen wurde. Er ist 

für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr verantwortlich.
3. Diese im Benehmen mit den betroffenen Feuerwehrangehöri-

gen getroffen wurde.
4. Vor  der Auflösung das Einvernehmen mit der Ortsgemeinde 

hergestellt ist. Dabei reicht nicht nur das Einvernehmen mit dem 
Ortsbürgermeister aus, sondern der Gemeinderat ist zu beteiligen.

5. Nach Abschluss aller vorherigen Verfahrensschritte der Ver-
bandsgemeinderat der beabsichtigten Auflösung von Feuer-
wehreinheiten zugestimmt hat.

Die Einheit Lörsch hat zzt. acht Mitglieder, von denen lediglich drei 
im Ortsteil Lörsch wohnen. 
Mit den Mitgliedern der Feuerwehr Lörsch wurde im Beisein von 
Wehrleiter Alexander Loskyll und der Feuerwehr Mehring (Wehr-
führung) am 12. April 2017 ein Gespräch über eine eventuelle 
Auflösung der Feuerwehreinheit Lörsch geführt. Weiterhin wurde 
seitens der Wehrführung Mehring angeboten, dass die Lörscher 
Feuerwehrkameraden in der Feuerwehr Mehring aufgenommen 
werden können. Abschließend einigte man sich auf die Auflösung 
der Einheit Lörsch.
Durch die Verwaltung wurden alle Mitglieder der Feuerwehr Lörsch 
angeschrieben und gebeten ihre persönliche Entscheidung mit-
zuteilen, ob sie aus dem Feuerwehrdienst ausscheiden oder der 
Feuerwehr Mehring beitreten. Vier Feuerwehrangehörige treten 
aus dem aktiven Feuerwehrdienst aus, zwei werden zur Feuerwehr 
Mehring wechseln und zwei weitere haben um Bedenkzeit gebeten.
Die feuerwehrtechnische Ausrüstung der Feuerwehr Lörsch geht 
zunächst in die Lagerbestände der Verbandsgemeinde über.
Das Feuerwehrgerätehaus in Lörsch ist seitens der Feuerwehr für 
eine weitere Nutzung, z.B. als Lager, nicht vorgesehen. Eine Wei-
ternutzung für Geräte zum Erstangriff durch die Feuerwehr Mehring 
ist nicht zielführend, da die Ausrüstung zu geringfügig ist. Nach 
Rücksprache mit der Behördenleitung ist die Liegenschaft analog 
zum Schulgesetz auf die Ortsgemeinde zu übertragen (§ 82 Abs. 
1 SchulG i. V. m. § 10 Abs. 2 Aufgaben-Übergangs-Verordnung), 
wenn diese nicht mehr für den ursprünglichen Zweck genutzt wird.
Der Ortsgemeinderat Mehring hat der Auflösung der Feuerwehrein-
heit Lörsch in seiner Sitzung am 28. Juni 2017 zugestimmt.
Bürgermeisterin Horsch führt aus, ergänzend zum Beschluss des 
Ortsgemeinderates Mehring sei die Zustimmung des Verbandsge-
meinderates erforderlich. 
Ortsbürgermeister Kollmann, Mehring, zugleich Ratsmitglied er-
klärt, die Ortsgemeinde übernehme das Gebäude. Die weitere Ver-
wendung sei noch zu prüfen. 
Der	 Verbandsgemeinderat	 beschließt	 einstimmig	 die	 Auflö-
sung der Feuerwehreinheit Lörsch. 
11. Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkun-
gen und ähnlichen Zuwendungen
Die Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zu-
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wendung obliegt ausschließlich der Bürgermeisterin sowie den Bei-
geordneten. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der 
Verbandsgemeinderat.
Dem Verbandsgemeinderat und der Aufsichtsbehörde sind sämtli-
che für die Entscheidung maßgeblichen Tatsachen offen zu legen. 
Dazu gehört insbesondere ein anderweitiges Beziehungsverhältnis 
zwischen der Verbandsgemeinde und dem Zuwendungsgeber.
Die Entscheidung ist grundsätzlich in öffentlicher Sitzung zu treffen. 
In den Fällen, in denen der Spender ein schutzwürdiges Interesse 
an seiner Anonymität glaubwürdig darlegt, werden nur Datum, Ver-
wendungszweck und Summe der Zuwendung öffentlich genannt. 
Dem Verbandsgemeinderat wird die Namensliste der Spender so-
dann als nichtöffentliche Anlage zur Kenntnis beigefügt. 
Bis zum 31.05.2017 hat die Verbandsgemeinde für folgende Pro-
jekte Zuwendungen erhalten:

Datum Zuwendungsgeber Anschrift Betrag 
in EUR 

Zuwendungszweck 

11.02.2017 Rita Orth Pferdemarkt 12, 
54290 Trier 

600,00 Küchenzeile mit 
Elektrogeräten und 
Kleiderschrank für 
Wohnung Asylanten in 
Köwerich 

11.04.2017 Förderverein GS 
Leiwen e.V. 

Schulstr. 10,  
54340 Leiwen 

439,97 Hochsprungmatte  
GS Leiwen 

27.04.2017 verschiedene 
Einzahler  

 853,00 FFW Leiwen 

27.04.2017 Hans-Josef Ludes Urbanusstr. 17, 
54340 Leiwen 

100,00 FFW Leiwen 

27.04.2017 Sebastian Schlatter Mühlenstr. 38, 54340 
Leiwen 

150,00 FFW Leiwen 

27.04.2017 Ingeborg Hain Euchariusstr. 33, 
54340 Leiwen 

100,00 FFW Leiwen 

27.04.2017 Weingut Werner Römerstr. 17, 54340 
Leiwen 

100,00 FFW Leiwen 

27.04.2017 Sektgut St. 
Laurentius 

Laurentiusstr. 4, 
54340 Leiwen 

100,00 FFW Leiwen 

zu erwarten Nikolaus-Koch-
Stiftung 

Dietrichstr. 12, 54290 
Trier 

4.500,00 GS Schweich (Anschaffung 
von 16 iPads) 

zu erwarten Fonds der 
chemischen 
Industrie 

Mainzer Landstr. 55, 
60329 Frankfurt 

1.500,00 GS Schweich 
(Unterrichtsförderung) 

Zu erwarten Stiftung „Partner für 
Schulen in Trier und 
im Landkreis Trier-
Saarburg“ 

Theodor-Heuss- 
Allee 1, 54292 Trier 

5.000,00 GS Schweich (Anschaffung 
von 32 iPads) 

09.05.2017 HS International 
Wine Trading 
Ges.mbH 

Moselstr. 9,  
54340 Riol 

200,00 FFW Riol 

10.05.2017 Johannes Weis Liviastr. 9,  
54340 Leiwen 

50,00 FFW Leiwen 

31.03.2017 Verein Schuki In den Teilen 13, 
54346 Mehring 

575,12 Spielwaren für die  
GS Mehring 

17.05.2017 Förderverein 
GS Fell e.V., 
Monika Lehnert 

Bergmannstr. 15, 
54341 Fell 

608,00 Instrumente 
für die GS Fell 

19.05.2017 Landesmusikrat 
Rheinland-Pfalz e.V. 

Kaiserstr. 26-30, 
55116 Mainz 

700,00 Instrumente 
für die GS Fell 

07.06.2017 Intelligix, IT Service 
GmbH 

Europa-Allee 12, 
54343 Föhren 

50,00 Familienfest 2017 

08.06.2017 Trockenbau Schmitz 
GmbH 

Römerstr. 30,  
54340 Leiwen 

50,00 Familienfest 2017 

01.06.2017 Wöffler 
Verkehrstechnik, 
Inh. Michael Wöffler 

Gottbillstr. 33a, 
54294 Trier 

50,00 Familienfest 2017 

Datum Zuwendungsgeber Anschrift Betrag 
in EUR 

Zuwendungszweck 

31.05.2017 Nah und Gut,  
Clair Nummer 

Klostergartenstr. 48, 
54340 Leiwen 

50,00 Familienfest 2017 

30.05.2017 Zweckverband 
Industriepark 
Region Trier 

Europa-Allee 1, 
54343 Föhren 

100,00 Familienfest 2017 

30.05.2017 Ampassmeter 
GmbH 

Handwerkerhof 1, 
54338 Schweich 

50,00 Familienfest 2017 

08.06.2017 Âutomaten Lehnen, 
Inh. Ralf Lehnen 

Matthiasstr. 2,  
54340 Leiwen 

50,00 Familienfest 2017 

 Bitburger 
Baugruppe GmbH 

Römermauer 3, 
54634 Bitburg 

200,00 Familienfest 2017 

 Gerolsteiner 
Brunnen GmbH & 
Co. KG 

Vulkanring, 54567 
Gerolstein 

100,00 Familienfest 2017 

01.06.2017 Sparkasse Trier Theodor-Heuss- 
Allee 1, 54292 Trier 

250,00 Familienfest 2017 

06.06.2017 Eunike Ejupi Kirchgasse 1,  
54340 Leiwen 

50,00 Familienfest 2017 

31.05.2017 Bacchus-Apotheke Raiffeisenstr. 1, 
54340 Leiwen 

50,00 Familienfest 2017 

08.06.2017 AOK Rheinland-
Pfalz, 
Regionaldirektion 
Trier-Saarburg 

Postfach 11 80, 
54201 Trier 

50,00 Familienfest 2017 

31.05.2017 Werbeagentur 
Zweipunktnull 
GmbH, Frank Schu 

Jean-Monnet-Str. 5, 
54343 Föhren 

50,00 Familienfest 2017 

02.06.2017 Michael Rohles Obere Ruwerer 
Straße 8, 54341 Fell 

50,00 Familienfest 2017 

06.06.2017 Tastebrothers 
UG & Co.KG 

Europa-Allee 64, 
54343 Föhren 

304,50 Familienfest 2017 

Die Spenden sind vorbehaltlich der Zustimmung durch die Kreis-
verwaltung Trier-Saarburg zu beschließen.
Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig die Annahme 
der vorgenannten Zuwendungen.

Umweltinfos / Umweltangebote

Fahrgemeinschaftsbörse 
der Römischen Weinstraße

Als kostenlose Serviceleistung unserer Verbandsgemeinde bieten 
wir die Nutzung der „Fahrgemeinschaftsbörse Römische Weinstra-
ße“ an.
Zu diesem Zweck haben wir einen Antwortcoupon erstellt, den Sie 
bitte ausgefüllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich zu-
rücksenden.
Wir werden dann Ihr Angebot über eine Fahrgemeinschaft oder Ih-
ren Wunsch nach einer Mitfahrgelegenheit kostenlos im Amtsblatt 
unter Angabe Ihrer Telefonnummer veröffentlichen.
Wir hoffen, mit dieser Aktion einen Beitrag zum Umweltschutz so-
wie zur Verminderung des Straßenverkehrsaufkommens zu leisten 
und wünschen uns, dass diese Serviceleistung einen regen Zu-
spruch findet.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Verbandsgemeinde-
verwaltung Schweich, Tel. 06502/407-111.

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
an der Römischen Weinstraße

Kostenlose Fahrgemeinschaftsbörse

Name, Vorname:.........................................................................

Straße: ........................................................................................

Wohnort: .....................................................................................

Telefon: .......................................................................................

Suche ( ) bzw. biete ( ) Fahrgelegenheit
(bitte Zutreffendes ankreuzen!)

von: .............................................................................................

nach: ...........................................................................................
(Fahrtstrecke)

Abfahrtszeit:..........................................................................Uhr

Rückfahrtszeit: ......................................................................Uhr

Wochentage: ..............................................................................

Fahrgemeinschaft könnte ab ......................................beginnen.

Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

Brückenstraße 26,  54338 Schweich

✂

✂
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

Suche Fahrgemeinschaft
Kenn-Nr.:  05/17
von:  Ensch
nach:  Föhren
Wochentage:  Mo.-Fr.
Abfahrt:  ca. 06:30 Uhr
Rückfahrt:  ca. 16:15 Uhr
Beginn:  01.08.2017
Telefon:  0172/9444257

Kostenlose Altgerätebörse
Ziel dieser Altgerätebörse ist es, Gegenstände zu vermitteln, die 
ansonsten vielfach im Sperrmüll landen, weil sie für den Besitzer 
nutzlos sind. Für andere haben diese Gegenstände jedoch noch 
vielfach Gebrauchs- oder Sammelwert.
Zur Vermeidung unnötiger Müllbeseitigung haben Sie im Rahmen 
der Altgerätebörse deshalb die Möglichkeit, die kostenlose Abgabe 
solcher gebrauchsfähigen Gegenstände oder Sammlerstücke mit 
einer kurzen Beschreibung und unter Angabe der Telefonnummer 
im Amtsblatt anzubieten.
Wenn Sie also solche Gegenstände kostenlos abgeben möchten, 
bitten wir, den nachstehend abgedruckten Antwortcoupon ausge-
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füllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich zurückzusen-
den. Wir werden dann Ihre Meldung mit einer kurzen Beschreibung 
des abzugebenden Gegenstandes und Ihrer Telefonnummer kos-
tenfrei veröffentlichen. Interessenten können sich dann direkt an 
die Anbieter wenden.
Die Anzeige wird in zwei aufeinanderfolgenden Amtsblättern ver-
öffentlicht. Sollte eine zweite Veröffentlichung nicht gewünscht 
werden, bitten wir um telefonische Mitteilung unter der Telefon-Nr. 
06502/407-111 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich.

✂

✂

Kostenlose Altgerätebörse

Name, Vorname:......................................................................

Straße: .....................................................................................

Wohnort: ..................................................................................

Telefon: ....................................................................................

E-Mail: .....................................................................................

Kurze Beschreibung des kostenlos  
abzugebenden Gegenstandes:

.................................................................................................

.................................................................................................

Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich,
Brückenstraße 26, 54338 Schweich

Kennung  Ich biete an  Telefon, E-Mail
24/17  Polstergarnitur
 (1x 2 Sitzer, 1x 3 Sitzer)  06507/3525
25/17  Tischtennisplatte mit Netz  06502/20993
26/17  Kinderwagen  06502/5668
27/17  3 Sitzer Couch, 2 Sessel  06508/917411
28/17  Kühl-/Gefrierkombination,
 Waschmaschine,Trockner  0160/90957096

Verloren/Gefunden
Verloren

Folgende Verlustmeldungen liegen beim Fundbüro vor:
Zur Zeit liegen dem Fundbüro keine Verlustmeldungen vor.

Gefunden
Folgende Fundmeldungen liegen beim Fundbüro vor:
In Fell wurden zwei Fahrräder gefunden.
In Kenn wurde ein Schlüsselbund gefunden (72/2017) sowie ein 
Fahrradhelm mit Fahrradbrille (73/2017).
In Detzem im Weinberg wurde eine Regenjacke gefunden (74/2017).
In Riol am Weinstand wurde eine Strickweste gefunden (75/2017).
In Schweich, Roman Wagner wurde ein Stockschirm gefunden 
(76/2017).
In Schweich wurde ein Schlüsselbund (77/2017) sowie ein Motor-
radschlüssel gefunden (67/2017).
In Schweich Heilbrunnen wurde eine Sonnenbrille gefunden 
(68/2017).
In Schweich-Issel wurde eine Sehhilfe in einem Etui gefunden 
(69/2017).
Zwischen Schweich und Föhren wurde eine Sonnenbrille gefunden 
(70/2017).

In Fundbüro der
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

Brückenstraße 26, 54338 Schweich
Zimmer 1, Tel. 06502 407 203

Mitteilungen der Feuerwehren

Freiwillige Feuerwehr Kenn
Am Montag, 24.07.2017 um 1930 Uhr findet die nächsteÜbung 
statt. Wir bitten um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.

Förderverein der 
Freiwilligen Feuerwehr Kenn

Am Sonntag, dem 20. August 2017 veranstaltet der Förderverein 
der Freiwilligen Feuerwehr Kenn das erste Kenner Traktortreffen. 
Das Traktortreffen findet im Rahmen des Schlachtfestes der Frei-
willigen Feuerwehr Kenn (am 19. und 20. August) statt. Die Traktor- 
und Schlepperschau startet sonntags ab 11.00 Uhr auf den Freiflä-
chen der Bernhard Becker Freizeitanlage in Kenn. Am Nachmittag 
ist um 14.00 Uhr ein Traktorkorso durch den Ort geplant. Anmel-
dung bei Frank Jonas, Telefon 06502/9969940 oder per eMail unter 
traktortreffen-kenn@t-online.de. Wir freuen uns auf viele Traktor-
fans, aus gestellte Traktoren und Schaulustige.

Familienbündnis Römische Weinstraße

„Kleine-Hilfe-Börse“ des 
Familienbündnisses Römische Weinstraße
Das Familienbündnis Römische Weinstraße hat es sich u. a. zum 
Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen, 
Familien und älteren Menschen positiv zu gestalten und das Zu-
sammenleben der Generationen zu verbessern. Hierzu gehört es 
auch, sich gegenseitig im Alltag, z.B. bei der Betreuung von Fami-
lienmitgliedern, beim Einkaufen, für Behördengänge, bei der Gar-
tenarbeit, bei der Versorgung von Haustieren etc. zu unterstützen.
Mit der „Kleine-Hilfe-Börse“ werden zum einen Leute gesucht, die 
ehrenamtlich was für andere tun wollen, Ihre Interessen und Fä-
higkeiten zur Verfügung stellen können, um zu helfen und einen 
sinnvollen Beitrag zu leisten. Zum anderen bieten wir denjenigen, 
die im Alltag Unterstützung brauchen, die Möglichkeit, jemanden 
zu finden, der Ihnen ehrenamtlich Hilfe bietet. Ihr Angebot bzw. Ihr 
Wunsch nach einer „Kleinen-Hilfe“ wird im Amtsblatt unter Angabe 
des Ortes und der Telefonnummer / Email-Adresse (ohne Namen) 
veröffentlicht. Die Interessenten können dann direkt Kontakt mitei-
nander aufnehmen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei 
dieser Serviceleistung keinerlei Erfolgsgarantie geben können und 
jegliche Haftung ausschließen. Bei Rückfragen können Sie sich 
gerne mit uns unter Tel. 06502/5066-450 in Verbindung setzen.

Kleine-Hilfe-Börse
Name, Vorname: ........................................................................

Straße: .......................................................................................

Wohnort: .....................................................................................

Telefon/E-mail: ...........................................................................

(bitte Zutreffendes ankreuzen!)
Suche bzw. biete „Kleine Hilfe“

Tätigkeit: ....................................................................................

Zeitumfang: ................................................................................

Beginn: .......................................................................................

Diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an das
Familienbündnis Römische Weinstraße

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂
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Nachrichten aus der Römischen Weinstraße

Veranstaltungskalender Römische Weinstraße
vom 21.07.-27.07.2017

Reklamation Zustellung
Bitte melden Sie Ihre Beschwerden immer an folgende Telefonnummer:

06502/9147- 311, -335,-336 oder -713
oder per Mail an:

vertrieb@wittich-foehren.de
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Moselwein e.V.
Fünf junge Frauen streben nach der Mosel-Krone

Fünf junge Frauen bewerben sich um das Amt der Mosel-Wein-
königin 2017/18. Die Kandidatinnen kommen aus dem Ruwertal, 
der Mittel- und der Terrassenmosel: Kathrin Hegner aus Waldrach, 
Alina Scholtes aus Trittenheim, Marie Jakoby aus Maring-Noviand, 
Hanna Gietzen aus Alf und Sarah Helm aus Moselkern möchten die 
Nachfolge von Lisa Schmitt aus Leiwen antreten.

von links: Marie Jakoby, Alina Scholtes, Kathrin Hegner Sarah 
Helm und Hanna Gietzen, Foto: Moselwein e.V./Ansgar Schmitz

Am Freitag, 8. September, wird sich in der Trierer Europahalle ent-
scheiden, welche der fünf Frauen die Krone der Gebietsweinköni-
gin von Lisa Schmitt übernehmen wird. Nach einer Fachbefragung 
und einem Bühnenprogramm wird eine Jury die neue Weinkönigin 
wählen. Die Mosel-Weinprinzessinnen Sarah Schmitt aus Konz-Fil-
zen und Anna Maria Dehen aus Müden werden ihre Kronen dann 
ebenfalls an die Nachfolgerinnen übergeben.
Sarah Helm war von 2015 bis Juli 2017 Weinkönigin von Moselkern 
und engagiert sich ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr und 
im Heimat- und Kulturverein der Gemeinde. Die 26-jährige arbeitet 
als Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Gemeinschaftsklinik 
Mittelrhein in Koblenz und möchte Medizin studieren.
Die 19-jährige Hanna Gietzen aus Alf hat in diesem Jahr Abitur 
gemacht und arbeitet derzeit im Weinbaubetrieb und der Strauß-
wirtschaft ihrer Familie. Als Ortsweinprinzessin ist sie für die Wein-
baugemeinde Alf seit 2016 im Einsatz. Außer dem Wein gilt ihre 
Leidenschaft besonders der deutschen Literatur und Poetry Slams.
Aus Maring-Noviand stellt sich Marie Jakoby der Wahl zur Gebiets-
weinkönigin. Die 21-jährige Winzerstochter arbeitet als Weintech-
nologin in einem großen Weingut. Ihre Ausbildung absolvierte sie 
beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel. Zuvor hat 
sie bereits als Köchin in der regionalen Gastronomie gearbeitet. 
Die Winzer und Weine ihres Heimatortes repräsentiert sie seit 2014 
als Ortsweinkönigin. Darüber hinaus ist sie im Musikverein und im 
Karnevalsverein von Maring-Noviand aktiv.
Alina Scholtes aus Trittenheim ist 23 Jahre alt und hat von 2012 
bis 2016 als Weinprinzessin und Weinkönigin für die Winzer ihrer 
Heimatgemeinde und der Verbandsgemeinde Römische Weinstra-
ße geworben. Nach Abschluss des Bachelorstudiums an der Wein-
hochschule Geisenheim hat sie im April 2017 das Masterstudium 
in Weinwirtschaft an der Universität Gießen aufgenommen. Ehren-
amtlich engagiert sie sich in der Freiwilligen Feuerwehr, im Karne-
valsverein und in Winzervereinen ihres Heimatortes.
Kathrin Hegner ist seit vielen Jahren die erste Kandidatin aus dem 
Ruwertal. Die amtierende Ruwer-Weinkönigin ist 23 Jahre alt. Sie 
arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin im Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder in Trier und studiert Pflege-Expertise in 
Vallendar. Neben dem Rudern und Laufen gehört das Nähen von 
Trachten für die Ruwer-Weinmajestäten zu ihren Hobbys.
Die Entscheidung, wer die Mosel-Krone ab dem 8. September tra-
gen wird, trifft eine Jury aus Wein- und Tourismusfachleuten sowie 
Medienvertretern. Auch die Deutsche Weinkönigin Lena Endesfel-
der aus Mehring wird in der Jury sitzen. Die Kandidatinnen müssen 
zunächst in einer Fachbefragung ihr Wissen über das Weinbauge-
biet Mosel, Rebsorten, Weine und Weinerzeugung sowie -vermark-
tung unter Beweis stellen. Abend treten die Anwärterinnen auf die 
Mosel-Krone in der Europahalle Trier vor einem großen Publikum 
auf. In einem moderierten Bühnenprogramm mit Filmeinspielungen 
werden die Bewerberinnen sich Gästen und der Jury präsentieren. 

Dabei geht es vor allem um das Auftreten vor Publikum, rhetorische 
Fähigkeiten und Schlagfertigkeit. Höhepunkt des Abends ist die 
Krönung der neuen Gebietsweinkönigin und ihrer Prinzessinnen.
Eintrittskarten zur Wahl der Mosel-Weinkönigin in der Europahal-
le gibt es beim Moselwein e.V., Bianca Bechtold, Gartenfeldstraße 
12a, 54295 Trier, bb@weinland-mosel.de, Fax 0651/71028 17.

Demokratie leben

Soziale Dienste

Suchtberatung „Die Tür“
Die Suchtberatungsstelle Trier „Die Tür“ bietet in Schweich wö-
chentliche Sprechstunden an. Um Voranmeldung wird gebeten.
Ort: Jugendbüro der Verbandsgemeinde Schweich, Brückenstraße 
46, 54338 Schweich
Zeit: immer dienstags von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Voranmeldung: über die Suchtberatung Trier e.V. in Trier, Tel. 0651 
170360
Ansprechperson: Bettina Löchel, Diplom-Pädagogin, Sozialthera-
peutin Sucht

Bekanntmachungen
anderer Behörden und Stellen

LWE „Landwerke Eifel AöR“
Vereinbarung über die Errichtung einer rechtsfähigen 
gemeinsamen kommunalen Anstalt „LWE Landwer-

ke Eifel AöR“ und Satzung der „LWE Landwerke Eifel 
AöR“, rechtsfähige gemeinsame kommunale Anstalt des 

öffentlichen Rechts vom 07.07.2017
Im Zuge des durch das Land Rheinland-Pfalz geförderten Projekts 
„Regionales Verbundsystem Westeifel“ soll die langfristige Sicher-
heit der Versorgung mit Trinkwasser mit der Verbesserung der 
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Strukturen für den Ausbau regenerativer Energien in der Westeifel 
sichergestellt und verknüpft werden. Kernstück des Verbundsys-
tems soll eine etwa 80 km lange Trasse für eine Trinkwasserlei-
tung, für Stromkabel- sowie Bio- und Erdgasleitungen und auch für 
Breitbandnutzungen zwischen der nordrhein-westfälischen Lan-
desgrenze und dem Großraum Trier bilden. Die Umsetzung des 
Projekts, für das zwischenzeitlich das Raumordnungsverfahren ab-
geschlossen worden ist, soll über eine eigens zu diesem Zweck von 
der Kommunale Netze Eifel AöR („KNE“), dem Eifelkreis Bitburg-
Prüm - Wasserversorgung Eifelkreis Bitburg-Prüm-, dem Zweck-
verband Wasserwerk Trier-Land, dem Zweckverband Wasserwerk 
Kylltal, der Stadt Bitburg - Eigenbetrieb Stadtwerke Bitburg, der 
Verbandsgemeinde Bitburger Land, der Südeifelwerke Irrel AöR 
und der Verbandsgemeinde Speicher zu errichtende rechtsfähige 
gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts unter 
dem Namen „LWE Landwerke Eifel AöR“ erfolgen. Weiteren, dem 
Eifelkreis Bitburg-Prüm sowie dem Landkreis Vulkaneifel angehö-
renden Verbandsgemeinden und Zweckverbänden soll der Beitritt 
zur LWE AöR zu einem späteren Zeitpunkt ermöglicht werden.
Aufgrund der §§ 24 und 86a der Gemeindeordnung für das Land 
Rheinland-Pfalz in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21), der §§ 14a ff. des Lan-
desgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit für das Land 
Rheinland-Pfalz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. De-
zember 1982, zuletzt geändert durch Art. 1 des Landesgesetzes zur 
Änderung des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenar-
beit und über Maßnahmen im Zusammenhang mit Gebietsände-
rungen von Verbandsgemeinden vom 27. November 2015 (GVBl. 
S. 412) und der §§ 28 ff. der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung 
des Landes Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 (GVBl 1999, S. 
373), haben der Verwaltungsrat der Kommunale Netze Eifel AöR 
(„KNE AöR“) in seiner Sitzung vom 03.05.2017, der Kreistag des 
Eifelkreises Bitburg-Prüm in seiner Sitzung vom 03.04.2017, der 
Verwaltungsrat der Südeifelwerke Irrel AöR, Irrel, in seiner Sitzung 
vom 10.04.2017, der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemein-
de Bitburger Land in seiner Sitzung vom 30.03.2017, der Rat der 
Stadt Bitburg in seiner Sitzung vom 30.03.2017, der Verbands-
gemeinderat der Verbandsgemeinde Speicher in seiner Sitzung 
vom 29.03.2017, die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Wasserwerk Trier-Land in ihrer Sitzung vom 04.05.2017, sowie die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung 
Kylltal in ihrer Sitzung vom 17.05.2017, die Errichtung der gemein-
samen Anstalt des öffentlichen Rechts „LWE Landwerke Eifel AöR“ 
– im Nachfolgenden auch kurz „LWE AöR“ genannt) vereinbart und 
die nachfolgend wiedergegebene Satzung beschlossen.
Die folgenden Gremien haben der Errichtung der LWE AöR für die 
jeweils benannten Körperschaften, der sie als Träger und/ oder Mit-
glied angehören, zugestimmt: der Kreistag des Eifelkreises Bitburg-
Prüm, handelnd in seiner Eigenschaft als Träger der KNE AöR, in 
seiner Sitzung vom 23.01.2017, der Verwaltungsrat der SWT An-
stalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier („SWTAöR“; die Stadt 
Trier hat der SWT AöR die Aufgabe der Wasserversorgung sowie 
der Versorgung mit Strom, Gas und Wärme übertragen), diese 
handelnd in ihrer Eigenschaft als Trägerin der KNE AöR, in sei-
ner Sitzung vom 10.03.2017, der Verbandsgemeinderat der Ver-
bandsgemeinde Bitburger Land, handelnd in seiner Eigenschaft als 
Träger der KNE AöR, in seiner Sitzung vom 09.03.2017 der Rat 
der Stadt Trier, diese handelnd in ihrer Eigenschaft als Mitglied des 
Zweckverbandes Wasserversorgung Kylltal, in seiner Sitzung vom 
06.04.2017, der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Bit-
burger Land, als zukünftige Trägerin der KNE AöR, der Verbands-
gemeinderat der Verbandsgemeinde Schweich, diese handelnd in 
ihrer Eigenschaft als Mitglied des Zweckverbandes Wasserversorgung 
Kylltal, in seiner Sitzung vom 06.04.2017 der Verbandsgemeinderat 
der Verbandsgemeinde Südeifel, diese handelnd in ihrer Eigenschaft 
als Trägerin der Südeifelwerke Irrel AöR sowie Mitglied des Zweck-
verbandes Wasserwerk Trier-Land, in seiner Sitzung vom 23.03.2017, 
der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Trier-Land, diese 
handelnd in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Zweckverbandes Was-
serwerk Trier-Land, in seiner Sitzung vom 29.03.2017 sowie der Ver-
bandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Speicher, diese handelnd 
in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Zweckverbandes Wasserwerk 
Trier-Land, in seiner Sitzung vom 29.03.2017.

§ 1 
Rechtsform, Name, Träger, Sitz, Stammkapital

(1) Die „LWE Landwerke Eifel AöR“ ist eine gemeinsame Einrich-
tung der Kommunale Netze Eifel AöR, des Eifelkreises Bitburg-
Prüm - Wasserversorgung Eifelkreis Bitburg-Prüm -, des Zweckver-

bandes Wasserwerk Trier-Land, des Zweckverbandes Wasserwerk 
Kylltal, der Verbandsgemeinde Bitburger Land, der Stadt Bitburg 
- Eigenbetrieb Stadtwerke Bitburg, der Südeifelwerke Irrel AöR und 
der Verbandsgemeinde Speicher in der Rechtsform einer rechtsfä-
higen gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).
(2) Die LWE AöR führt den Namen „LWE Landwerke Eifel AöR“. Sie 
tritt unter diesem Namen im gesamten Geschäfts- und Rechtsver-
kehr auf.
(3) Träger der LWE AöR sind die Kommunale Netze Eifel AöR, der 
Eifelkreis Bitburg-Prüm - Wasserversorgung Eifelkreis Bitburg-
Prüm -, der Zweckverband Wasserwerk Trier-Land, der Zweckver-
band Wasserwerk Kylltal, die Verbandsgemeinde Bitburger Land, 
die Stadt Bitburg, die Südeifelwerke Irrel AöR und die Verbandsge-
meinde Speicher.
(4) Die LWE AöR hat ihren Sitz in Prüm.
(5) Ihr Stammkapital beträgt € 50.000,00 (in Worten: Euro 
fünfzigtausend).
(6) Auf das Stammkapital werden durch die Träger folgende 
Stammeinlagen geleistet:
a) die Kommunale Netze Eifel AöR € 2.635,00 durch Sacheinlage;
b) der Eifelkreis Bitburg-Prüm - Wasserversorgung Eifelkreis 
Bitburg-Prüm € 11.585,00 durch Sacheinlage;
c) der Zweckverband Wasserwerk Trier-Land € 12.460,00 durch 
Sacheinlage;
d) die Verbandsgemeinde Bitburger Land € 4.470,00 durch Sach-
einlage,
e) die Stadt Bitburg – Eigenbetrieb Stadtwerke Bitburg – € 750,00 
durch Bar- und Sacheinlage,
f) der Zweckverband Wasserwerk Kylltal € 10.975,00 durch Bar- 
und Sacheinlage,
g) die Südeifelwerke Irrel AöR € 3.910,00 durch Bareinlage sowie
h) die Verbandsgemeinde Speicher € 3.215,00 durch Bareinlage.
(7) Die Bar- und Sacheinlagen der Träger gemäß vorstehendem 
Abs. (6) lit. (a), bis (h) werden wie folgt erbracht:
a) Die Kommunale Netze Eifel AöR erbringt ihre Stammeinla-
ge durch Übertragung der in der als Anlage 1.7.a. beigefügten 
Übersicht im Einzelnen aufgeführten Werte, nämlich der dort 
aufgeführten aktivierten Vermögensgegenstände, der Voruntersu-
chungsaufwendungen und des gesamten Konzepts für das in der 
Präambel genannte Projekt „Regionales Verbundsystem Westei-
fel“. Die Sacheinlage der Vermögensgegenstände erfolgt handels-
rechtlich zu den in Anlage 1.7.a. angegebenen Werten, mithin zu 
einem Gesamtbetrag in Höhe von € 800.000,00. Der den Wert der 
Stammeinlage gemäß vorstehendem Abs. (6) lit. (a) übersteigende 
Wert der Einlagen wird in die allgemeine Rücklage eingestellt (§ 23 
Abs. 1 EigAnVO, Anlage 1 zu § 23 Abs. 1 Satz 1 EigAnVO).
b) Der Eifelkreis Bitburg-Prüm - Wasserversorgung Eifelkreis 
Bitburg-Prüm erbringt seine Stammeinlage durch Übertragung 
der in der als Anlage 1.7.b. beigefügten Übersicht im Einzelnen 
aufgeführten Vermögensgegenstände. Die Sacheinlage erfolgt 
handelsrechtlich zum Buchwert. Der den Wert der Stammeinlage 
gemäß vorstehendem Abs. (6) lit. (b)
übersteigende Wert der Sacheinlage wird in die allgemeine 
Rücklage eingestellt (§ 23 Abs. 1 EigAnVO, Anlage 1 zu § 23 Abs. 
1 Satz 1 EigAnVO).
c) Der Zweckverband Wasserwerk Trier-Land erbringt seine Stamm-
einlage durch Übertragung der in der als Anlage 1.7.c. beigefügten 
Übersicht im Einzelnen aufgeführten Vermögensgegenstände.
Die Sacheinlage erfolgt handelsrechtlich zum Buchwert. Der 
den Wert der Stammeinlage gemäß vorstehendem Abs. (6) lit. 
(c) übersteigende Wert der Sacheinlage wird in die allgemeine 
Rücklage eingestellt (§ 23 Abs. 1 EigAnVO, Anlage 1 zu § 23 Abs. 
1 Satz 1 EigAnVO).
d) Die Verbandsgemeinde Bitburger Land erbringt ihre Stammein-
lage durch Übertragung der in der als Anlage 1.7.d. beigefügten 
Übersicht im Einzelnen aufgeführten Vermögensgegenstände.
Die Einlage erfolgt handelsrechtlich zum Buchwert. Der den Wert der 
Stammeinlage gemäß vorstehendem Abs. (6) lit. (d) übersteigende 
Wert der Sacheinlage wird in die allgemeine Rücklage eingestellt 
(§ 23 Abs. 1 EigAnVO, Anlage 1 zu § 23 Abs. 1 Satz 1 EigAnVO).
e) Die Stadt Bitburg – Eigenbetrieb Stadtwerke Bitburg - erbringt 
ihre Stammeinlage durch eine Bareinlage in Höhe von € 750,00 
sowie eine Sacheinlage in Form der Einräumung eines Rechts der 
LWE AöR, von der Stadt Bitburg – Eigenbetrieb Stadtwerke Bitburg 
für die Dauer deren Beteiligung an der LWE AöR die durchgängi-
ge Vorhaltung einer Trinkwasserreserve von 150.000 m3 pro Jahr 
zu verlangen, die von der LWE AöR entsprechend ihrem Bedarf 
zur Lieferung an den Übergabepunkt Tiefbehälter Stadt Bitburg, 
„Flugplatzanschluss“ abgefordert werden können. Die Lieferung 
hat aufgrund entsprechender zwischen der LWE AöR und der Stadt 
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Bitburg – Eigenbetrieb Stadtwerke Bitburg – zu schließender Liefer-
verträge entgeltlich zu noch zu verhandelnden Bedingungen zu erfol-
gen. Die Einlage erfolgt handelsrechtlich zum Buchwert. Der den Wert 
der Stammeinlage gemäß vorstehendem Abs. (6) lit. (e) übersteigende 
Wert der Einlagen wird in die allgemeine Rücklage eingestellt (§ 23 
Abs. 1 EigAnVO, Anlage 1 zu § 23 Abs. 1 Satz 1 EigAnVO).
f) Der Zweckverband Wasserwerk Kylltal erbringt seine Stammein-
lage durch Bareinlage in Höhe von € 10.975,00 und eine Sach-
einlage durch Übertragung der in der als Anlage 1.7.f. beigefügten 
Übersicht im Einzelnen aufgeführten Vermögensgegenstände. 
Die Sacheinlage erfolgt handelsrechtlich zum Buchwert. Der den 
Wert der Stammeinlage gemäß vorstehendem Abs. (6) lit. (f) 
übersteigende Wert der Bar- und Sacheinlage wird in die allgemei-
ne Rücklage eingestellt (§ 23 Abs. 1 EigAnVO, Anlage 1 zu § 23 
Abs. 1 Satz 1 EigAnVO).
g) Die Südeifelwerke Irrel AöR erbringt ihre Stammeinlage durch 
Bareinlage in Höhe von € 1.185.600,00 Der Betrag der Bareinlage 
entspricht dem Betrag der nicht förderfähigen Kosten für die Er-
richtung der in der Anlage 1.7.g. beschriebenen Baumaßnahmen, 
für die das Land Rheinland-Pfalz der Südeifelwerke Irrel AöR an 
die LWE AöR weiterzuleitende Fördermittel (vgl. § 3 Abs. (5)) nach 
den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von insgesamt € 
1.778.400,00 in Aussicht gestellt hat. Die Bareinlage erfolgt han-
delsrechtlich
zum Buchwert. Der den Wert der Stammeinlage gemäß vorstehen-
dem Abs. (6) lit. (g) übersteigende Wert der Bareinlage wird in die 
allgemeine Rücklage eingestellt (§ 23 Abs. 1 EigAnVO, Anlage 1 zu 
§ 23 Abs. 1 Satz 1 EigAnVO).
h) Die Verbandsgemeinde Speicher erbringt ihre Stammeinlage 
durch Bareinlage in Höhe von € 974.400,00. Der Betrag der Bar-
einlage entspricht dem Betrag der nicht förderfähigen Kosten für 
die Errichtung der in der Anlage 1.7.h. beschriebenen Baumaß-
nahmen, für die das Land Rheinland-Pfalz der Verbandsgemeinde 
Speicher an die LWE AöR weiterzuleitende Fördermittel (vgl. § 3 
Abs. (5)) nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von 
insgesamt € 1.461.600,00 in Aussicht gestellt hat. Die Bareinlage 
erfolgt handelsrechtlich zum Buchwert. Der den Wert der Stamm-
einlage gemäß vorstehendem Abs. (6) lit. (h) übersteigende Wert 
der Sacheinlage wird in die allgemeine Rücklage eingestellt (§ 23 
Abs. 1 EigAnVO, Anlage 1 zu § 23 Abs. 1 Satz 1 EigAnVO).
(8) Die LWE AöR führt als Dienstsiegel das Wappen des Landes Rhein-
land-Pfalz mit der umlaufenden Schrift „LWE Landwerke Eifel AöR -“.

§ 2 
Gegenstand der LWE AöR (Anstaltszweck)

(1) Die LWE AöR wird nach der Landkreisordnung Rheinland-Pfalz 
(LKO), der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO), des Lan-
desgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit Rheinland-Pfalz 
(KomZG), der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz 
(EigAnVO) und den Bestimmungen dieser Satzung geführt.
(2) Zwecke des Betriebes sind:
a) Bau und Betrieb bzw. kaufmännische und/ oder technische 
Betriebsführung von Wasserversorgungsanlagen des Trinkwas-
serverbundsystems; insoweit dient die LWE AöR auch dem Zweck 
des Baus und Betriebs einer Trinkwassertransportleitung zwischen 
dem Hochbehälter Gericht an der Landesgrenze zwischen den 
Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und dem 
Übergabepunkt Pumpwerk Kenn im Bereich des Zweckverbandes 
Wasserwerk Kylltal. Darüber hinaus ist im Verbundsystem eine Ost-
West-Achse zwischen dem Wasserwerk Bettingen und dem Hochbe-
hälter Preist (VG Speicher) vorgesehen, über die die Südeifelwerke 
Irrel AöR mit an das Verbundsystem angeschlossen wird.
b) Bau und Betrieb bzw. Betriebsführung sowie die Projektierung, 
Erweiterung und Unterhaltung von Wärmeanlagen und -netzen für 
Einrichtungen, deren Träger die Träger der LWE AöR sind,
c) Bau und Betrieb bzw. Betriebsführung von Anlagen und Netzen 
zur Abwasserbeseitigung/Entwässerung ohne eigene Trägerschaft,
d) Bau und Betrieb bzw. Betriebsführung von Anlagen und Netzen 
auf dem Gebiet der Energieversorgung mit dem Schwerpunkt er-
neuerbare Energien zum Zwecke der Erzeugung und Verteilung,
e) Bau und Betrieb von Netzen zur Telekommunikation, insbeson-
dere Glasfasernetze im Rahmen der Wahrnehmung der übrigen 
Aufgaben, wobei der Betrieb der Netze nicht über die LWE AöR, 
sondern über ein Unternehmen, an dem die LWE AöR als Gesell-
schafter beteiligt ist, zu erfolgen hat. Über dieses Unternehmen 
können auch Dritte eingebunden werden.
Den Tätigkeiten gemäß vorstehenden lit. (b) bis (e) darf die LWE 
AöR nur insoweit nachgehen, als dass diese Tätigkeiten den An-
staltszweck im Sinne eines Hilfs- oder Nebenzwecks fördern und/ 
oder ihn wirtschaftlich berühren. Diese Beschränkung fällt weg, sobald

a) die Verbandsordnungen der Zweckverbände Wasserversorgung 
Kylltal und Wasserwerk Trier-Land dergestalt geändert worden 
sind, dass deren Verbandszweck bzw. Aufgabengebiet die Erbrin-
gung der Tätigkeiten gemäß vorstehenden lit. (b) bis lit. (e) durch 
die Zweckverbände selbst zulassen,
b) die Satzung der Südeifelwerke Irrel AöR dergestalt geändert 
worden ist, dass deren Anstaltszweck die Erbringung der Tätigkei-
ten gemäß vorstehendem lit. (b) bis lit. (e) durch die Südeifelwerke 
Irrel AöR selbst zulässt und c) der Verwaltungsrat der LWE AöR 
den Wegfall der Beschränkung durch einstimmig zu fassenden Be-
schluss feststellt. Von dem Beschluss sind sämtliche Träger schrift-
lich in Kenntnis zu setzen.
Die Träger können der LWE AöR nach § 86a Abs. 3 Satz 1 GemO unter 
Abänderung dieser Satzung weitere Anstaltszwecke zuweisen.
(3) Die LWE AöR ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berech-
tigt, die ihrem Zweck unmittelbar oder mittelbar dienlich sind und 
durch die der Anstaltszweck gefördert wird.
(4) Die LWE AöR kann sich - im Rahmen ihres Zwecks und der 
gesetzlichen Vorschriften - anderer Unternehmen bedienen sowie 
sich an ähnlichen oder anderen Unternehmen beteiligen, solche 
gründen oder erwerben.
(5) Das Recht der einzelnen Träger, eine eigene Wasserversorgung 
zu betreiben, bleibt unberührt.
(6) Die LWE AöR errichtet, betreibt und unterhält die für die Um-
setzung des Anstaltszwecks gemäß vorstehendem Abs. (2) lit. (a) 
erforderliche Trinkwassertransportleitung nebst dazugehörenden 
Anlagen und ist berechtigt, die sonstigen Maßnahmen zu treffen, 
durch welche die Erfüllung dieses Anstaltszwecks gefördert werden 
kann. Sie hat insbesondere auch die erforderlichen Grundstücke 
sowie Grundstück- und Durchleitungsrechte zu beschaffen.
(7) Die LWE AöR ist nicht zur Lieferung von Trinkwasser an Abneh-
mer, sondern lediglich zur Lieferung an ihre Träger berechtigt; die 
Lieferung erfolgt bis zu den jeweils zu definierenden Einspeisungs-
punkten in die jeweiligen Versorgungssysteme ihrer Träger.

§ 3 
Kompetenzen der LWE AöR

(1) Lieferungen und Leistungen zwischen den Trägern der LWE 
AöR sowie der LWE AöR sind unter sinngemäßer Anwendung der Kal-
kulationsvorschriften des Kommunalabgabengesetzes angemessen 
zu vergüten. Hierüber sind entsprechende Regelungen zu treffen.
(2) Die LWE AöR ist berechtigt, zur Erfüllung ihres Anstaltszwecks 
die öffentlichen Straßen und Plätze zu nutzen. § 45 Abs. 2 Landes-
straßengesetz bleibt unberührt.
(3) Zwischen den Trägern besteht Einvernehmen, dass die kauf-
männische und technische Betriebsführung innerhalb der LWE AöR 
auf Grundlage gesondert zu schließender Betriebsführungsverträge 
durch die Kommunale Netze Eifel AöR erfolgt.
(4) Die LWE AöR ist berechtigt, namens und im Auftrag der Träger 
der LWE AöR, soweit diese Träger der Pflichtaufgabe der Wasser-
versorgung sind und unmittelbare Rechtsbeziehungen zu den Be-
nutzern haben, als mittelbarer Maßnahmenträger eine gemeinsame 
Antragstellung für Zuwendungen nach den Förderrichtlinien Was-
serwirtschaft vorzunehmen. Soweit Träger der LWE AöR Zweck-
verbände sind, deren Mitglieder ihrerseits Träger der Pflichtaufgabe 
der Wasserversorgung sind und unmittelbare Rechtsbeziehungen 
zu den Benutzern haben, werden die Zweckverbände dafür Sor-
ge tragen, dass die LWE AöR auch namens und im Auftrag dieser 
Mitglieder die Antragstellung für die Zuwendungen nach den För-
derrichtlinien Wasserwirtschaft vornehmen darf. Die LWE AöR leitet 
gewährte Zuwendungen nach Erhalt unmittelbar und ohne Abzug 
an die im jeweiligen Zuwendungsbescheid adressierten unmittelba-
ren Maßnahmeträger in der sich aus den Zuwendungsbescheiden 
jeweils ergebenden Höhe weiter. Die unmittelbaren Maßnahmeträ-
ger, die unmittelbare Träger der LWE AöR sind, sind verpflichtet, 
der LWE AöR die erhaltenen Zuwendungen als zweckgebundene 
Finanzierungsmittel für die Projektumsetzung zur Verfügung zu 
stellen. Die Anteilsverhältnisse und Stimmrechte bleiben hierdurch 
unberührt. Sind die unmittelbaren Maßnahmeträger über einen 
Zweckverband, deren Mitglied sie sind, mittelbar an der LWE AöR 
beteiligt, hat der jeweilige Zweckverband dafür Sorge zu tragen, 
dass die unmittelbaren Maßnahmeträger die erhaltenen Zuwen-
dungen der LWE AöR als zweckgebundene Finanzierungsmittel für 
die Projektumsetzung zur Verfügung stellen.

§ 4 
Organe

(1) Organe der LWE AöR sind:
(a) der Vorstand (§ 5),
(b) der Verwaltungsrat (§§ 6-8).
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(2) Die Mitglieder aller Organe der LWE AöR sind zur Verschwiegenheit 
über alle vertraulichen Angelegenheiten sowie über Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse der LWE AöR verpflichtet. Die Pflicht besteht für 
die Mitglieder auch nach ihrem Ausscheiden aus der LWE AöR fort. Sie 
gilt nicht gegenüber den Organen der Träger der LWE AöR.
(3) Die Befangenheitsvorschriften des § 22 GemO, des § 16 LKO und 
der §§ 20, 21 Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit § 1 Lan-
desverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) gelten entsprechend.

§ 5 
Vorstand

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der LWE AöR in eigener Ver-
antwortung nach Maßgabe der Gesetze, der vorliegenden Satzung, 
der auf Grundlage dieser Satzung durch den Verwaltungsrat etwa-
ig erlassenen Geschäftsordnung für den Vorstand, die auch einen 
Katalog zustimmungsbedürftiger Rechtsgeschäfte beinhalten kann, 
sowie der Beschlüsse des Verwaltungsrates.
(2) Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Mitgliedern, die durch 
den Verwaltungsrat mit einer Mehrheit von 2/3 der vorhandenen 
Stimmen zu wählen sind. Insoweit steht dem Eifelkreis Bitburg-
Prüm - Wasserversorgung Eifelkreis Bitburg-Prüm, solange er als 
Träger an der LWE AöR beteiligt ist, das Recht zu, ein Mitglied 
des Vorstandes zur Wahl vorzuschlagen.Erhält das vom Eifel-
kreis Bitburg-Prüm - Wasserversorgung Eifelkreis Bitburg-Prüm 
vorgeschlagene Mitglied nicht die erforderliche 2/3 Mehrheit der 
vorhandenen Stimmen, hat der Eifelkreis Bitburg-Prüm – Wasser-
versorgung Eifelkreis Bitburg-Prüm das Recht zur Unterbreitung 
eines oder weiterer Wahlvorschläge, bis das der Verwaltungsrat 
mit der erforderlichen Mehrheit ein Vorstandsmitglied gewählt hat. 
Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt 5 Jahre. Eine erneute 
Bestellung ist zulässig. Endet die Amtszeit des auf Vorschlag des 
Eifelkreises Bitburg-Prüm - Wasserversorgung Eifelkreis Bitburg-
Prüm gewählten Mitglieds des Vorstandes, steht dem Eifelkreis 
Bitburg-Prüm – Wasserversorgung Eifelkreis Bitburg-Prüm bei der 
Nachbesetzung wiederum ein entsprechendes Vorschlagsrecht ge-
mäß der vorstehenden Regelungen zu. Ein Mitglied des Vorstandes 
wird vom Verwaltungsrat zum Sprecher des Vorstandes ernannt.
(3) Der Vorstand vertritt die LWE AöR gerichtlich und außergericht-
lich. Die LWE AöR wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes ge-
meinschaftlich vertreten. Der Verwaltungsrat kann einem einzelnen 
Vorstandsmitglied Einzelvertretungsbefugnis einräumen. Fernerhin 
kann der Verwaltungsrat einem oder mehreren Mitgliedern des Vor-
standes Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB ertei-
len. Der Vorstand kann seine Vertretungsbefugnis mit Zustimmung 
des Verwaltungsrates auf Beschäftigte der LWE AöR übertragen.
(4) Der Verwaltungsrat kann die Bestellung zum Vorstand vorzeitig 
aus wichtigem Grund widerrufen.
(5) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat über alle wichtigen Vor-
gänge rechtzeitig zu unterrichten und ihm auf Anforderung in allen 
Angelegenheiten Auskunft zu geben. Er hat dem Verwaltungsrat 
vierteljährlich Zwischenberichte über die Abwicklung des Vermö-
gens- und Erfolgsplanes schriftlich vorzulegen. Der Vorstand lie-
fert den beteiligungsverwaltenden Einrichtungen der Gewährträ-
ger darüber hinaus alle zu deren Aufgabenstellung notwendigen 
Wirtschaftsdaten, Unterlagen und Informationen. Des Weiteren 
hat der Vorstand den Verwaltungsrat zu unterrichten, wenn bei der 
Ausführung des Erfolgsplanes erfolgsgefährdende Mindererträge 
oder Mehraufwendungen zu erwarten sind. Sind darüber hinaus 
Verluste zu erwarten, die Auswirkungen auf den Haushalt der Trä-
gerkörperschaften haben können, sind neben dem Verwaltungsrat 
auch diese unverzüglich zu unterrichten.
(6) Dem Vorstand obliegt die laufende Gesch.ftsführung, wozu gehört:
(a) die Erwirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwen-
dungen und Erträge, einschließlich der Abwicklung des Leistungs-
austauschs,
(b) der Einsatz des Personals,
(c) die Anordnung von Instandsetzungsarbeiten,
(d) die Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen 
Lagerhaltung,
(e) die Aufstellung des Wirtschaftsplanes einschließlich der Anla-
gen gemäß § 33 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung, des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes,
(f) der Abschluss von Verträgen, deren Wert im Einzelfall einen in der Ge-
schäftsordnung für den Vorstand festgelegten Betrag nicht übersteigt,
(g) die kurzfristige Stundung von Forderungen und Stundungen 
über ein Jahr hinaus, sofern die Stundungsbeträge einen in der Ge-
schäftsordnung für den Vorstand jeweils festgelegten Betrag nicht 
übersteigen,
(h) den Erlass von Forderungen bis einem in der Geschäftsordnung 
für den Vorstand festgelegten Betrag.

§ 6 
Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus einem Vorsitzenden, einem 
1. Stellvertreter, einem 2. Stellvertreter sowie neunzehn weiteren 
stimmberechtigten Mitgliedern. Für die Mitglieder können Stellver-
treter bestellt werden.
(2) Jedem Träger steht mindestens ein Sitz im Verwaltungsrat zu. 
Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:
a) die Kommunale Netze Eifel AöR wird durch ein von ihrem Vor-
stand zu benennendes Mitglied ihres Vorstandes sowie den Vorsit-
zenden ihres Verwaltungsrates vertreten;
b) der Eifelkreis Bitburg-Prüm wird durch den Landrat und drei wei-
tere Mitglieder vertreten.
§ 86 b Abs. 3 Satz 4 und 5 GemO gelten entsprechend;
c) der Zweckverband Wasserwerk Trier-Land wird durch seinen Ver-
bandsvorsteher sowie drei weitere Mitglieder vertreten, deren Benen-
nung durch die Verbandsversammlung des Zweckverbandes erfolgt;
d) die Verbandsgemeinde Bitburger Land wird durch ihren 
Bürgermeister und ein weiteres Mitglied vertreten; § 86 b Abs. 3 
Satz 4 und 5 GemO gelten entsprechend;
e) die Stadt Bitburg wird durch ihren Bürgermeister und ein wei-
teres Mitglied vertreten; § 86 b Abs. 3 Satz 4 und 5 GemO gelten 
entsprechend;
f) der Zweckverband Wasserwerk Kylltal wird durch seinen Verbands-
vorsteher sowie drei weitere Mitglieder vertreten, deren Benennung 
durch die Verbandsversammlung des Zweckverbandes erfolgt;
g) die Südeifelwerke Irrel AöR wird durch ein von ihrem Vorstand 
zu benennendes Mitglied ihres Vorstandes sowie den Vorsitzenden 
ihres Verwaltungsrates vertreten;
h) die Verbandsgemeinde Speicher wird durch ihren Bürgermeister 
und ein weiteres Mitglied vertreten; § 86 b Abs. 3 Satz 4 und 5 
GemO gelten entsprechend;
(3) Sofern es sich bei einem Träger um eine Gebietskörperschaft 
handelt, werden die jeweiligen
weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates von dem jeweils zustän-
digen Organ der jeweiligen Gebietskörperschaft für die Dauer von 
fünf Jahren gewählt. Abs. (7) bleibt unberührt. Für die Wahl gelten 
§§ 40, 44 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 GemO sowie § 45 GemO sinn-
gemäß. Die erneute Wahl von Mitgliedern ist zulässig. Dieser Abs. 
(3) gilt auch in den Fällen des nachfolgenden Abs. (8) Satz 4 ff.
(4) Das Stimmrecht eines Trägers im Verwaltungsrat richtet sich 
nach der Höhe seiner Stammeinlage.
Je volle € 1,00 Beteiligung am Stammkapital gewähren eine Stim-
me. Die Stimmen eines Trägers im Verwaltungsrat können gemäß 
§§ 14b Abs. 3, 8 Abs. 2 KomZG nur einheitlich abgegeben werden. 
Die Träger können den von Ihnen bestimmten Mitgliedern des Ver-
waltungsrats Richtlinien oder Weisungen erteilen. Für die Vertre-
tung der kommunalen Gebietskörperschaften im Verwaltungsrat gilt 
im Übrigen sinngemäß § 88 Abs. 1 Satz 1 bis 5, Abs. 2 Satz 2 und 
Abs. 6 der Gemeindeordnung; die ständige Beauftragung eines Be-
diensteten in sinngemäßer Anwendung des § 88 Abs. 1 Satz 4 der 
Gemeindeordnung bedarf der Zustimmung der Vertretung.
(5) Soweit auf Grundlage des vorstehenden Abs. (4) eine Person 
aufgrund des von ihr ausgeübten Amtes als durch mehr als ein 
Träger zu bestimmendes geborenes Mitglied des Verwaltungsrates 
ist, hat es den Sitz im Verwaltungsrat der LWE AöR für sämtliche 
dieser Träger auszuüben. Die Gesamtzahl der Mitglieder des Ver-
waltungsrats verringert sich insoweit entsprechend, ohne dass eine 
Nachnominierung erfolgt. Die Stimmrechte der einzelnen Träger 
bleiben insoweit unberührt.
(6) Soweit ein Träger mehr als ein Mitglied des Verwaltungsrates 
der LWE AöR zu bestimmen hat, sind für die Ausübung des Stimm-
rechts des entsprechenden Trägers §§ 14b Abs. 3, 8 Abs. 2 KomZG 
in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.
(7) Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates endet grund-
sätzlich mit der Amtsperiode des die Mitglieder bestimmenden Or-
gans (entsendendes Organ). Sofern die Mitgliedschaft im Verwal-
tungsrat aufgrund gesetzlicher Bestimmungen an die Zugehörigkeit 
zu dem entsendenden Organ oder einem anderen Gremium gebun-
den ist, endet die Mitgliedschaft, mit dem vorzeitigen Ausscheiden 
aus dem entsendenden Organ bzw. dem Ende der Mitgliedschaft in 
dem anderen Gremium. Die für die Bestimmung zuständigen Orga-
ne der Träger können einzelne der durch sie bestimmten Mitglieder 
des Verwaltungsrates unter Benennung eines Nachfolgers abberu-
fen. Der Nachfolger muss entsprechend den Bestimmungen in Abs. 
(2) bestimmt werden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates üben ihr 
Amt bis zum Amtsantritt der neuen Mitglieder weiter aus.
(8) Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte für die Dauer von 
jeweils drei Jahren einen Vorsitzenden sowie einen 1. und 2. stell-



Schweich - 16 - Ausgabe 29/2017

vertretenden Vorsitzenden. Als Vorsitzender des Verwaltungsrates 
wählbar sind nur solche Mitglieder des Verwaltungsrates, die ge-
setzlicher Vertreter eines der beteiligten Träger sind, vgl. § 14b Abs. 
2 Nr. 6 KomZG. Einzelheiten sind in der Geschäftsordnung für den 
Verwaltungsrat geregelt.
(9) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung, die auch 
eine angemessene Entschädigung der Verwaltungsratsmitglieder 
für die Teilnahme an den Sitzungen festsetzt.

§ 7 
Aufgaben des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Gesch.ftsführung des Vorstan-
des. Er beschließt über grundsätzliche Angelegenheiten der LWE AöR, 
soweit nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes bestimmen. Des 
Weiteren entscheidet der Verwaltungsrat über die Bestellung und Ab-
berufung des Vorstandes, jeweils unter Beachtung der entsprechen-
den Regelungen in § 5, sowie deren Dienstverhältnisse.
(2) Der Verwaltungsrat entscheidet insbesondere über:
(a) die Bestellung und Abberufung des Vorstandes sowie den Ab-
schluss, die Änderung sowie Beendigung der Anstellungsverträge 
der Mitglieder des Vorstandes.
(b) die Änderung der vorliegenden Satzung,
(c) die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses,
(d) die Ergebnisverwendung,
(e) die Bestellung des Abschlussprüfers,
(f) die Entlastung des Vorstandes,
(g) die langfristigen Planungen (Feststellung und Änderung des 
Wirtschaftsplans)
(h) die Bestellung und Abberufung von Prokuristen,
(i) sämtliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit der 
Gründung, dem Erwerb und der Veräußerung von Beteiligungen 
und/oder Unternehmen sowie Änderung von Gesellschaftsverträ-
gen der Beteiligungsgesellschaften;
(j) die Ausübung von Beteiligungsrechten in Beteiligungsgesell-
schaften nach näherer Maßgabe des nachfolgenden Abs. (3);
(k) den Erlass und die Änderung der Geschäftsordnung für den Ver-
waltungsrat,
(l) den Erlass und die Änderung der Geschäftsordnung für den Vorstand.
(3) für die Ausübung von Beteiligungsrechten in Beteiligungsgesell-
schaften, insbesondere der Besetzung deren Organe und Wahr-
nehmung der Rechte in Gesellschafterversammlungen und wei-
sungsgebundenen Aufsichtsräten gilt Folgendes:
- Sofern der LWE AöR lediglich ein Sitz in einer Gesellschafterver-

sammlung und/ oder Aufsichtsrat zusteht, ist dieser, sofern dem 
nicht gesetzliche und/ oder satzungsrechtliche Regelungen ent-
gegenstehen, durch das Mitglied des Vorstands der LWE AöR 
zu besetzen, in dessen Zuständigkeit die Beteiligungsgesell-
schaft fällt. Stehen der LWE AöR darüber hinaus weitergehende 
Sitze in der Gesellschafterversammlung und/ oder Aufsichtsrat 
zu, so hat die Besetzung dieser Sitze aufgrund eines Beschlus-
ses des Verwaltungsrats zu erfolgen; Vorstehendes gilt auch für 
mittelbare Beteiligungen.

- Für Beschlussfassungen in den v.g. Gremien der Beteiligungsge-
sellschaften bedarf es in folgenden Fällen eines vorhergehenden 
zustimmenden Beschlusses des Verwaltungsrates der LWE AöR:

- für Änderungen der Satzung der Beteiligungsgesellschaften,
- für sämtliche Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz,
- für sämtliche Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen,
- für die Liquidation von Beteiligungsunternehmen,
- Verkauf des Unternehmens der Beteiligungsgesellschaft in sei-

ner Gesamtheit oder wesentlicher Teile hiervon sowie
- für sämtliche Angelegenheiten der Beteiligungsgesellschaften, 

für die der Vorstand der LWE AöR, sofern es sich um Angele-
genheiten der LWE AöR handeln würde, nach Gesetz, dieser 
Satzung oder der Geschäftsordnung für den Vorstand eines 
zustimmenden Beschlusses des Verwaltungsrats bedürfte; dies 
gilt auch für mittelbare Beteiligungen.

(4) Der Vorstand bedarf der vorherigen Zustimmung des Verwal-
tungsrates zu:
(a) erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen gemäß § 5 Abs. 5 S. 
4 und Mehrausgaben i.S.d. § 33 i.V.m. § 17 Abs. 5 EigAnVO, sofern 
diese im Einzelfall einen in der Geschäftsordnung für den Vorstand 
festgelegten Betrag überschreiten,
(b) dem Verzicht auf Ansprüche aller Art, soweit er nicht unter § 5 
Abs. 6 Ziff. h) fällt,
(c) der Zustimmung zu Rechtsgeschäften, soweit sie nicht § 5 Abs. 
6 Ziff. f) fallen,
(d) der Stundung von Zahlungsverpflichtungen und der Erlass von 
Forderungen, soweit sie nicht unter § 5 Abs. 6 Ziff. g) und Ziff. h) 
fallen,

(e) der Führung von Rechtsstreitigkeiten und der Abschluss von 
Vergleichen, soweit sie nicht zum Geschäft der laufenden Verwal-
tung gehören,
(f) in sämtlichen Fällen, in denen dies aufgrund der Bestimmungen 
einer etwaigen durch den Verwaltungsrat der LWE AöR beschlos-
senen Geschäftsordnung für den Vorstand (vgl. vorstehenden § 7 
Abs. 2 lit. (l)) angeordnet wird.
(5) In dringenden Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des 
Verwaltungsrates unterliegen, trifft – falls der Verwaltungsrat nicht 
rechtzeitig einberufen werden kann und sonst erhebliche Nachteile 
oder Gefahren entstehen können - der Vorstand im Einvernehmen 
mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates die notwendigen Maß-
nahmen. Über diese Maßnahmen hat der Vorstand den Verwal-
tungsrat unverzüglich zu unterrichten.
(6) Der Vorsitzende des Verwaltungsrates vertritt die LWE AöR ge-
richtlich und außergerichtlich gegenüber dem Vorstand.

§ 8 
Einberufung und Beschlussfassung

(1) Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche oder elektronische Ein-
ladung des Vorsitzenden des Verwaltungsrates zusammen. Die 
Einladung muss Tag, Zeit, Ort und die Tagungsordnung angeben 
und den Mitgliedern des Verwaltungsrates spätestens 10 volle Ka-
lendertage vor der Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann 
die Einladungsfrist bis auf 24 Stunden verkürzt werden, auf die 
Verkürzung ist in der Einladung hinzuweisen.
(2) Sitzungen des Verwaltungsrates sollen mindestens einmal 
halbjährlich stattfinden. Der Verwaltungsrat ist unverzüglich einzu-
berufen, wenn ein Viertel seiner satzungsmäßigen Mitglieder unter 
Angabe des Beratungsgegenstands, der zu den Aufgaben des Ver-
waltungsrats gehören muss, dies beantragen.
(3) Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden des 
Verwaltungsrates bzw. im Falle seiner Verhinderung durch den 1. 
stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates und im Falle 
auch dessen Verhinderung durch den 2. stellvertretenden Vorsit-
zenden geleitet.
Sie sollen am Sitz der LWE AöR in Prüm stattfinden. Die Sitzungen 
sind grundsätzlich nicht öffentlich, der Verwaltungsrat kann jedoch 
die Öffentlichkeit zulassen.
(4) Der Verwaltungsrat entscheidet in der Regel durch Beschlüsse 
in Sitzungen. Er ist beschlussfähig,
wenn mehr als die Hälfte der satzungsmäßigen Mitglieder bzw. de-
ren Stellvertreter anwesend sind, darunter der Vorsitzende oder im 
Falle seiner Verhinderung der 1. stellvertretende Vorsitzende bzw. 
im Falle auch dessen Verhinderung der 2. stellvertretende Vorsit-
zende, wobei die satzungsmäßigen Mitglieder bzw. deren Stell-
vertreter mehr als die Hälfte der Stimmrechte gemäß § 6 Abs. (4) 
repräsentieren müssen. Über andere als in der Einladung angege-
bene Beratungsgegenstände darf nur dann ein Beschluss gefasst 
werden, wenn die Angelegenheit dringlich ist und zwei Drittel der 
stimmberechtigten Mitglieder des Verwaltungsrats zustimmen oder 
sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates bzw. deren Stellvertre-
ter anwesend sind und kein Mitglied der Behandlung widerspricht. 
Bei diesen Entscheidungen muss zumindest ein Vertreter von allen 
Trägern anwesend sein.
(5) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung über 
denselben Gegenstand zusammengerufen, so ist er ohne Rücksicht 
auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Bei der zweiten Ladung 
muss auf diese Folge ausdrücklich hingewiesen werden.
(6) Der Verwaltungsrat kann auch unter Verzicht auf die Förmlich-
keiten der Einberufung zu einer Sitzung zusammentreten, sofern 
alle Mitglieder hiermit einverstanden sind.
(7) Sofern kein Verwaltungsratsmitglied widerspricht, können nach 
Ermessen des Vorsitzenden Beschlüsse in eiligen oder einfachen 
Angelegenheiten auch durch Einholen der Erklärungen in schriftli-
cher oder elektronischer Form gefasst werden.
(8) Alle Beschlüsse des Verwaltungsrates werden, soweit sich aus 
zwingenden gesetzlichen Regelungen oder Regelungen dieser Sat-
zung nicht ausdrücklich etwas Abweichendes ergibt, in offener Abstim-
mung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Stimmenthaltungen werden nicht gewertet. Bei Stimmengleichheit 
gilt der Antrag als abgelehnt.
Für folgende Beschlussgegenstände bedarf es, soweit sich aus 
zwingenden gesetzlichen Regelungen oder Regelungen dieser 
Satzung nicht ausdrücklich etwas Abweichendes ergibt, einer 
Mehrheit von mindestens 2/3 der vorhandenen Stimmen:
(a) Beschlussfassungen über die Bestellung und Abberufung von 
Vorständen;
(b) Beschlussfassungen über die ganz oder teilweise Ausschüttung 
des Jahresüberschusses; kommt eine Beschlussfassung über eine 
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Ausschüttung nicht oder nicht mit der erforderlichen 2/3-Mehrheit 
zustande, hat der Verwaltungsrat zu beschießen, dass das Ergeb-
nis auf neue Rechnung vorgetragen oder in eine Gewinnrücklage 
eingestellt wird;
(c) Beschlussfassungen über die Änderung von §§ 4, 5 Abs. (1) und 
(2), 6 Abs. (1) und (2) Satz 2 ff., Abs. (4) sowie Abs. (8), 7 Abs. (1) 
und (2) dieser Satzung.
(9) Über die gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. 
Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates bzw. 
im Falle dessen Verhinderung durch den 1. stellvertretenden Vor-
sitzenden bzw. im Falle auch dessen Verhinderung durch den 2. 
stellvertretenden Vorsitzenden zu unterzeichnen und dem Verwal-
tungsrat in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Die 
Niederschrift muss mindestens den Tag und den Ort der Sitzung, 
die Namen der Teilnehmer, die Tagesordnung, den Wortlaut der 
Beschlüsse sowie das Ergebnis der Abstimmungen enthalten. Je-
des Verwaltungsratsmitglied sowie jeder einzelne Träger der LWE 
AöR erhalten eine Abschrift der Niederschrift.
(10) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil, 
sofern der Verwaltungsrat keine gegenteiligen Beschlüsse fasst.
(11) Die Änderung der Aufgabe der LWE AöR, Veränderungen der 
Trägerschaft, die Änderung des § 6 Abs. (2) Satz 1 der Satzung, die 
Erhöhung des Stammkapitals, die Aufnahme weiterer Träger, die 
Verschmelzung sowie Auflösung der gemeinsamen kommunalen 
Anstalt bedürfen der Zustimmung aller Träger.

§ 9 
Verpflichtungserklärungen

(1) Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform. Die Un-
terzeichnung erfolgt unter dem Namen „LWE Landwerke Eifel AöR“ 
durch die jeweiligen Vertretungsberechtigten unter Verwendung 
des Dienstsiegels.
(2) Der Vorstand unterzeichnet ohne Beifügung eines Vertretungs-
zusatzes, Prokuristen unterzeichnen mit einem Zusatz „ppa.“, 
Handlungsbevollmächtigte mit dem Zusatz „in Vertretung“, andere 
Vertretungsberechtigte mit dem Zusatz „im Auftrag“. Erklärungen 
des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder im Verhinde-
rungsfall von seinem Stellvertreter unter der Bezeichnung „Verwal-
tungsrat der LWE Landwerke Eifel AöR“ abgegeben.

§ 10 
Wirtschaftsführung,	Rechnungswesen, 
Vermögensverwaltung	und	Prüfung

(1) Die LWE AöR ist sparsam und wirtschaftlich unter Beachtung 
des öffentlichen Zwecks zu führen. Es gelten die Vorschriften des 
§ 86b Abs. 5 GemO und ergänzend die Vorschriften der Eigenbe-
triebs- und Anstaltsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz in der 
jeweils geltenden Fassung.
(2) Den einzelnen Trägern steht ein Auskunfts- und Bucheinsicht-
nahmerecht gegenüber dem Vorstand der LWE AöR zu, wenn und 
soweit dem nicht ein berechtigtes Interesse der LWE AöR an der 
Geheimhaltung von Betriebsgeheimnissen entgegensteht. Die Aus-
kunft ist zu erteilen bzw. Einsicht ist zu gewähren, wenn und soweit 
dies der Verwaltungsrat beschließt.
(3) Die über.rtliche Prüfung durch den Rechnungshof Rheinland-
Pfalz erstreckt sich auch auf die Haushalts- und Wirtschaftsführung 
der LWE AöR.

§ 11 
Jahresabschluss

(1) Der Vorstand hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und 
die Erfolgsübersicht innerhalb von sechs Monaten nach Ende 
des Wirtschaftsjahres aufzustellen und nach Durchführung der 
Abschlussprüfung dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzule-
gen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Vorstand 
unter Angabe des Datums zu unterzeichnen.
(2) Der Bericht über die Abschlussprüfung muss eine Spartenrech-
nung enthalten, die Auskunft darüber gibt, aus welchen Betätigun-
gen sich das Jahresergebnis im Einzelnen zusammensetzt.
Zum Ende eines jeden Wirtschaftsjahres ist nach § 24 Abs. 3 Ei-
gAnVO eine Erfolgsübersicht aufzustellen, die mindestens nach 
Formblatt 5 (Anlage 5 zu § 24 Abs. 3 EigAnVO) zu gliedern ist, 
sofern nicht für jeden Betriebszweig eine Gewinn- und Verlustrech-
nung auf gestellt wurde. Der Jahresabschluss, der Lagebericht, die 
Erfolgsberichte und der Bericht über die Abschlussprüfung sind den 
jeweiligen Trägern vorzulegen.
(3) Für die Aufstellung, Feststellung und Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts gelten die Vorschriften der Eigen-
betriebs- und Anstaltsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz und 
es sind die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften 

des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches entsprechend an-
zuwenden. Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist § 53 HGrG 
entsprechend zu beachten.
Den einzelnen Trägern werden die Rechte nach § 54 HGrG einge-
räumt. Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 
ist ortsüblich bekanntzumachen.
Gleichzeitig sind der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bestä-
tigungsvermerk oder der Vermerk über dessen Versagung und der 
Bestätigungsbericht öffentlich auszulegen. In der ortsüblichen Be-
kanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

§ 12 
Wirtschaftsjahr,	Wirtschaftsplan

(1) Das Wirtschaftsjahr der LWE AöR ist das Kalenderjahr. Soweit 
die LWE AöR im Laufe eines Kalenderjahres entsteht, ist das Ent-
stehungsjahr ein Rumpfgeschäftsjahr.
(2) Der Vorstand stellt in Anwendung der Eigenbetriebs- und An-
staltsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vor Beginn des Wirt-
schaftsjahres einen Wirtschaftsplan auf.
Der Wirtschaftsführung ist eine fünfj.hrige Finanzplanung zugrunde 
zu legen. Der Wirtschaftsplan umfasst den Vermögens- und den 
Erfolgsplan sowie die Stellenübersicht.

§ 13 
Überleitungsvorschriften

(1) Soweit Beschäftigte von einzelnen Trägern auf die LWE AöR 
übergehen sollen, sind die Einzelheiten des Übergangs der Be-
schäftigten auf die LWE AöR in einem Personalüberleitungsvertrag 
gesondert zu regeln.
(2) Die Übertragung der Sacheinlagen nach § 1 Abs. 7 erfolgt je-
weils durch gesonderten Einbringungsvertrag zwischen dem jewei-
ligen Träger der LWE AöR sowie der LWE AöR.

§ 14 
Auflösung	der	LWE	AöR

Die Auflösung der LWE AöR bedarf der Zustimmung der zustän-
digen Organe aller Träger. Im Fall ihrer Auflösung geht ihr Vermö-
gen auf die jeweiligen Träger im Wege der Gesamtrechtsnachfolge 
über. Die Aufteilung bestimmt sich nach den geleisteten Stamm-
einlagen. Soweit möglich, sollen den einzelnen Trägern im Rah-
men der Abwicklung der LWE AöR die Vermögensgegenstände 
und Rechte nebst den diesen zuzuordnenden Pflichten übertragen 
werden, auf die diese im Rahmen der ihnen als Träger jeweils oblie-
genden Aufgabenerfüllung zwingend angewiesen sind.
Soweit möglich, sollen dem jeweiligen Träger die Vermögens-
gegenstände, Rechte und die diesen zuzuordnenden Pflichten 
übertragen werden, die der jeweilige Träger im Zuge seines Beitritts 
zur LWE AöR als Sacheinlage geleistet hat.
Sind Vermögensgegenstände im Rahmen des ordnungsgemäßen 
Geschäftsgangs aus dem Vermögen der LWE AöR ausgeschieden, 
sollen an deren Stelle die von der LWE AöR im Zuge der Ersatzbe-
schaffung getretenen Vermögensgegenstände treten.
Die Übertragung der Vermögensgegenstände, Rechte und diesen zu-
zuordnenden Pflichten hat zu deren jeweiligen Restbuchwert zum Zeit-
punkt der Auflösung unter Anrechnung auf den dem jeweiligen Träger 
zustehenden Anteil am Auflösungsentgelt zu erfolgen.

§ 15 
Anstaltslast/Gewährträgerhaftung

Die Anstaltslast und die Gewährträgerhaftung richten sich intern nach 
dem Verhältnis der von jedem Träger der LWE AöR geleisteten Einlage 
auf das Stammkapital.
Nach den entsprechenden Beteiligungsquoten ist ein Ausgleich zwi-
schen den Trägern vorzunehmen.

§ 16 
Inkrafttreten

Die LWE AöR entsteht mit Inkraftsetzung dieser Satzung zum 
27.07.2017.

§ 17 
Bekanntmachungen

(1) Die Bekanntmachungen der LWE AöR erfolgen in den Bekannt-
machungsorganen der Trägerkörperschaften. §§ 14a Abs. 4, 14b 
Abs. 5 Satz 3 KomZG gilt entsprechend.
Dies gilt auch für die Feststellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind an sie-
ben Tagen öffentlich auszulegen. 
n der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen.
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(2) Die vorstehende Satzung für die „LWE Landwerke Eifel AöR“ 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
(3) Alle nach § 92 Abs. 1 GemO der Anzeigepflicht der LWE AöR 
gegenüber der Aufsichtsbehörde anstehende Entscheidungen, ins-
besondere Änderungen der Satzung (z.B. des Satzungszwecks)
sind vor der Beschlussfassung den zuständigen Organen der ein-
zelnen Träger so rechtzeitig anzuzeigen, dass diese oder die hinter 
ihnen stehenden Kommunen ihrer Anzeigepflicht gegenüber der 
Aufsichtsbehörde nach § 92 Abs. 1 GemO fristgerecht nachkom-
men können.
(4) Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, dass
a) die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder
b) vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat.
Die Verletzung solcher Verfahrens- und Formvorschriften kann 
beim Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Trierer Str. 1, 54634 
Bitburg, beim Vorstand der Kommunale Netze Eifel AöR, Michel-
bach 1, 54595 Prüm, beim Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
Bitburger Land, Hubert-Prim-Str. 7, 54634 Bitburg, dem Verbands-
vorsteher des Zweckverbandes Wasserwerk Trier-Land, Garten-
feldstr. 12, 54595 Trier, der Verbandsvorsteherin des Zweckver-
bandes Wasserwerk Kylltal, Brückenstr. 26, 54338 Schweich, beim 
Bürgermeister der Stadt Bitburg, Rathausplatz 4, 54634 Bitburg, 
beim Vorstand der Südeifelwerke Irrel AöR, Auf Omesen 4 , 54666 
Irrel und/ oder dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Spei-
cher, Bahnhofstr. 36, 54662 Speicher, schriftlich geltend gemacht 
werden.

Prüm, 07.07.2017

gez. Dr. Joachim Streit
Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm

gez. Joachim Kandels
Bürgermeister Stadt Bitburg

gez. Arndt Müller
Vorstandssprecher KNE AöR

gez. Christiane Horsch
Verbandsvorsteherin ZV WW Kylltal

gez. Peter Becker
stellv. Verbandsvorsteher ZV WW Trier-Land 

gez. Hermann Hermes
Vorstand SWI AöR

gez. Josef Junk
Bürgermeister VG Bitburg Land

gez. Erhard Hirschberg
1. Beigeordneter VG Speicher
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Bekanntmachungen
und Mitteilungen der Ortsgemeinden

Vertretung
Während meiner Abwesenheit vom 24. Juli bis 6. August 2017 wer-
de ich vom 1. Beigeordneten, Herrn Hermann Müller vertreten. Die 
Bürgersprechstunde findet wir gewohnt montags von 19.00 - 21.30 
Uhr statt. In dringenden Fällen ist Herr Müller unter 06502 931130 
erreichbar. Ich bitte um Beachtung.

Bekond, den 17.07.2017
Paul Reh, Ortsbürgermeister

Detzemer Rieslingfest
vom 5. - 7. August 2017

Große öffentliche Weinprobe am Montag, 07.08.2017
Die Festgemeinschaft Detzemer Rieslingfest lädt alle Detzemer 
und Thörnicher, Weinfreunde und Weinliebhaber der hiesigen Re-
gion sowie Gäste aus nah und fern zur öffentlichen Weinprobe am 
Montag, 07.08.2017, 17.00 Uhr ins Festzelt bei der Pfarrkirche ein. 
Es werden ausgesuchte Rieslingweine der Winzerdörfer Detzem 
und Thörnich des Jahrgangs 2016 präsentiert.
Insgesamt werden 16 Proben verkostet, wobei die eine und andere 
Überraschung genüsslicher Art auch nicht fehlen wird. In lockerer Run-
de werden die Weine von Frau Fabienne Reis und der Moselweinköni-
gin Lisa Schmitt kommentiert. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Speiseangebot beim Rieslingfest
Auch dieses Jahr wird der Essenstand vom Mosel-Hunsrück-Ca-
tering U. Schmitt betrieben, der zum Mittagstisch am Sonntag, 
06.08.2017 die folgenden drei Essen anbietet:
1) Tafelspitz mit Remouladensauce und Weißbrot
2) Grillschinken mit Kappes Mengsel
3) Rinderzunge gepökelt mit Madeirasauce und Kartoffelbrei
An allen drei Tagen wird ein reichhaltiges Speiseangebot vorgehal-
ten. Außerdem wird vom Mosel-Hunsrück-Catering ein separater 
Fischstand betrieben, der eine Vielzahl an verschiedenen Fischge-
richten anbietet.

Detzem, 16.07.2017
Albin Merten, Ortsbürgermeister
und Festausschussvorsitzender

Tel. 06507/3334
Sprechzeiten: 
montags 19.00 - 20.00 Uhr

Ensch
buergermeister@ensch.de

Meldung Traubenmostbestände 
zum 31.07.2017 und Meldung der 

oenologischen Verfahren zum 01.08.2017
Ich erinnere die Winzer an die Frist bis zum 07.08.2017 zur Abga-
be der Meldungen der Traubenmostbestände und oenologischen 
Verfahren. Da die Sprechstunde am 07.08.2017 ausfällt, sollten die 
Meldungen möglichst am 31.07.2017 von 19.00 bis 20.00 Uhr im 
Bürgerhaus abgegeben werden.
Nach diesem Termin können die Formulare nur noch in der Ver-
bandsgemeindeverwaltung eingereicht werden.

Ensch, 10.07.2017
Matthias Otto, Ortsbürgermeister

Reklamationen wegen Nichtzustellung des 
Amtsblattes nimmt der Verlag entgegen 

unter folgenden Nummern:
06502/9147-335, -336, -713 und -716

Die neue E-Mail-Adresse für Reklamationen ist:
vertrieb@wittich-foehren.de
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Weinfest Musik - Wein - Tradition
vom 21. - 23.07.2017

Unter dem Motto „Musik-Wein-Tradition“ findet vom 21.07. bis 
zum 23.07.2017 das diesjährige Weinfest in Ensch statt.
Ich lade Sie im Namen der Ortsgemeinde und der Festgemein-
schaft aus der Winzerkapelle, dem Förderverein der Freiwil-
ligen Feuerwehr, den Dubesdancern und dem Heimatverein 
herzlichst ein, weinfrohe Stunden bei kurzweiliger Unterhal-
tung auf unserem Festplatz am Backhaus zu verbringen. Die 
Weinprobe findet in diesem Jahr bereits am Freitagabend 
statt. Um 19.00 Uhr können Sie Jungweine aus Ensch und 
Schleich verkosten. Neben dem Riesling werden auch viele 
weitere Rebsorten ausgeschenkt und bieten eine tolle Gele-
genheit, die Vielfalt der Moselweine kennenzulernen.
Der besondere Höhepunkt des diesjährigen Weinfestes ist 
sicherlich der „Filmpalast Ensch“ am Samstagabend, ein 
Showprogramm aus Musik, Tanz und Gesang; abwechslungs-
reich, unterhaltsam und mit vielen Elementen des beliebten 
Samstagabendprogramms des öffentlichen Fernsehens. Auch 
die Ausstellung historischer Traktoren am Sonntag ist in die-
sem Jahr wieder einmal sehenswert. Werden Sie unsere Gäs-
te, feiern Sie mit uns und genießen Sie das vielfältige Angebot 
moseltypischer Speisen und den guten Enscher Wein.

Matthias Otto, Ortsbürgermeister

Tel. 06502/99323, Sprechzeiten: 
Do.18 - 20 Uhr, Sa. 11 - 12.30 Uhr
Fell-Fastrau: Tel. 06502/20563
Sprechzeiten: nach tel. Vereinbarung

Fell
buergermeister@fell-mosel.de

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Fell für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, 
wurde nach Beschluss des Ortsgemeinderates vom 27. April 2017 fol-
gende Haushaltssatzung erlassen, die hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 2.415.095 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.838.206 EUR
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -423.111 EUR
2. im Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen auf 2.188.380 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf 2.319.402 EUR
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -131.042 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 EUR
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 410.690 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.397.690 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit -987.000 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.242.442 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 124.400 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit 1.118.042 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 3.814.492 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 3.841.492 EUR
die Veränderung des Finanzmittelbestandes
im Haushaltsjahr auf 0 EUR

§ 2 
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme 
zur Finanzierungstätigkeit von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt für
zinslose Kredite auf 0 EUR
verzinste Kredite auf 944.000 EUR
zusammen auf 944.000 EUR

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die 
Konditionen, sowie über den Darlehensgeber, trifft die Verbandsge-
meindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeindeverwaltung; 
eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates bedarf es 
insoweit nicht.

§ 3 
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt 
auf 0 EUR
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künf-
tigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufge-
nommen werden müssen, beläuft sich auf  0 EUR

§ 4 
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festge-
setzt auf 0 EUR

§ 5 
Kredite	und	Verpflichtungsermächtigungen 

für Sondervermögen
Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermö-
gen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf
1. Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen 0 EUR
2. Verpflichtungsermächtigungen 0 EUR

§ 6 
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
- Grundsteuer A auf 300 v.H.
- Grundsteuer B auf 400 v.H.
- Gewerbesteuer auf 370 v.H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeinde-
gebietes gehalten werden
- für den ersten Hund 70,00 EUR
- für den zweiten Hund 90,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 110,00 EUR
- für den ersten und jeden weiteren
gefährlichen Hund 800,00 EUR

§ 7 
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 8.067.391,99 EUR
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals
zum 31.12.2015 7.689.966,99 EUR
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016
lt. Haushaltsplan 2016 7.175.324,99 EUR
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017
lt. Haushaltsplan 2017 6.752.213,99 EUR
Die tatsächliche Entwicklung des Eigenkapitals ist nach Vorliegen 
der Schlussbilanzen für die Jahre 2015 und 2016 entsprechend zu 
korrigieren.

§ 8  
ber- und außerplanmäßige  

Aufwendungen und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im 
Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung über-
schritten werden.

§ 9 
Wertgrenze und Investitionen

Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teil-
haushalt darzustellen.
Die Verwaltung wird ermächtigt, die Haushaltssatzung öffentlich 
bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu ver-
anlassen.

Fell, den 13. Juli 2017
Gemeindeverwaltung Fell

(S)
gez. Michael Rohles, 1. Beigeordneter
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Die Haushaltssatzung wurde gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Kreis-
verwaltung Trier-Saarburg vorgelegt. Die Kreisverwaltung hat ge-
mäß § 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung erforderliche Genehmigung 
mit Schreiben vom 29. Juni 2017 erteilt. Von dem festgesetzten 
Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 944.000 EUR wurde nur ein 
Teilbetrag in Höhe von 401.700 EUR genehmigt.
Die Haushaltssatzung wird gemäß den Vorschriften der Gemeindeord-
nung hiermit bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt in der Zeit 

vom 24. Juli bis einschließlich 1. August 2017
im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Zimmer 
13, von montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 
Uhr, zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Nach § 24 Abs. 6 Satz 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) vom 31.01.1994 ist folgender Hinweis bekanntzumachen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustan-
de gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der 
Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechts-
folgen hinzuweisen.

Schweich, den 14. Juli 2017
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

an der Römischen Weinstraße
(S)

gez. Christiane Horsch, Bürgermeisterin

Tel. 06502/2769
Sprechzeiten: Mo.+ Mi. 18 - 20 Uhr
weitere Termine nach Vereinbarung

Föhren
buergermeister@foehren.de

Aufruf von Grabstellen 
auf dem Friedhof in Föhren

Gemäß § 25 Abs. II der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Föh-
ren werden hiermit die nachfolgend näher bezeichneten Gräber 
aufgerufen:
Friedhof Föhren
- Alle Gräber, deren Nutzungszeit zum 31.12.2016 oder vorher 

abgelaufen ist.
Die Nutzungsberechtigten der aufgerufenen Gräber werden gebe-
ten, die Bepflanzungen, Grabsteine und Einfassungen zwischen 
dem 01.08.2017 und dem 01.11.2017 zu entfernen.
Sollten die Nutzungsberechtigten nicht in der Lage sein, das Grab 
selbst abzuräumen, kann dies gegen Kostenerstattung auch von 
der Ortsgemeinde Föhren übernommen werden.
Die Kosten betragen lt. Satzung
- Abräumen der Grabstätte und Entsorgung von Grabmälern und 

Einfassungen durch Ortsgemeinde
 - Einzelgrab:  100,00 €
 - Doppelgrab:  150,00 €
 - Urnengrab:  75,00 €
 - Grab im Grünfeld  30,00 €
- Abräumung in Eigenleistung und Entsorgung des Grabsteines 

und der Einfassung auf dem Lagerplatz der Ortsgemeinde
 - Einzelgrab:  50,00 €
 - Doppelgrab:  75,00 €
 - Urnengrab:  30,00 €
- Abräumung in Eigenleistung  0,00 €
Bei Wahlgräbern besteht außerdem die Möglichkeit zur Verlänge-
rung der Grabstätten. Hierzu wenden Sie sich bitte direkt an die 
Ortsgemeinde Föhren.

Föhren, den 10.07.2017
Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Regelung der Sprechstunden 
während der Sommerferien

Die Sprechzeiten der Ortsbürgermeisterin finden in den Sommerfe-
rien vom 3. Juli 2017 bis zum 11. August 2017 montags von 18.00 Uhr 
bis 20.00 Uhr sowie nach Vereinbarung im Gemeindebüro statt.
Gemeindebüro: 06502/2769
Mobil: 0151/ 200751 – 45
E-Mail: buergermeister@foehren.de

Föhren, 17. Juli 2017
Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Tel. 06502/2391, 
Sprechzeiten: Di. 18.00-20.00 Uhr 
bei Bedarf weitere Termine nach Absprache

Kenn
buergermeister@kenn.de

Bekanntmachung
Örtliches Hochwasserschutzkonzept für die 
Ortsgemeinde	Kenn	finden	Sie	auf	der	Seite	22

Tel. 06507/99126
Sprechzeiten: Mi. 18.30-20 Uhr
oder nach Vereinbarung

Klüsserath
buergermeister@kluesserath.de

Infoveranstaltung 
für Bürgerinnen und Bürger

Einladung
Am	Mittwoch,	dem	02.08.2017	findet	um	19.30	Uhr im Gemein-
dezentrum „Alte Ökonomie“ eine Infoveranstaltung für Bürgerin-
nen und Bürger statt.
Unter dem Namen „RömerStromRegio“ wird von den Stadtwerken 
Trier der Strom aus der Photovoltaik-Anlage in Klüsserath zu einem 
atraktiven Preis vermarktet.
Im nächsten Amtsblatt wird ein Flyer dazu beiliegen. Merken Sie 
sich diesen Termin schon vor, denn hier können jetzt die Bürger von 
der Anlage profitieren.
Ich würde mich freuen viele Bürgerinnen und Bürger an diesem 
Abend begrüßen zu können.

Klüsserath, 17.07.2017
Günter Herres, Ortsbürgermeister

Tel. 06502/1364
Sprechzeiten: 
Mi. 18.30 - 20.00 Uhr

Longuich
buergermeister@longuich.de

Keine Sprechstunde
am 26.7.2017

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
die Sprechstunde am 26.07.2017 fällt aus.
In dringenden Fällen bin selbstverständlich unter 06502 994111 er-
reichbar.

Longuich, 25.06.2017
Kathrin Schlöder, Ortsbürgermeisterin

Meldung der Wein- 
und Traubenmostbestände

zum	31.	Juli	2017
Sehr geehrte Winzerinnen und Winzer,
die hier genannte Meldung kann bis zum 07.08.2017 während der 
Dienststunden mittwochs von 18.30 bis 20.00 Uhr im Gemeindebü-
ro in Longuich, aber auch bei der Verbandsgemeindeverwaltung in 
Schweich oder direkt bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-
Pfalz abgegeben werden.
Formulare sind im Warenlager der RWZ in Longuich, Raiffeisen-
straße.

Longuich, den 03.07.2017
Kathrin Schlöder, Ortsbürgermeisterin

Fortsetzung auf der Seite 23
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Bekanntmachung

ÖRTLICHES HOCHWASSERSCHUTZKONZEPT 
für die Ortsgemeinde Kenn

Am 28. Juni 2017 fand in der Mehrzweckhalle in Kenn die Auf-
taktveranstaltung zur Erstellung eines Örtlichen Hochwasser-
schutzkonzepts für die Ortsgemeinde Kenn statt. Zu dieser 
Veranstaltung hatte Bürgermeisterin Christiane Horsch alle In-
teressierten und insbesondere die Kenner Bevölkerung herzlich 
eingeladen. Gemeinsam mit Ortsbürgermeister Rainer Müller 
begrüßte sie die anwesenden Behördenvertreter, das für die 
Ausarbeitung des Konzepts beauftragte Planungsbüro sowie 
die rund 50 teilnehmenden Kenner Bürgerinnen und Bürger. 

Ralf Schernikau vom Hochwasser-Referat des Ministeriums für 
Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten führte zunächst allge-
mein in die Thematik ein und erläuterte die Notwendigkeit von 
Hochwasserschutzkonzepten. Sehr anschaulich wurden dabei 
die gravierenden Folgen von Überschwemmungen nach Star-
kregenereignissen und durch Flusshochwasser dargestellt. Be-
sonderes Augenmerk legte er auf die gemeinschaftliche Pflicht 
von Kommunen und Bürgern, einen Beitrag für eine bestmögli-
che lokale Hochwasservorsorge zu leisten. 

Die Verbandsgemeinde sowie die Ortsgemeinde werden bei 
der Aufstellung des Hochwasserschutzkonzepts durch das 
Planungsbüro Hömme GbR aus Pölich fachlich und organisa-
torisch unterstützt. Nach dem Impulsvortrag präsentierte das 

Der Startschuss ist gefallen

Einladung zur Teilnahme an den 
Hochwasser-Workshops 

im Rathaus der Gemeinde Kenn, Bahnhofsstr. 28

Workshop 1
Überschwemmungsbereiche  

am Geischbach

Donnerstag, 17.08.2017 - 19.00 Uhr 

Workshop 2
Überschwemmungsbereiche  

am Kenner Bach und der Mosel

Donnerstag, 31.08.2017 - 19.00 Uhr 

Planungsbüro das beabsichtigte Vorgehen bei der Erarbeitung 
des Konzepts. Neben der Analyse vorliegender Planunterlagen, 
Studien und einer Bestandsaufnahme der bestehenden Hoch-
wasservorsorge, ist ein wesentlicher Bestandteil dabei die Betei-
ligung der ortsansässigen Bevölkerung. 

Im Rahmen der zwei angebotenen Bürgerworkshops werden 
die Bereiche Geischbach, Kenner Bach und Mosel gesondert be-
trachtet. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen und 
zu einer aktiven Teilname aufgerufen. 

Die Erfahrungen der Betroffenen vor Ort, etwa zum Abflussver-
halten der Bäche während der Überschwemmungen, zu funkti-
onierenden Abläufen aber auch zu Problemen bei der Bewälti-
gung des Hochwassers und der späteren Aufräumarbeiten sowie 
darüber hinaus Kenntnisse kritischer Stellen in der bebauten 
Ortslage und den Außenbereichen sind wichtiges „Fachwissen“, 
welches zur Ausarbeitung passender Maßnahmen beiträgt. Zu-
dem besteht die Möglichkeit, bei den Workshops eigene Ideen 
und Vorschläge einzubringen sowie geeignete Lösungen mitzu-
entwickeln. 

Prozessbegleitend werden zusätzlich Fachgespräche mit Vertre-
tern der zuständigen Behörden und Maßnahmenträger geführt, 
auch um die erarbeiteten Maßnahmen  fachlich zu prüfen und 
abzustimmen. Dazu gehören u.a. die Feuerwehren, der Forst, 
der Landesbetrieb Mobilität und die Verbandsgemeindewerke. 

Das Hochwasserschutzkonzept bündelt die geprüften Vorhaben 
und benennt neben den Verantwortlichkeiten auch den verein-
barten Zeithorizont der Umsetzung.

Zur Teilnahme an den Workshops bitten wir vorab um Anmeldung. Anmelden können Sie sich 
• per Telefon unter 06507 / 99 88 3-0

• per E-Mail an info@kenn.hochwasserschutz-konzept.de oder
•per Post an Planungsbüro Hömme GbR, Römerstraße 1, D-54340 Pölich

Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Aufstellung Örtlicher Hochwasserschutz-
konzepte mit 90%. Den kommunalen Eigenanteil von 10% finanziert die Ver-
bandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße.
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Vorankündigung:
17. Longuicher Weinstraßenkirmes 

vom 12. bis 14. August 2017

Liebe Longuicher, liebe Kirscher, liebe Freundinnen und Freunde 
des Longuicher Weines!
Unter dem Motto „Fühlt bei uns euch wie daheim, genießt den 
Longuich-Kirscher Wein“ findet vom 12. bis 14. August die 17. Lon-
guicher Weinstraßenkirmes statt. Eine Reihe von Weingütern rund 
um die Kirche haben Höfe, Gärten und Keller geöffnet und wer-
den Sie in bekannt guter Qualität verwöhnen. Erlesene Weine und 
Sekte sowie moseltypische Köstlichkeiten werden Sie erfreuen und 
sind Garant für frohe Stunden im schönen Longuich.
Zur Kirmes gehören für die Kinder und Jugend Karussell, Schei-
benwischer und andere Angebote, die in diesem Jahr vor dem dem 
Schulhof der Grundschule aufgebaut sein werden.
Ein besonderes Erlebnis wird die Krönung der neuen Weinkönigin 
Elisabeth II. mit der Prinzessin Lisa sein. Bereits um 18:30 Uhr ho-
len wir die amtierende Weinkönigin Alina I. in der Bahnhofstraße 
ab. Von dort geht der Festumzug nach Kirsch in die Neustraße, wo 
Elisabeth und ihre Prinzessin Lisa auf uns warten. Stimmen Sie sich 
mit dem Moselländischen Blasorchester und dem Männergesang-
verein auf die Krönung (20:00) auf der Bühne ein, das Abholen der 

Weinmajestäten ist immer wieder ein ganz besonderes Erlebnis.
Unsere Festgemeinschaft hat wieder ein großartiges Programm 
zusammengestellt und an alle Altersgruppen gedacht. So gibt es 
am Samstag, Sonntag und Montag Livemusik. Selbstverständlich 
ist der Eintritt zu Stimmung und schönen Stunden im Weinort Lon-
guich-Kirsch kostenlos.
Im Namen aller Vereine und Weingüter darf ich Sie bereits heute 
auf das Herzlichste einladen und freue mich persönlich darauf am 
2. Augustwochenende viele nette Menschen aus nah und fern in 
Longuich begrüßen zu können.

Ihre
Kathrin Schlöder, Ortsbürgermeisterin

Longuich, den 04.7.2017

Tel. 06507/3186Pölich
buergermeister@poelich.de

Danksagung
Hiermit möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei der Senio-
renresidenz St. Andreas für die großzügige Spende in Höhe von 
1500 Euro. Diese Spende wurde im Rahmen der Krippenplatzer-
weiterung übergeben und für drei neu angeschaffte hochwertige 
und langlebige Krippentrennwände verwendet. Damit konnte ein 
abtrennbarer Bereich innerhalb der Krippe geschaffen werden, der 
die Kinder zudem in ihrer Motorik, ihrer Selbstwahrnehmung und in 
ihren kognitiven Fähigkeiten fördert und fordert.
In diesem Zusammenhang möchten wir uns auch für die stets aus-
gezeichnete Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen der Senio-
renresidenz ganz herzlich bedanken.

Pölich, 17.07.2017
Walter Clüsserath Ortsbürgermeister

Vivien Radigk, Kindergartenleitung
Frank Hömme, Förderverein Kindergarten Tabaluga

Tel. 06502/930707
Sprechzeiten: 
Do. 18.00-20.00 Uhr 
und nach tel. Vereinbarung

Riol
buergermeister@riol.de

Grußwort 
zur Wein- und Sektfete 2017
Rioler Weingüter lassen die Korken knallen!

In diesem Jahr findet die Wein- und Sektfete, die von vier Ri-
oler Winzerbetrieben gemeinsam ausgerichtet wird, zum 27. 
Mal statt.

Ein Indiz für eine sehr gelungene Veranstaltung, die sich in je-
dem Jahr großer Beliebtheit erfreut. Für die Rioler, aber auch 
für viele Gäste ist das vierte Wochenende im Juli schon zu 
einem festen Termin im persönlichen Veranstaltungskalender 
geworden. Eine Besonderheit der Wein- und Sektfete: Jähr-
lich wechselt der Veranstaltungsort, was die „Fete“, wie sie 
von den Riolern genannt wird, immer wieder in einem neuen 
„Outfit“ erscheinen lässt.

Die Korken knallen von Samstag, 22. Juli 2017 ab 17.00 Uhr 
und am Sonntag, 23. Juli 2017 ab 11.30 Uhr im Weingut 
Zenthof, Ulrich und Elfriede Rohr, in der Burgstr. 1 in Riol.
Feiern Sie am Samstag Abend mit Livemusik die Summer-
Wine-Party im Winzerhof. Am Sonntag trifft man sich beim 
Sektaperitif und zum gemeinsamen Mittagessen aus der 
Landhausküche oder am Nachmittag zu Kaffee und selbstge-
backenem Kuchen. Am Abend trifft man sich zum Ausklang 
bei Live-Musik und einem Gläschen Wein.
Erleben Sie Wein, Kultur und Genuss im Weingut!

Riol, 17. Juli 2017
Dr. Christel Egner-Duppich, Ortsbürgermeisterin



Schweich - 24 - Ausgabe 29/2017

Reinigung der Wirtschaftswege und 
Rinnen sowie Regenrinnen im Ortskern

Liebe Riolerinnen und Rioler,
in den letzten Wochen gab es häufiger starke Regenfälle und wei-
tere Starkregenereignisse sind vorhergesagt.
Ich bitte daher nochmls alle Eigentümer oder Pächter von Weinberg-
sparzellen und auch Brachflächen die angrenzenden Wirtschafts-
wege zu säubern. Insbesondere das Reinigen der Wasserabläufe 
ist wichtig, damit ein störungsfreier Wasserablauf gewährleistet ist.
Die Bodenmassen und anderer Unrat, die durch das Arbeiten in 
den Weinbergen herausgetragen wurden, liegen leider teilweise bis 
weit in die Straße hinein, so dass ein kontrollierter Wasserablauf oft 
nicht mehr möglich ist. Der Dreck auf den Wegen behindert zudem 
auch den Verkehr auf den Wirtschaftswegen. Auch für Radfahrer 
oder Segways sind die Strecken an manchen Stellen nicht mehr 
gefahrlos nutzbar.
Es liegt im Interesse aller, die Wege und Wasserführungen in Ord-
nung zu halten, damit bei Starkregen der Abfluss geregelt und un-
gehindert erfolgen kann. Zudem trägt die ordnungsgemäße Reini-
gung der Flächen nicht zuletzt dazu bei, die Unterhaltungskosten 
möglichst gering zu halten. Durch die Nichtsauberhaltung der Was-
serführungen (Rinnen) entstehen immer wieder große Schäden an 
unseren Wirtschaftswegen.
Damit das Wasser auch im Ortskern gut abfließen kann, bitte ich 
alle Bürgerinnen und Bürger die Regenrinnen und Bürgersteige vor 
dem eigenen Grundstück regelmäßig zu reinigen.
Ich appelliere nochmals an Ihr Verantwortungsbewusstsein und 
hoffe, dass alle die notwendigen Reinigungsarbeiten vor ihrem 
Grundstück umgehend und regelmäßig durchführen.
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis.

Riol, 17. Juli 2017
Dr. Christel Egner-Duppich, Ortsbürgermeisterin

Dank an alle Helferinnen und Helfer 
beim Weinfest“ Zum Wohl Riol“

Liebe Helferinnen und Helfer,
unser Weinfest am Moselufer „Zum Wohl Riol“ war wie in jedem 
Jahr wieder ein voller Erfolg und hat unsere Erwartungen bei bes-
tem Wetter bei weitem übertroffen.
Viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben dazu beigetra-
gen, dass unsere Gäste ein schönes und reibungsloses Fest in an-
genehmer Atmosphäre verbringen konnten.
Ich danke allen im Namen des Festausschusses und der Gemein-
de sehr herzlich, die beim Auf- und Abbau der Stände, mit Stand-
diensten und mit Kuchenspenden zum Erfolg des Festes beigetra-
gen haben.
Mein Dank geht auch an den Musikverein Riol für die Begleitung 
der Weinkönigin, den Kirchenchor für die Mitgestaltung des Gottes-
dienstes im Zelt, der Freiwilligen Feuerwehr Riol und den Kindern 
des Kindergartens für die Gestaltung des Nachmittagsprogramms 
am Sonntag.
Gleichzeitig möchte ich schon jetzt darum bitten, dass möglichst 
alle diesjährigen Helfer und hoffentlich noch einige zusätzliche im 
kommenden Jahr 2018 wieder mithelfen. Ohne Sie wäre unser Fest 
nicht möglich.
Zum Wohl, Riol!

Für die Festgemeinschaft der teilnehmenden Vereine
Dr. Christel Egner-Duppich, Ortsbürgermeisterin

Herzlichen Dank
Allen Helferinnen und Helfern die zum Gelingen des Weinstraßenfes-
tes „wie et frieja woar“ beigetragen haben, sage ich herzlichen Dank!
Erfreulicherweise haben sich in diesem Jahr wieder „Neue Helfer“ 
zum erstenmal beteiligt. Es wäre schön, wenn im nächsten Jahr 
weitere Helferinnen und Helfer sich mit Aufbau- Stand- und Abbau-
diensten beteiligen würden.
Natürlich wird es zum Abschluss auch wieder ein Helferfest geben.

Schleich, 17.07.2017
Rudolf Körner, Ortsbürgermeister

Tel. 06502/9338-25 o. 9338-26, 
Sprechzeiten: Mo.-Fr. 7.30-12.30 Uhr, 
Die. 14.00-16.30 Uhr, Do. 14-18 Uhr
Schweich-Issel: Tel. 06502/918-215
Sprechzeiten: Fr. 16.00 -18.00 Uhr

Schweich
buergermeister@stadt-schweich.de
ov-issel@stadt-schweich.de

Bekanntmachung
Die nächste Sitzung des Stadtrates der Stadt Schweich findet statt 
am Donnerstag, dem 27. Juli 2017 um 19.00 Uhr im „Bürgertreff“ 
des Bürgerzentrums, Stefan-Andres-Str. 1b, 54338 Schweich.
Tagesordnung:
öffentlich: 
1.  Mitteilungen 
2.  Vergaben; Vermessung Baugebiet Sportplatz Issel 
3.  Antrag der SPD-Stadtratsfraktion zum Grünschnitt 
4.  Bauanträge, Bauvoranfragen, Nutzungsänderungen 
5.  Verschiedenes 

Schweich, 16.07.2017
Lars Rieger, Stadtbürgermeister 

Kultur in Schweich
Sonntag, 23. Juli 2017, 11.00 Uhr Synagoge Schweich

Der 19-jährige Pianist Philipp Vitkov aus Long-
kamp, der am Sonntag, 23. Juli, im Rahmen des 
Mosel Musikfestivals in der Synagoge Schweich 
konzertiert, hat den ersten Preis beim renom-
mierten Wettbewerb Concours International De 
Piano De Lagny-sur-Marne gewonnen.
In seinem Konzert in der Synagoge Schweich 
spielt das Nachwuchstalent Werke von Bach, 
Beethoven und Chopin. Philipp Vitkov lebt mit 
seinen Eltern in Longkamp (Kreis Bernkastel-

Wittlich). Bereits mit sechs Jahren erhielt er seinen ersten Klavier-
unterricht in der Kreismusikschule Bernkastel-Wittlich. Karten für 
das Konzert gibt es zu 25 Euro bei Ticket Regional, www.ticket-
regional.de. Weitere Informationen: www.moselmusikfestival.de.

Trittenheim
buergermeister@trittenheim.de

Tel. 0172 / 687 4689 o. 
Tourist-Info: 06507 / 2227, 
Sprechzeiten: April - Oktober:  
Di. 9 - 11 Uhr u. Do. 19 - 20 Uhr

ADAC Rallye Deutschland 2017
Testfahrten in Trittenheim

am Donnerstag, 22. Juni 2017; Donnerstag, 3. August 2017; 
Freitag, 4. August 2017 und Mittwoch, 9. August 2017
Auch in diesem Jahr möchten einige Rallye-Teams die Gelegen-
heit nutzen, um sich optimal auf die im August stattfindende Ral-
lye-Deutschland vorzubereiten. Verschiedene Hersteller-Teams 
möchten die Gelegenheit nutzen und im Vorfeld der Rallye auf den 
Wirtschaftswegen der Gemeinde Trittenheim testen.
Die in der Kartenskizze eingezeichneten Wege sind in der Zeit von 
07.00 Uhr bis 19.00 Uhr mit Zustimmung der Gemeinde für jegli-
chen Verkehr gesperrt. Wir bitten Sie um Verständnis, wenn es bei 
den Testfahrten lauter wird als gewohnt. Einwohner und Gäste sind 
zum kostenlosen Zuschauen gerne eingeladen. Aus Sicherheits-
gründen unterliegen sie den Anweisungen der Sportwarte.

Trittenheim, 17.07.2017
Franz-Josef Bollig, Ortsbürgermeister

Wichtiger hinWeis 
an alle einsender von

Fotos
Bitte beachten Sie, dass aus Qualitätsgründen nur Fotos mit 
folgender Mindestgröße druckbar sind:
Bei 90 mm Breite (1-spaltig) mind. 850 Pixel in der Breite
Bei 185 mm Breite (2-spaltig) mind. 1.750 Pixel in der Breite.
Das entspricht einer Bildauflösung von 240 dpi.
Fotos mit geringerer Auflösung werden nicht mehr abgedruckt. 
Hierzu ergeht keine besondere Benachrichtigung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
 Ihre Redaktion
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ADAC Rallye Deutschland 2017 TS Trittenheim - Übersicht Länge / 
Length: 3,50 km, Maßstab / Scale: 1:10.000 Service

Kirchliche Nachrichten

Dekanat Schweich-Welschbillig
Dechant: Pfr. Dr. Ralph Hildesheim, Schweich, Tel. 06502/2327
Stellv. Dechant: Pfr. Franz-Josef Leinen, Trierweiler, Tel. 
0651/88370
Pastoralreferentin: Maria Koob, Schweich, Tel. 06502/9371601
Pastoralreferent: Roland Hinzmann, Schweich, Tel. 
06502/9371600
Pastoralreferent: Matthias Schmitz, Schweich, Tel. 06502/931602
Dekanatskantor: Johannes Klar, Schweich: Tel. 06502/7775
Dekanatssekretärin: Marion Thömmes, Schweich, Tel. 
06502/93745-0
E-Mail: dekanat.schweich-welschbillig@bgv-trier.de
Öffnungszeiten: Mo.: 09.00 - 16.00 Uhr, Mi. + Do. 09.00 bis 12.00 Uhr
Gottesdienstzeiten in der Verbandsgemeinde Schweich 

vom 22.07.17 bis 23.07.17
Ensch: So., 23.07.: 10.30 Uhr Hochamt anl. des Weinfestes
Fell: So., 23.07.: 10.30 Uhr Hochamt
Föhren: So., 23.07.: 09.15 Uhr Hochamt
Kenn: Sa., 22.07.: 17.45 Uhr Patronatsfest, Vorabendmesse
Klüsserath: Sa., 22.07.: 18.30 Uhr Vorabendmesse
Leiwen: So., 23.07.: 09.00 Uhr hl. Messe
Longuich: So., 23.07.: 09.15 Uhr Hochamt
Mehring: So., 23.07.: 10.30 Uhr Hochamt
Pölich: So., 23.07.: 09.00 Uhr hl. Messe
Riol: Sa., 22.07.: 19.00 Uhr Vorabendmesse
Schweich: So., 23.07.: 10.30 Uhr Hochamt, 18.30 Uhr hl. Messe

Chorgemeinschaft 
Bekond-Föhren-Naurath

Herzliche Einladung an die aktiven und inaktiven Mitglieder mit ih-
ren Angehörigen zum Hüttenfest am Samstag, 19. August 2017 
an der Grillhütte in Bekond, Beginn zwischen 11.00 und 12.00 
Uhr. Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen. Bitte melden 
Sie sich an bei:
Roswitha Follmann: Tel. 0171-7445956, Hermann Loch: Tel.: 
06502/1211, Marlene Heinz: Tel.: 06508/918299.

Pfarrgemeinde St. Martin
Ein sehr anspruchsvolles Chorprojekt steht in der zweiten Jah-
reshälfte in St. Schweich auf dem Programm. Die Chorjungs an 
St. Martin singen ein Musical von Katharina von Bora, das eigens 
für das Lutherjahr komponiert worden ist. Die Probearbeit beginnt 
unmittelbar nach den Sommerferien. Eingeladen sind alle san-
gesfreudigen Jungs ab dem Grundschulalter. Informationen und 
Anmeldung bei Dekanatskantor Johannes Klar, E-Mail Johannes-
klar@t-online.de, Tel. 06502 - 7775.

Ev. Kirchengemeinde
Sonntag, 23.07.2017
09.00 Uhr Gottesdienst in Hetzerath (Pfarrerin Kluge)
10.15 Uhr Gottesdienst in Schweich (Pfarrer Jens)

Parteien / Wählergruppen

CDU Seniorenunion
Der nächste Stammtisch der CDU-Senioren-Union findet am 
Dienstag, 25. Juli 2017, 15.00 Uhr im Hotel „Leinenhof“ mit Bür-
germeisterin Christiane Horsch statt.

SPD-Ortsverein Schweich
Die nächste gemeinsame Sitzung der Fraktion, den Ausschüssen 
und dem Vorstand, findet am Montag, den 24. Juli 2017 um 19.00 
Uhr, Isseler Hof, Schweich-Issel, statt.
Tagesordnung: 1. Mitteilungen, 2. Vorberatung der Stadtratssitzung 
vom 27. Juli 2017, 3. Bundestagswahlkampf, 4. Verschiedenes.
Politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich will-
kommen. Wir bitten um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.

CDU-Kreistagsfraktion Trier-Saarburg
Am Mittwoch,	 26.	 Juli	 2017	findet	 um	20.00	Uhr im Gasthaus 
Schlöder, Longuich-Kirsch, eine Sitzung der CDU-Kreistagsfraktion 
Trier-Saarburg statt.

CDU-Kreisverband Trier-Saarburg
Am Samstag, 22. Juli 2017 ab 10.00 Uhr wird die CDU am Infor-
mationsstand in Mehring, EDEKA Nah und Gut, am Peter-Schrö-
der-Platz, in Hinblick auf die anstehende Bundestagswahl im Sep-
tember die Bürgerinnen und Bürger informieren. Es besteht auch 
die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit dem Kandidaten im 
Wahlkreis 203 Trier, Andreas Steier.

Nachrichten und Kurzmitteilungen
aus dem Gemeinde- und Vereinsleben

Sportverein Vecunda Bekond 1921 e.V.
Vom 29. Juli bis 31. Juli 2017 findet das Sportfest des SV Vecunda 
Bekond 1921 e.V. auf der Kunstrasensportanlage in Bekond statt. 
Der SV Bekond freut sich an dem Wochenende über viele sport-
interessierte Besucher. Der Eintritt ist frei. An allen Tagen sorgen 
Helferinnen und Helfer für gute Verpflegung. Sonntags wird Kaffee 
und Kuchen angeboten. Kuchenspenden für den Kaffee/Kuchen-
stand werden sonntags ab 12.00 Uhr gerne entgegengenommen. 
An allen Tagen werden attraktive Spiele geboten, u.a. SG Detzem/
Pölich I - SV Ehrang A-Jugend, SV Leiwen I - TuS Mosella Sch-
weich A-Jugend, SG Ruwertal I - SV Föhren I, SV Kordel I - SV 
Bekond I, SV Ehrang I - TuS Mosella Schweich I. Der Turnierplan 
wird im Amtsblatt am 28. Juli veröffentlicht.
Die Aufbau- und Reinigungsarbeiten finden am Donnerstag 27. Juli 
ab 18.00 Uhr statt.

Verein für Bewegungsspiele Detzem 1927
In Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk Sport, Rheinland-West, 
bietet der Sportverein Detzem ab Mitte August erneut zwei Gym-
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nastikkurse für Frauen an. Die Kurse stehen unter dem Motto 
„Ich beweg mich - Rückenfit! Einführung in differenziertes Rü-
ckentraining“. Es handelt sich um Einführungskurse betreffend 
Haltungsschulung und Kräftigungstherapie für den Rücken. Die 
Kurse beinhalten Übungen zur Entspannung der Schulter- und Na-
ckenmuskulatur und Kräftigungstherapie für Nacken-Rücken-Knie. 
Lernziele der Kurse sind auch das Erlernen rückenschonender 
Bewegungsabläufe im Alltagsablauf. Termine: jeweils 12 Abende 
montags bzw. mittwochs über 60 Minuten im Zeitraum: 14./16. Au-
gust 2017 bis 11./13. Dezember 2017. Keine Übungsstunden am 
21./23. August 2017 und in der Herbstpause vom 05.10.2017 bis 
05.11.2017. Zeit: Kurs I mittwochs, 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr, Kurs 
II montags, 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Ort: Grundschule Leiwen, 
Turnraum (Aula). Leitung: Frau Hiltrud Mannartz. Weitere Informatio-
nen und Anmeldung bei Albin Merten, Detzem, Tel. 06507/4281 (nach 
17.30 Uhr). Insbesondere im Kurs am Mittwoch sind noch Plätze frei.

Aktion 3%, Weltladen
Der Geschmack Südafrikas: Sommerzeit ist Grillzeit. Für die pas-
sende, faire Würze sorgen exotische Saucen aus Südafrika, die 
jetzt im Weltladen der Aktion 3% angeboten werden. Die Saucen 
werden nach fein abgestimmten Rezepturen hergestellt und be-
inhalten eine Vielfalt von Aromen, die typisch sind für die Küche 
Südafrikas. „Safari“ ist die faire Alternative zur klassischen Barbe-
cue- Sauce, fruchtig und würzig-pikant. Eine mittelscharfe, fruchti-
ge Variante ist „Baobab Cha-ka-la-ka“ mit Aprikose, Curry und Chili. 
Die leicht scharfe „Peri Peri Mombasa“ setzt sich aus einer star-
ken Zitrusnote, verschiedenen Paprika-Sorten, roten Chilischoten, 
Knoblauch und Petersilie zusammen. Die Gewürzsaucen stammen 
vom Fair-Handelspartner Turqle Trading. Das 1997 gegründete 
Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein hochwertiges Lebens-
mittelsortiment zu entwickeln und arbeitet mit mehreren Produzen-
tengruppen zusammen. Diese profitieren vom Fairen Handel z.B. 
durch gerechtere Preise, Bildungsmaßnahmen für Kinder und Er-
wachsene und Projekte zur HIV-Aufklärung. Eine innovative Idee 
von Turqule Traiding: Die Gewürzsaucen werden in Flaschen an-
geboten, die mit Perlen verziert sind und an traditionellen Schmuck 
erinnern. So sind sie auf jedem Esstisch zusätzlich ein besonderer 
Blickfang. Geänderte Öffnungszeiten in den Sommerferien: Der 
Weltladen der Aktion 3 % reduziert drei Wochen in den Sommerfe-
rien die Öffnungszeiten. In der Zeit vom 24. Juli bis 12. August ist 
der Weltladen nur donnerstags und freitags geöffnet:
Donnerstag von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Freitag von 10.00 Uhr bis 
12.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Gut Blatt Schweich - Föhren
Der Spieltag findet am 24.07.2017 im Bürgerhaus Föhren Hauptstr. 
in 54343 Föhren um 20.00 Uhr findet statt. Gespielt wird 1 Serie a 
48/36 Spielen. Gäste sind herzlich willkommen.

Heimat- und Verkehrsverein 
Meulenwald Föhren e.V.

Die nächste Donnerstagswanderung am 27. Juli 2017 führt uns 
zu einer 3-Täler-Wanderung nach Dierscheid (Wanderstrecke ca. 8 
km). Wanderstrecke: Über den Panoramaweg geht es zunächst zum 
Aussichtsturm auf dem Kellerberg und zum Hansenkreuz. Entlang des 
Griedelbachs wandern wir abwärts bis zur Mündung in den Benders-
bach, dem wir ein Stück leicht aufwärts folgen. An den Hängen des 
Stahlbachs geht es aufwärts an dem Naturdenkmal „Alte Eiche“ vorbei 
zurück zum Ausgangspunkt. Festes Schuhwerk erforderlich. Nach der 
Wanderung Fahrt zur Einkehr im Brauhaus Zils in Naurath.
Treffpunkt: 14.00 Uhr Heimatmuseum Föhren zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften oder 14.15 Uhr Parkplatz am Friedhof in Dier-
scheid. Bei Bedarf wird zusätzlich eine kürzere Strecke angeboten.

Grillfreunde Bungert Kenn e.V.
Am Samstag, dem 29.07.2017 findet an der Mosel bei Kenn das 
alljährliche Indianertreffen statt. Neben unseren traditionell selbst-
gemachten Fleischspießen, dem Kenner Viez und anderen Kaltge-
tränken, könnt ihr klassische Rockmusik am Lagerfeuer genießen.
Die Grillfreunde Bungert freuen sich auf euer Kommen. Weitere In-
formationen: www.indianertreffen-kenn.de.

AV Klüsserath 1959 e. V.
Am Samstag, dem 29.Juli und am Sonntag, dem 30. Juli 2017 
veranstaltet der Angelverein Klüsserath sein traditionelles Fisch-
essen im Festzelt beim Feuerwehrhaus. Wie schon in den Jahren 
zuvor werden Seelachs in Bierteig, sauer eingelegte Fische sowie 
geräucherte und gebackene Forellen angeboten. Selbstverständ-
lich sind auch Bratwurst und Pommes erhältlich. Der Angelverein 
Klüsserath lädt alle aus Nah und Fern ein, die gerne ein leckeres 
Fischgericht mit einem guten Glas Klüsserather Wein oder einem 
kühlen Bier in netter Gesellschaft genießen möchten. Das Fisches-
sen beginnt am Samstag um 17.00 Uhr.

Theaterverein Köwerich e.V.
Der diesjährige Wandertag des Theatervereins Köwerich führt uns 
am Samstag, dem 5. August 2017 zur Detzemer Grillhütte. Wir 
treffen uns zum traditionellen Sektempfang um 08.30 Uhr am Kö-
wericher Schauspielhaus. Unsere Busfahrerin bringt uns zu unse-
rem Ausgangspunkt nach Pölich. Von dort aus geht es zu Fuß ent-
lang eines wunderschönen Panoramawegs nach Mehring, wo wir 
dann die Mosel überqueren. Der Weg zur Detzemer Grillhütte bietet 
viele tolle Ausblicke auf das wunderschöne Moseltal. Wer noch ge-
nug Power hat, kann den Fünfseenblick noch erklimmen, bevor wir 
uns gegen 13.00 Uhr an der Detzemer Grillhütte einfinden. Dort 
erwartet uns natürlich ein leckeres Büffet. Wer nicht an der Wande-
rung teilnehmen kann, darf auch gerne mit dem Auto zur Detzemer 
Grillhütte kommen. Die Wanderstrecke ist gut 8 km lang und erfor-
dert festes Schuhwerk. Kinderwagen sollten über Allrad verfügen. 
Wir bitten um Anmeldung bis Freitag, den 28. Juli 2017 bei Jutta 
Hornen, Tel.-Nr. 06507/70 27 28 oder bei Katja Haubrich, Tel.-Nr. 
06507/70 48 949. Wir laden alle Mitglieder, Freunde und Gönner 
des Theatervereins herzlich ein. Ganz besonders würden wir uns 
auch über die Teilnahme der vielen Helfer freuen, die uns beim Kö-
wericher Weinfrühling mit Standdiensten unterstützt haben.

SV Leiwen - Köwerich 2000 e.V.
Spiele unserer Mannschaften

Samstag, 22. Juli 2017
17.00 Uhr SV Leiwen-Köwerich 2 - SG Neumagen 2,
Rasenplatz Leiwen
Sonntag, 23. Juli 2017
15:30 Uhr SV Leiwen-Köwerich 1 - DJK St. Matthias Trier 1, Preist, 
Rasenplatz

TSG Leiwen e.V.
Spiele unserer Mannschaften:

Samstag, 22.07.2017
Hobbyrunde Damen: 13.00 Uhr TSG Leiwen - TC Altrich 2

Mehring

SV Mehring 1921 e. V.
Abteilung Fußball

Nachstehende Freundschaftsspiele unserer Seniorenmann-
schaften	finden	statt:
Samstag, 22.07.2017
18:00 Uhr SG Büdlich/Heidenburg - SV Mehring II
Breit, Sportplatz, Rp
Sonntag, 23.07.2017
14:00 Uhr SV Mehring I - TuS Kröv
Platten, Zum Bieberbach, Rp
Über zahlreiche Zuschauerunterstützung würden sich die Mann-
schaft freuen.
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St. Seb. Schützenbruderschaft 1636 
Mehring e.V.

Die St. Seb. Schützenbruderschaft Ehrang lädt zur diesjährigen Kö-
nigskrönung des neuen Schützenkönigs Christian Pauly am Sams-
tag, 29.07.2017, ein.
Festablauf: 15.00 Uhr Treffen der Schützen am Parkplatz - Kyllbrü-
cke, Begrüßungsumtrunk, 15.20 Uhr Abmarsch zum Pfarrkirche mit 
Begleitung des Ehranger Blasorchesters, 16.00 Uhr Gottesdienst 
mit Krönung des Schützenkönigs Christian Pauly in der Pfarrkirche 
St. Peter, ab 17.30 Uhr gemütlicher Zusammensein und Livemusik 
mit Two4you.

Heimat- und Kulturverein 
Naurath / Eifel e.V.

Am Samstag 22. Juli 2017 wird der Backofen im Naurather Back-
haus wieder angeheizt. Wir wollen Brot backen. Gleichzeitig können 
Sie Honig und Honigprodukte von unserem örtlichen Imker erwerben. 
Für die Brote nehmen Bestellungen entgegen: Michael Hofstetter Tel.: 
06508/917978 und Paul-Gerhard Jahn Tel.: 06508/917411.

Bauern- und Winzerverband Riol
Am 22. und 23.07.2017 veranstalten 4 Rioler Weingüter die zur Tra-
dition gewordene Wein & Sektfete im Öko-Weingut Zehnthof, Ulrich 
und Elfriede Rohr, Burgstr. 1 in 54340 Riol. In gemütlicher Winzer-
hofatmosphäre präsentieren die Weingüter hervorragende Weine 
und spritzige Winzersekte. An beiden Tagen werden Sie verwöhnt 
mit sommerlich-moseltypischen Gerichten aus der Landküche. Fei-
ern Sie am Abend mit uns die Summer-Wine-Fete im Winzerhof 
und erleben Sie Live-Musik mit Partyklängen des Rosita-Kerren-
Trio. Unter dem Motto „Es prickelt im Winzerhof“ laden wir Sie am 
Sonntag ab 11.30 Uhr ein. Starten Sie mit einem Glas Winzersekt 
in den Tag und genießen Sie im Anschluss unseren herzhaften Mit-
tagstisch sowie Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Am spä-
ten Nachmittag unterhält Sie Thomas Esch mit Live-Musik. Dieses 
Fest - eine einzigartige Veranstaltung - lässt Sie für einige Stunden 
den Alltag vergessen. Kommen Sie und lassen Sie sich von uns 
verwöhnen - es wird Ihnen gefallen. Info: Öko-Weingut Zehnthof, 
Ulrich und Elfriede Rohr, 54340 Riol, Tel. 06502/2751 oder @-Mail: 
ulrichrohr@hotmail.com.

Senioren machen mobil
Die Senioren treffen sich wieder am Freitag, dem 28. Juli 2017 
um 17.00 Uhr auf dem neuen Boule-Platz am alten Festplatz zum 
Boule-Spiel. Evtl. Rückfragen an 06502/4044649.

SV Wacker Riol
Abteilung Tennis

Am Samstag, dem 22.07.2017 treffen wir uns zum Arbeitseinsatz 
auf der Tennisanlage, da einige Grünschnitt Arbeiten etc. durch-
zuführen sind. Wir bitten besonders die Mannschafts- und die 
Jugendspieler sich rege am Arbeitseinsatz zu beteiligen. Der Ar-
beitseinsatz beginnt um 10.00 Uhr. Wer eine Heckenschere oder 
sonstige Schneidwerkzeuge besitzt, möchte es bitte mitbringen! 
Auf eine rege Teilnahme würde sich der Vorstand freuen.

Isseler Cultur Verein e.V.
Nach guter alter Tradition wollen wir am Sonntag, dem 23.07.2017 
ab 18.00 Uhr auf der Schweicher Moselbrücke dem heiligen Chris-
tophorus zu seinem Namenstag einen schönen Blumenstrauß 
verleihen. Dies soll als Schutz unserer Vereinsmitglieder und als 
Dank für eine gelungene Session sein. Anschließend möchten wir 
bei einem gemütlichen Zusammensein in Issel, bei Kalle auf dem 
Isseler Hof, den Abend ausklingen lassen. Hierzu sind alle ICV-ler 
und Freunde des ICV herzlich eingeladen.

Lauftreff Schweich e.V.
Unsere aktuellen Trainingszeiten: Insgesamt stehen in der Woche 
4 Trainingsangebote zur Verfügung. Dienstag: 19.00 Uhr Parkplatz 
Rothenberg zwischen Schweich und Quint (Lauftreff mit Laufbe-
treuung auch für Laufeinsteiger im Meulenwald). Donnerstag: 19.00 
Uhr Parkplatz Rothenberg zwischen Schweich und Quint (Lauftreff 
mit Laufbetreuung auch für Laufeinsteiger im Meulenwald). Sonntag: 
09:30 Uhr Parkplatz Rothenberg zwischen Schweich und Quint (offe-
ner Lauftreff ohne Laufbetreuung im Meulenwald). Zusätzlich/Optional 
für leistungsorientierte/ambitionierte LäuferInnen: Dienstag 19.00 Uhr 
Tempotraining im Stadion Schweich (Ansprechpartner Dirk Engel).
Interessierte SportlerInnen sind gerne unverbindlich zu unseren 
Trainingszeiten eingeladen! Weitere Infos im Internet unter www.
lauftreff-schweich.de oder Tel. 06502-5065326.

Sonstige Mitteilungen

Hubschrauberspritzungen 2017 
in Leiwen/Köwerich und Klüsserath

Die letzte Hubschrauberspritzung in den oben genannten Gemar-
kungen wird voraussichtlich an folgendem Termin durchgeführt:
Leiwen/Köwerich am 25/27.07.2017
Klüsserath am 25/27.07.2017
Die Flugtermine und die eingesetzten Pflanzenschutzmittel sind auf 
der Web-Seite der ADD-Trier nachzulesen oder im Raiffeisenmarkt 
Thörnich und Mehring zu erfragen. Die Nachfolgenden Spritzungen 
sind laut des DLR-Mosel selbst durchzuführen.
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Hubschrauberspritzungen 2017 
in Mehring und Longen

Die letzte Hubschrauberspritzung in den oben genannten Gemar-
kungen wurde an folgenden Terminen durchgeführt:
Mehring/Pölich linke Moselseite am 17.07.2017
Longen/Lörsch am 17.07.2017
Die Flugtermine und die eingesetzten Pflanzenschutzmittel sind auf 
der Web-Seite der ADD-Trier nachzulesen oder im Raiffeisenmarkt 
Thörnich und Mehring zu erfragen. Die Nachfolgenden Spritzungen 
sind laut des DLR-Mosel selbst durchzuführen.

Hubschrauberspritzgemeinschaft 
Detzem-Pölich/Ensch-Schleich

In den oben genannten Gemarkungen wurden und werden noch 
folgende Hubschrauberspritzungen durchgeführt:
Die 6. Spritzung am Montag, dem 10.07.2017 und die 7. und letzte 
Spritzung am Donnerstag, dem 20.07.2017. Mittel und Aufwendun-
gen sind auf der ADD-Web Seite angegeben. Wir bitten die Winzer, 
die nachfolgenden Spritzungen selbst vorzunehmen.

Hubschrauberspritzgemeinschaft 
Thörnich

In der oben genannten Gemarkung wurde die 6. und letzte Hub-
schrauberspritzung am Montag, dem 17.07.2017 durchgeführt. 
Mittel und Aufwendungen sind auf der ADD-Web Seite angegeben. 
Wir bitten die Winzer,  die nachfolgenden Spritzungen selbst vor-
zunehmen.

Ende des redaktionellen Teils

Amtsblatt für die Verbandsgemeinde Schweich an der Roemischen Weinstrasse
für die Stadt Schweich und die Ortsgemeinden Bekond, Detzem, Ensch, Fell, Föhren, Kenn, Klüsserath, 

Köwerich, Leiwen, Longen, Longuich, Mehring, Naurath/Eifel, Pölich, Riol, Schleich, Thörnich, Trittenheim
und Kreisnachrichten - Mitteilungen, Informationen und amtliche Bekanntmachungen 

der Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Herausgeber und verantwortlich für den amtlichen Teil: 

Wolfgang Deutsch, Brückenstraße 26, 54338 Schweich, Tel. 06502/4070, Fax 06502/407180
Herausgeber der Kreisnachrichten: Kreisverwaltung Trier-Saarburg, 54290 Trier, Tel. 0651/7150

Druck und Verlag: LINUS WITTICH Medien KG, 54343 Föhren, Europaallee 2, 
Tel. 06502/9147-0 oder -240, Telefax 06502/9147-250, Internet: www.wittich.de

Postanschrift: 54343 Föhren, Postfach 1154
Verantwortlich für Nachrichten und Hinweise: Bianca Mosig, Schweich, Verbandsgemeindeverwaltung, 

Tel. 06502/4070, Telefax 06502/407180, Internet: http://www.schweich.de
Verantwortlich für Anzeigen: Dietmar Kaupp, Geschäftsführer

Erscheinungsweise: wöchentlich freitags. Zustellung durch den Verlag an alle Haushaltungen kostenlos. 
Reklamation Zustellung bitte an: Telefon 06502/9147-335, -336, -713 und -716; E-Mail: vertrieb@wittich-foehren.de

Einzelstücke zu beziehen beim Verlag zum Preis von 0,50 € zuzügl. Versandkosten. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen 
gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zur Zeit gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz für ein Exemplar gefordert werden. 

Weitergehende Ansprüche, insbesondere aus Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Wir bringen Abwechslungin Ihre Küche

Frische WurstWaren
aus geprüfter Meisterqualität 

salat Der WOche

tieFpreis 
Des mOnats

rohesser
 10 Stück   7,00 €

Im Angebot vom 21.07.2017 bis 27.07.2017

54518 Binsfeld, Wittlicher Str. 4 · 0 65 75/ 9 58 30
Unsere Filialen: Ensch · Orenhofen · Dreis · Salmtal · Manderscheid

www.metzgerei-mittler.de

Grillkotelett 
Kamm und lende 1 kg 6,99 €
hackfleisch
gemischt  1 kg 4,99 €
salami weiß eigene Herstellung 100 g     1,49 €
schinkenspeck 
eigene Herstellung 100 g     0,99 €
rote holzfäller- 
Grillwurst 100 g     0,89 €

nudelsalat  
 100 g    0,69 €

Tel.: 0 65 07 / 70 13 00
Nina Schmitt · Römerstr. 29 · 54347 Neumagen-Dhron

Der Pflegedienst mit

Täglich fahrbarer Mittagstisch

Familienanzeigen
in Ihrem Mitteilungsblatt

Farbe macht 
gute Laune!!!
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Jetzt in neuen Räumen:
54320 Waldrach • In der Köschwies 8
Tel.: 06500-9173960 • Mobil: 0170-3406286
Schöndorf • Tel.: 06588-7141

Schweicher Straße 43a

54338 Schweich

Telefon 06502 / 93369-73

Telefax  06502 / 93369-74

Im Handwerkerhof 12

54338 Schweich

www.schreinerei-karrenbauer.com

Schweicher Straße 43a

54338 Schweich

Telefon 06502 / 93369-73

Telefax  06502 / 93369-74

Im Handwerkerhof 12

54338 Schweich

www.schreinerei-karrenbauer.com

Rebekka Beck

Ihre Ansprechpartnerin vor Ort

Tel.: 06502 9147-269
Mobil: 0151 16305405 • Fax: 06502 9147-249

r.beck@wittich-foehren.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich berate Sie gerne

Familienanzeigen  in Ihrem Mitteilungsblatt

Es ist schwierig, in schweren 
Stunden an alle und an alles 
zu denken.

Die Trauerdanksagung
in Ihrem Mitteilungsblatt

hilft Ihnen, beim Danken 
keinen zu vergessen.
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MEHRING – Nachmieter gesucht
ca. 85 qm, 3 ZKB, Gäste-WC mit Dusche

zum 01.01.2018
Telefon: 0176/23812475

Suche Wohnung in Mehring,  
möglichst Erdgeschoss, 2 Zimmer, Küche, 

Bad, Tel. 0151 / 28 88 97 45

IHR GUTSCHEIN
Für eine kostenlose Werteinschätzung ihrer immobilie 

und Beratung zur erzielung von höchstpreisen.

  06 51 - 1 70 63 63
www.axel-ilbertz-immobilien.de

4  Neueindeckungen
4  Reparaturen
4  Fassaden
4  Bauklempnerei
4  Gerüstbau

06502 / 2468
pauli-dach.de

Fiat 500 C zu verkaufen
TwinAir Turbo Lounge 77 kW, 

Ghiaccio-weiß, EZ 6/16, 16 Zoll LM 
Felgen diamantschwarz, Cult-, City- 

und Style-Paket, Windschott, 
Sitzheizung, Satz Winterreifen auf 

Felgen, 11.000 km gelaufen, 
Jahresinspektion 7/17, VK 19.000 €, 

Telefon: 0170/2048205

54338 Schweich
Tel.: 0651/4366110

Mobil: 0171/7351002

info@johann-schweich.de

uuPeter Johann
u Fenstersysteme
u Überdachungen/Wintergärten
u Holzfenster-Schutzsystem

Wir verwandeln Ihr gutes Holzfenster
in ein modernes Holz-Alu-Fenster

u Innenausbau
u Sonnenschutz

über 20 Jahre

Kaufen · Verkaufen · Vermietung · Mietgesuche

Immobilien Anzeigenannahme 0 65 02 / 9147-0

aus der Region 

für die Region

Anzeige
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          Stadt Schweich 
und Ortsgemeinden Bekond, Detzem, Ensch, Fell, 
Föhren, Kenn, Klüsserath, Köwerich, Leiwen, Longen, Longuich, Mehring, 
Naurath/Eifel, Pölich, Riol, Schleich, Thörnich, Trittenheim und Kreisnachrichten der Kreisverwaltung Trier-Saarburg

Sie sind jede Woche am Freitag für uns tätig.

Wir bieten:
· Lieferung der Zeitungen an Ihr Haus
· Monatliche Bezahlung
· Zustellervertrag im Rahmen der Minijobs

Interessiert?
Bewerben können Sie sich per E-Mail:
vertrieb@wittich-foehren.de oder Telefon: 06502 9147-713 
oder -716 oder per WhatsApp: 0151 16305402                               

LINUS WITTICH Medien KG
Europa-Allee 2, 54343 Föhren
www.wittich.de

Wir suchen eine/n zuverlässige/n

   Zeitungszusteller/in
für die VG Schweich
in Leiwen und Schweich

Jetzt
bewerben

Europa-Allee 20 • 54343 Föhren
Tel.: 0 65 02 / 70 31 • Fax: 0 65 02 / 70 32
E-Mail: reinhardt.weiersbach@t-online.de

www.Dachdeckerei-reinhardt-weiersbach.de

Dachdecker zum schnellstmöglichen Zeitpunkt gesucht
Wir suchen eine erfahrene med. Fachkraft

im Bereich Fußpflege & Kosmetik
auf selbstständiger Basis zur Unterstützung unseres Teams.

Stellen Anzeigenannahme 
0 65 02/91 47-0

Bildung

Beruf

Erfolg

Zukunft
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21.-23. Juli 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Bodenleger (m/w)
oder einen interessierten Handwerker zum Anlernen.

Voraussetzung ist der Führerschein Klasse B.

Bitte bewerben Sie sich telefonisch unter 06507/3890.

Olkenstraße 15 • 54340 Pölich • info@petri-reuter.de

Verstärkung gesucht!
Erfahrene Fenstermonteure (m/w)
per sofort - Lohn: 16 Euro/Stunde

Tel. 06502 994113 · Mobil 0160 97954153 · treiko@t-online.de

Wir sind das größte
Schmidt-Küchenstudio im SaarLorLux- 

Bereich und suchen für sofort

2 Küchemonteure m/w
mit Berufserfahrung

zusätzlich

2 Bauhelfer
zur Verstärkung unseres 22-köpfigen Teams.

Bitte senden Sie uns Ihre 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail 

oder auf dem Postweg.

2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Tel. 0 03 52 / 35 52 78
www.kuechengalerie.lu

helmut.regnery@kuechengalerie.lu REGNERY S.à. r.l.

Urlaub im Rotweinparadies Ahrtal
Ferienwohnung „Himmelchen“

im romantischen Ahrweiler
Schön eingerichtete Ferienwohnung (****)

in Ahrweiler für 2 – 4 Personen,
direkt am Ahr-Rad-Wanderweg und

10 Gehminuten zum mittelalterlichen Stadtkern,
ab 45,– € pro Tag. Tel. 0160 1714841

E-Mail: h.pacyna@web.de · www.himmelchen.de

Stellen Anzeigenannahme 
0 65 02/91 47-0

Bildung

Beruf

Erfolg

Zukunft

Ein Blick …
… in unseren Stellenmarkt bringt Sie weiter!

Neue 
Stelle 

gesucht?

LW-Service auf einen Klick: www.wittich.de
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Gewerbegebiet, Am Bahnhof 9
54338 Schweich / Tel.: 06502 - 5090

 Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab Mitte August

AUSHILFSFAHRER m/w mit Führerschein Kl. 3

sowie Begleitpersonen

Stellen Anzeigenannahme 0 65 02/91 47-0

Bildung

Beruf

Erfolg

Zukunft

Vermitt-
  lung 
bitte!

Die aktuellen Stellenangebote 
helfen Ihnen dabei!
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Schreinerei
Carsten

GmbH

UnSErE LEiStUnGEn im ÜBErBLiCk:

möBELBAU | innEnAUSBAU |tÜrEn 
trEppEn | troCkEnBAU | HoLz- Und
kUnStStofffEnStEr/-HAUStÜrEn

Schreinerarbeiten von A-z
www.schreinerei-vogel-trier.de

Auf dem Steinhäufchen 6 
54343 Föhren
Fon: 0 65 02 / 9 32 98 20  
Fax: 0 65 02 / 9 32 98 30 

BEILAGENHINWEIS

WIR BITTEN UNSERE LESER UM BEACHTUNG!

Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Vollbeilage
der Möbel Schuh GmbH.

Telefon
06502/6592

Fax
06502/931935

Obere
Ruwerer Str. 2a

54341 Fell

Zimmerei
Holzrahmenbau - Trockenbau

www.Zimmerei-Monz.de

Ende der Betriebsferien
mit neuem Schwung gehts in die 2. Halbzeit...

Ab Montag, den 24. Juli 2017, 
sind wir wieder zurück!

Suche Scheune oder 
Lager zum Kauf.
Telefon: 01 71 / 61 74 665

Wagner Mühle GmbH

Dorfstraße 15
54317 Sommerau

Tel.: 0 65 88 / 12 17

Gesunde Lebensmittel
bei Ihrer regionalen Mühle
Wir führen alle Mehl-, Saat- und Getreidesorten

frisch gemahlen und geschrotet, haushaltsgerecht abgepackt
• Dinkel • beta Gerste • viele natürliche Backzutaten

Markus-Mühle-Naturhundefutter

Neu im ProgrammRöstmüsli  mit Weizenkeimen

Frisch gemahlenes Heidekornmehl
aus Ihrer Mühle

Bistro im Erholungs- und

Gesundheitszentrum Thalfang

Pächter/in oder Kooperationspartner gesucht!

Für das Bistro im Erholungs- und Gesundheitszentrum des

Luftkurortes Thalfang mit Hallenbad, Sauna, Solarium und

Physiotherapie  sowie  einem  attraktiven  Außenbereich

suchen  wir  baldmöglichst  eine/n  Pächterin  oder  einen

Kooperationspartner,  der gemeinsam mit uns das Bistro

betreiben möchte.

Das  Erholungs-  und  Gesundheitszentrum  Thalfang

besuchen jährlich rund 60.000 Personen.

Wir  erwarten  eine/n  Partner  mit  Unternehmergeist,

die/der in Eigenregie oder in Zusammenarbeit mit uns die

Besucher  mit Speisen und Getränken bewirtet,  die dem

Charakter  des  Erholungs-  und  Gesundheitszentrums

entsprechen.  Die  erforderliche  Fachkunde  sowie  die

persönliche Zuverlässigkeit setzen wir voraus.

Das  Bistro  umfasst  einen  Trockenbereich  (ca.  64  m²  /

36 Sitzplätze),  einen Nassbereich (ca. 25m²), eine Küche

(ca. 14 m²), Lagerräume (ca. 11 m²), einen Personalraum

(ca. 11 m²), einen Putzraum und Toiletten.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf

Stichwort „EGZ-Bistro“

Saarstraße 7-9, 54424 Thalfang

Stellen Anzeigenannahme 
0 65 02/91 47-0

Bildung

Beruf

Erfolg

Zukunft
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Kfz-Meisterwerkstatt

Udo Druckenmüller
• Autoreparatur • Autowaschanlage • Autogasumrüstung

Autoservice Udo Druckenmüller GmbH
Auf dem Steinhäufchen 13 • 54343 Föhren

Tel.: 06502/9356700 • www.ud-autoservice.de

Kfz-Meister-Fachbetrieb

Heizung - Sanitär - Badsanierung

Ihr neues Bad aus einer Hand!
tel. 0 65 02 / 24 32

Neustr. 46 • 54341 Fell • www.tine-gmbh.de

• Schiefer- & Ziegelarbeiten • Dachfenster
• Bauklempnerei • Fassadenverkleidung

• Balkonabdichtung • Reparaturen

Burgstraße 19 · Riol · 01 76 / 96 34 85 27

•   Schiefer- & 
Ziegelarbeiten

• Dachfenster
• Bauklempnerei
• Fassadenverkleidung 
• Balkonabdichtung
• Reparaturen

Burgstraße 19 • Riol • 0176 / 96348527
kontakt@dachdecker-patrick-nolte.de

Zur Kieselkaul 1
54317 Osburg-Gewerbegebiet
info@ws-bedachungen.de
www.ws-bedachungen.de

tel. 0 65 00 / 77 38

Ihr Fachmann für:
• Dacheindeckung inkl. Holzbau
• Dachreparaturen
• Dachsanierungen
• Dachfenster u. Beschattung
• Flachdächer
• Dachentwässerung
• Kamin- u. Fassadenverkleidung
• Kranarbeiten

Bedachungen
HO

LZBAU

W&S

P R A X I S  F Ü R  E R G O T H E R A P I E  & 
H A N D T H E R A P I E

Auf dem Steinhäufchen 16 · 54343 Föhren
Tel.: 0 65 02 / 99 69 99 4 · ergopoint-foehren.de

P R A X I S  F Ü R  E R G O T H E R A P I E  & 
H A N D T H E R A P I E

Auf dem Steinhäufchen 16 · 54343 Föhren
Tel.: 0 65 02 / 99 69 99 4 · ergopoint-foehren.de

Jürgen Feller -
Ihr Experte

Moselstr. 11  |  D-54341 Fell/Fastrau
Mobil: 0151 / 17004380  |  E-Mail: fellerdach@online.de w
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www.fertigbau-laux.de ► Musterhaus Pluwig 

Ausstellung: Longuich, Gewerbegebiet
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr und Sa. 9.00-13.00 Uhr

www.

t r e i ko @ t - o n l i n e . d e

––

Qualität für jeden Geschmack • PVC  Holz  Holz-Alu 0 65 02/
99 41 13

.de

Kostenlose
Parkplätze
am Haus

Podologische Fußpflege
Podologin Mechthild Kesselhe iM
➜ eigene Praxis und Hausbesuche
➜ podopraxis-kenn@t-online.de
St.-Margarethen-Str. 3 • Tel.: 06502 / 6735 • Kenn

Logopädie
0 65 02

93 97 90
www.logopaedie-altmeier.de

In Schweich Praxis für

Sabine Altmeier, Madellstraße 1

Logopädisch e pr axis in Mehring
Claudia Schmitt · Brückenstr. 45 · Tel.:0 65 02 / 99 50 66

>> A >> 

>> B >> 

>> D >> 

>> E >> 

>> F >> 

>> H >> 

>> L >> 

>> M >> 

Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A BIS ZIhre regionalen Partner

auf einen Blick…auf einen Blick…auf einen Blick…

Go online! Go wittich.de
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LernTreff
UlrikeUlrikeUlrikeUlrike ThulThulThulThul

Sprachkurse & Nachhilfe
Isseler Str. 4 • 54338 Schweich

Mobil: 0160 / 8 316 216 • Tel: 06502 / 83 35

LernTreff
UlrikeUlrikeUlrikeUlrike ThulThulThulThul

Sprachkurse & Nachhilfe
Isseler Str. 4 • 54338 Schweich

Mobil: 0160 / 8 316 216 • Tel: 06502 / 83 35LernTreff
UlrikeUlrikeUlrikeUlrike ThulThulThulThul

Sprachkurse & Nachhilfe
Isseler Str. 4 • 54338 Schweich

Mobil: 0160 / 8 316 216 • Tel: 06502 / 83 35

schulamtlich anerkannt

www.lerntreff-thul.de

ITALIENISCHE UND MEDITERRANE KÜCHE
Wöchentlich wechselnder MITTAGSTISCH
Gemütliche Terrase mit über 80 Sitzplätzen

am BRUNNENZENTRUM
Tel .  0  65  02  /  9  96  47  00
www.la-fontana-schweich.de

Begleitung und Entlastung im  Alltag  
Hauswirtschaftshilfe  
Demenz betreuung – 24h Vermittlung

Rund um Schweich, 
Trier und Hermeskeil

Gisela Bläsius · Tel. 06502/938 8789 oder  
0176-41247220 · www.daheimstattheim.com

Seniorenbetreuung -  

Immer da, wenn Sie es wunschen

Hauswirtschaftshilfe - Demenzbetreuung
Begleitung und Entlastung im Alltag
Bei PG über Verhinderungspflege abrechenbar!

 ■ Absicherung  ■ Wohneigentum  ■ Risikoschutz  ■ Vermögensbildung

Michael Rohles
Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell · Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu

 ■ Absicherung  ■ Wohneigentum  ■ Risikoschutz  ■ Vermögensbildung

Michael Rohles
Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell · Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu

 ■ Absicherung  ■ Wohneigentum  ■ Risikoschutz  ■ Vermögensbildung

Michael Rohles
Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell · Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu
Michael Rohles · Obere Ruwerer Str. 8 · 54341 Fell

Tel. 06502 988673 · www.Rohles.eu

    

 

   
  
 

- kostenloser Servicecheck
- unverbindliche Probefahrt bei Ihnen zu Hause
- original Zubehör frei Haus geliefert
Ihr persönlicher Ansprechpartner vor Ort
Jürgen Pflästerer
Tel.: 0 65 02 / 60 81 835
juergen.pflaesterer@kobold-kundenberater.de

krankentransporte
Lydia dixius • Mehring
☎ 06502 / 6235 • Handy 0171 / 6760286

Krankenfahrten, Kleinbus,
Dialyse, Chemo, Strahlentherapie
06507 80 23 13

Fahrservice Schuster

>> N >> 

>> R >> 

>> S >> 

>> V >> 

>> V >> 

Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A BIS ZIhre regionalen Partner

auf einen Blick…auf einen Blick…auf einen Blick…

Erweitern Sie Ihren Kundenstamm
mit einer Anzeige in Ihrem Mitteilungsblatt.
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Stellenausschreibung
Bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land ist zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt eine Vollzeitstelle als

Sachbearbeiter/in
für den Bereich der zentralen Vergabestelle neu zu besetzen.

Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen unterliegt strengen Anforderungen, die – 
nicht zuletzt durch einheitliche EU-Richtlinien – sicherstellen sollen, das Korruption 
verhindert wird, Wettbewerb stattfindet und Anbieter gleichberechtigt zum Zuge 
kommen. Die Materie ist durch fortlaufende Rechtsprechung und gesetzgeberische 
Aktivitäten einem starken und dauerhaften Wandel unterzogen. Verstöße gegen ver-
gaberechtliche Vorschriften ziehen erhebliche Konsequenzen nach sich. Durch die 
Vergaberechtsreform 2016 sind die Bestimmungen für die Durchführung von Auf-
tragsvergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte wesentlich modifiziert worden. Für 
den Unterschwellenbereich wurde vom Bund bereits die Unterschwellenvergabever-
ordnung verabschiedet, die nach entsprechender Änderung der landesrechtlichen 
Bestimmungen voraussichtlich im Laufe dieses Jahres in Kraft treten wird. 
Um das Wissen und die Kompetenz zu bündeln, die Fachabteilungen zu unterstüt-
zen, eine verwaltungsübergreifende Einheitlichkeit sicherzustellen und Vergabefeh-
ler zu vermeiden, wird eine zentrale Vergabestelle im Bereich der Sachgebietsgruppe 
Organisation eingerichtet.  

Unter dem Vorbehalt von Änderungen umfasst die neu zu besetzende Stelle im 
Wesentlichen folgende Aufgaben und Funktionen:
• Aufbau einer zentralen Vergabestelle
• Konzeption und Einführung der e-Vergabe
• selbstständige und eigenverantwortliche Durchführung von Vergabeverfahren 
   für öffentliche Aufträge 
• Ausarbeitung, Verwaltung, Aktualisierung der Vergabevordrucke und der Vergabevermerke
• Durchführung von Submissionen

Wir erwarten:
• Beamtinnen/Beamte mit der Befähigung für das dritte Einstiegsamt 
   (gehobener Dienst) sowie vergleichbare Beschäftigte mit abgeschlossener 
   Ausbildung als Verwaltungsfachwirt/in (2. Angestelltenprüfung)
• Fähigkeit zur kurzen, klaren Darstellung auch schwieriger Sachverhalte, gutes 
   mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
• fundierte fachliche und verwaltungsrechtliche Kenntnisse
• überdurchschnittliche Selbstständigkeit, Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit
• gute analytische, strategische und konzeptionelle Fähigkeiten
• hohes Maß an Durchsetzungs- und Entscheidungsfähigkeit
• selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
• Flexibilität und Belastbarkeit

Wir bieten:
• Besoldung gem. Landesbesoldungsgesetz bis A 11. Die Eingruppierung erfolgt 
   nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bis Entgeltgruppe 10. 
• eigenverantwortliche, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten
• Möglichkeiten zur regelmäßigen Fortbildung

Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land fördert die Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern. Bewerbungen von Menschen mit einer Schwerbehinderung sind erwünscht. 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 14.08.2017 
an die Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-land
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste – personalangelegenheiten
Kurfürstenstraße 1 – 54516 Wittlich
Nähere Auskünfte erhalten Sie beim Personalamt der Verbandsgemeindeverwaltung 
Wittlich-Land, Herrn Hartmut Kranz, Tel.-Nr.: 06571-107-146, 
E-Mail: hartmut.kranz@vg-wittlich-land.de. 

Stellenausschreibung
Bei der Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land ist zum 01.10.2017 

eine Vollzeitstelle als

Kassenleiter/in
(Kassenverwalter/in und Leiter/in der Vollstreckungsstelle)

neu zu besetzen.

Zum Aufgabengebiet gehören im Wesentlichen folgende Tätigkeiten und Funktionen:
• Leitung der Gemeindekasse und Vollstreckungsstelle
• Überwachung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchhaltung 
• Verwaltung der Finanzmittel einschließlich der unterjährigen Liquiditätssicherung
• Erstellung der Kassenrechnung und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
• Mahn- und Vollstreckungswesen
• Bearbeitung besonderer Vollstreckungsmaßnahmen

Wir erwarten:
• idealerweise eine abgeschlossene Fachhochschulausbildung mit kaufmännischer 
   Ausrichtung, mindestens jedoch Beamtinnen/Beamte mit der Befähigung für 
  das dritte Einstiegsamt (gehobener Dienst) sowie vergleichbare Beschäftigte 
  mit abgeschlossener Ausbildung als Verwaltungsfachwirt/in (2. Angestelltenprüfung)
• hohe Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität sowie ein sicheres Auftreten
• Kommunikations- und Durchsetzungsvermögen
• freundliches und kompetentes Auftreten
• sicherer Umgang mit der gängigen Computersoftware
• fundierte Kenntnisse im doppischen Haushalts- und Kassenrecht sowie 
   im allgemeinen Verwaltungsrecht

Wir bieten:
• Besoldung gem. Landesbesoldungsgesetz bis A 11. Die Eingruppierung erfolgt 
   nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bis Entgeltgruppe 9. 
• eigenverantwortliche, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten
• Möglichkeiten zur regelmäßigen Fortbildung

Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land fördert die Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern. Bewerbungen von Menschen mit einer Schwerbehinderung sind 
erwünscht. 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 14.08.2017 
an die Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-land

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
-personalangelegenheiten-

Kurfürstenstraße 1 • 54516 Wittlich
Nähere Auskünfte erhalten Sie beim Personalamt der Verbandsgemeindeverwaltung 
Wittlich-Land, Herrn Hartmut Kranz, Tel.-Nr.: 06571-107-146, 
Email: hartmut.kranz@vg-wittlich-land.de.

Stellen Anzeigenannahme 
0 65 02/91 47-0

Bildung

Beruf

Erfolg

Zukunft

Vermittlung 
    bitte! Die aktuellen Stellenangebote 

helfen Ihnen dabei!
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GmbH

Senioren- und Pflegeheim

Vollstationäre Pflege
Kurzzeit- und Verhinderungspflege

- in familiärer atmosphäre sich selbst sein dürfen -

Flachsfelder 2-4, 54317 Lorscheid, Tel.: 06500-912-0
E-Mail: info@pflegeheim-holunderbusch.de

www.pflegeheim-holunderbusch.de

Holunderbusch

Hyaluron-Sommerspezialwochen vom
12. Juli bis 10. August 2017

Falten- und Lippenunterspritzung
No-Name-Hyaluron –
150,- Euro
Marken-Hyaluron –
250,- Euro
Luxus-Hyaluron –
350,- Euro

Nur solange Vorrat reicht
Jetzt exklusiv Termin vereinbaren!

Frisch durch den Sommer - weil Sie es sich wert sind!

Natural Medical Ästhetik  Schulstr. 84 | D-54411 Hermeskeil | Tel. + 49(0)6503 91560
Naturheilkunde | www.praxis-brust.de | Parkplätze vorhanden P

Räumkontor 
Haushaltsauflösungen - Entrümpelungen  

Kleinumzüge
schnell - preiswert - sorgfältig

Telefon: 0 65 61 / 9 48 89 76
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Stellen Anzeigenannahme 0 65 02/91 47-0

Bildung

Beruf

Erfolg

Zukunft
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Inh. Doris Karrenbauer
In den Schlimmfuhren 5
54338 Schweich
Tel. 06502/994916 

Liebe Kunden,
in der Urlaubszeit ist unser Salon im August und 
September montags geschlossen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Liebe Grüße Eure Doris Karrenbauer

Zum Ehranger Wald 18 · Trier · Telefon 06 51 / 7 10 37 46
www.vitalpraxis-scherf.de

Gewichtsreduktion mit Ohrakupunktur
Ernährungsumstellung  keine Diät, sehr hohe Erfolgsquote

Unser Angebot für Sie:
Kostenloses persönliches Beratungsgespräch bei uns in der Praxis

Vitalpraxis Andrea Scherf
Heilpraktikerin

Letzter Schultag 2016/17 
an der Privatschule Eberhard
Am letzten Schultag des Schuljahres 2016/17 wurde an der Kaufmänni-
schen Privatschule Eberhard die Arbeit einiger sehr erfolgreicher Schüler 
gewürdigt: 28 Schülerinnen und Schüler haben erfolgreich den Abschluss 
der Mittleren Reife erworben, 21 Schülerinnen und Schüler haben den 
Abschluss der/des Betriebswirtschaftlichen Assistentin/en erlangt und 26 
Schülerinnen und Schüler haben die Voraussetzungen für den Zugang zur 
Berufsfachschule II erfüllt.
In jeder Klasse wurden die Klassenbesten geehrt: Thomas Keilen, Laura 
Paskaly, Viktoria Lucquin und Lina Schömer.
Beim diesjährigen Fremdsprachenwettbewerb des Schülerleistungsschreibens 
hat Alexander Schmitt mit 3.430 Anschlägen (in 10 Minuten) einen beachtli-
chen 2. Platz errungen. Mihail Leon und Angelina Müller haben im Rheinland-
Pfälzischen Schülerleistungsschreiben die ersten beiden Plätze belegt.
Nahezu alle Schüler beginnen Anfang August eine kaufmännische Ausbil-
dung, in der sie ihre erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen (in Betriebs- 
und Volkswirtschaftslehre, Buchführung, Kaufmännischem Rechnen, EDV 
und Tastschreiben) einbringen werden.

- Anzeige -

Die LINUS WITTICH-Leserreise

INFORMATIONEN & BUCHUNG: KYLLTAL-REISEN GmbH, 
54311 Trierweiler-Sirzenich, info@kylltal-reisen.de, 0651 - 96 89 00

ZUSTIEGSMÖGLICHKEITEN:  
Bernkastel-Kues, Schweich, Ehrang, Sirze-
nich, Trier, Bitburg, Wittlich, Prüm, Mehren, 
Kaisersesch, Polch, Koblenz, Andernach, 
Neuwied, Weißenthurm, (Saarburg BH 
Brückenstraße MP 15,00 € p.P.)

BITTE GEBEN SIE BEI IHRER BUCHUNG DEN BUCHUNGSCODE „450“ AN!

TRIERS TOURISTIKMARKE NR. 1

Weitere Reisen unter www.kylltal-leserreisen.de 

NEU ZUSTIEG AB BERNKASTEL-KUES

HANSI  
HINTERSEER

5 TAGE

LEISTUNGEN 
 ✓ Fahrt im modernen Fernreisebus
 ✓ 4x Übernachtung/Frühstücksbüffet   

im 3* Hotel/Gasthof Region  
Kitzbühler Alpen/Kufstein/Inntal

 ✓ 1x Brettljause am 25.08.2017 in der  
Hödnerhof Arena

 ✓ 3x 3-Gang Abendessen im Hotel
 ✓ 1 x Eintritt Open Air Konzert Hansi Hintersee mit 

Tiroler Echo Kat 3. (reservierte Plätze) 
 ✓ Ausflüge Achensee & Rattenberg (inkl. 

Panoramaschifffahrt Achensee); Wilder Kaiser & 
Kuftstein inkl. Besuch des Konzertes „Stars der 
Volksmusik“ in Kufstein; Besuch Blumenkorso 
in Ebbs  

TERMINE & PREISE:
24.08.-28.08.2017 469,-
EZ-Zuschlag 50,-
Aufpreis pro Person: 
Karte Kat 2    22,-
(fakultativ buchbar – bitte bei Buchung angeben)

OPEN AIR IN EBBS

NEU!

ab €469

LW-flyerdruck.de
Ihre Online-Druckerei mit den fairen Preisen.

info@LW-flyerdruck.dewww.LW-flyerdruck.de 09191 7232-88

-flyerdruck.de


